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Vorwort 

Die vorliegende Version des KSBEM ersetzt die seit dem 1. Februar 
2022 in Kraft stehende Fassung und enthält folgende Änderungen: 

Tabelle in Kapitel 3 Präzisierung der Übersicht über die akzessori-
schen Leistungen in Bezug auf die einzelnen 
beruflichen Eingliederungsmassnahmen. 

Rz. 0611 Präzisierung der Rz. zu den Ausbildungskursen 
während einer Frühintervention. 

Rz. 0626 Präzisierung der Bedingung für eine Beratung 
und Begleitung während einer Frühintervention. 

Rz. 1301 und 1701 Präzisierung der Rz. zur Beschreibung der 
Leistung Andere Ausbildungen zur beruflichen 
Eingliederung. 

Rz. 1304 und 1305 Korrektur bzw. Präzisierung der beiden Rz. zur 
beruflichen Neuausbildung im Falle einer be-
reits vorhandenen Erstausbildung.  

Rz. 1316 Ergänzung von Beispielen, die als Aufwendun-
gen für den Erwerb der erforderlichen Kennt-
nisse und somit als anrechenbare Kosten bei 
einer erstmaligen beruflichen Ausbildung gelten 
können.  

Rz. 1333 Ergänzung der Rz. für die Bedingungen eines 
Supported Education im Rahmen der Weiter-
führung einer erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung. 

Rz. 1807.1 Ergänzung mit neuer Rz. (basierend auf alter 
Rz. 5007 KSBE). 

Rz. 1820 Präzisierung der Rz. zu Ausbildungen während 
der Arbeitsvermittlung. 

Rz. 3102 Präzisierung zur Zusammensetzung der Tarif-
ziffern bei Leistungen ohne und mit Leistungs-
vereinbarung sowie bei Leistungen mit Preisen 
im Einzelfall.  
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Anhang II Anpassung des einführenden Satzes in Kapitel 
1 von Anhang II aufgrund der Änderung von 
Rz. 3102. 

Tarifziffer 90x.064.x: Ergänzung mit dem Begriff 
Bildungslizenz. 

Tarifziffer 90x.065.x: Anpassung der Tarifziffer 
aufgrund der Änderungen in Rz. 1301 und 
1701. 
Tarifziffer 90x.068.x: Anpassung aufgrund der 
Änderungen in Rz. 1820. 

Tarifziffer 90x.092.x: Ergänzung der Art. 7d, 
14quater, 14a, 15, 18 und 18a - d IVG. 

Anhang III Ergänzung der Tabelle:  
Ergänzung der Tarifziffern Wohnen und Fahr-
dienstleistungen bei Leistungscode 296 (beruf-
lich-medizinische Abklärungen zur Eingliede-
rungsfähigkeit) und bei Leistungscode 540 (Ar-
beitsversuch). 

Ergänzung der Tarifziffer 90x.068.x bei Art. 18 
IVG Arbeitsvermittlung (LC 538, 539). 

 Ergänzung der Tarifziffer 90x.092.x bei Art. 7d, 
14quater, 14a, 15, 18 und 18a - d IVG. 
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Abkürzungen 

Abs. Absatz 

AHI AHI, Praxis, Zeitschrift für die Ausgleichskassen, herausge-
geben vom BSV 

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 

AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung 

 SR 831.10 - Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (ad-
min.ch) 

AHVV Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung 

SR 831.101 - Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) (admin.ch) 

AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und 
über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz) 

 SR 142.20 - Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über 
die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 
(Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) (admin.ch) 

ALV Arbeitslosenversicherung 

ArGV 5 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutzver-
ordnung) 

 SR 822.115 - Verordnung 5 vom 28. September 2007 zum 
Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5) 
(admin.ch) 

Art. Artikel 

ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversi-
cherungsrechts 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/837_843_843/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/837_843_843/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/837_843_843/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/692/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/692/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/692/de
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 SR 830.1 - Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) 
(admin.ch) 

AVG Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Perso-
nalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz) 

 SR 823.11 - Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die 
Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermitt-
lungsgesetz, AVG) (admin.ch) 

AVG-Praxis öffentliche Arbeitsvermittlung  

Weisungen / Kreisschreiben / AVG-Praxis (arbeit.swiss) 

AVIG Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversi-
cherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz) 

 SR 837.0 - Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obli-
gatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzent-
schädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) (ad-
min.ch) 

AVIG-Praxis Arbeitslosenentschädigung 

Weisungen / Kreisschreiben / AVIG-Praxis (arbeit.swiss) 

AVV Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Personal-
verleih (Arbeitsvermittlungsverordnung) 

 SR 823.111 - Verordnung vom 16. Januar 1991 über die 
Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermitt-
lungsverordnung, AVV) (admin.ch) 

BBG Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsge-
setz) 

 SR 412.10 - Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über 
die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) (admin.ch) 

BBV Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverord-
nung) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/de
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/2184_2184_2184/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/2184_2184_2184/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/2184_2184_2184/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/2184_2184_2184/de
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/408_408_408/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/408_408_408/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/408_408_408/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de
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 SR 412.101 - Verordnung vom 19. November 2003 über 
die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) (ad-
min.ch) 

BEFAS Berufliche Abklärungsstelle 

Bst. Buchstabe 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

BVG Berufliche Vorsorge  

DWH Datawarehouse der ersten Säule 

EBA Eidgenössisches Berufsattest 

EFTA European Free Trade Association  

Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihan-
delsassoziation (EFTA-Übereinkommen) vom 4. Januar 
1960 

SR 0.632.31 - Übereinkommen vom 4. Januar 1960 zur Er-
richtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 
(mit Anhängen, Schlussakte und Erkl.) (admin.ch) 

EFZ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 

EL Ergänzungsleistungen  

EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne 

ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

ff. fortfolgende 

FlüB Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und Staatenlosen in der AHV und IV 

 831.131.11 - Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/590_635_621/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/590_635_621/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/590_635_621/de
https://www.edi.gever.admin.ch/web/Main.wxe?UserInteractionNumberToUse=0https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/37_37_37/de
https://www.edi.gever.admin.ch/web/Main.wxe?UserInteractionNumberToUse=0https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/37_37_37/de
https://www.edi.gever.admin.ch/web/Main.wxe?UserInteractionNumberToUse=0https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/37_37_37/de
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FoP-IV Forschungsprogramm der Invalidenversicherung 

FZA Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
vom 21.6.1999 (Freizügigkeitsabkommen) 

SR 0.142.112.681 - Abkommen vom 21. Juni 1999 zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, 
Prot. und Schlussakte) (admin.ch) 

GAV Gesamtarbeitsvertrag 

 GAV Personalverleih GAV für den Personalverleih (ad-
min.ch) 

GLN Global Location Number 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HVI Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln 
durch die Invalidenversicherung 

 831.232.51 - Verordnung des EDI über die Abgabe von 
Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung 

IBAN Internationale Bankkontonummer 

IKS Internes Kontrollsystem 

INSOS Branchenverband der Dienstleistungsanbieter für Men-
schen mit Behinderung 

IV Invalidenversicherung 

IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

 SR 831.20 - Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die In-
validenversicherung (IVG) (admin.ch) 

IVV Verordnung über die Invalidenversicherung  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/de
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege/Gesamtarbeitsvertraege_Bund/Allgemeinverbindlich_erklaerte_Gesamtarbeitsvertraege/Personalverleih.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege/Gesamtarbeitsvertraege_Bund/Allgemeinverbindlich_erklaerte_Gesamtarbeitsvertraege/Personalverleih.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2664_2664_2664/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2664_2664_2664/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de
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 SR 831.201 - Verordnung vom 17. Januar 1961 über die 
Invalidenversicherung (IVV) (admin.ch) 

KSBE Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruf-
licher Art (gültig bis 31.12.2021)  

KSBEM Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmass-
nahmen der Invalidenversicherung  

 KSBEM (admin.ch) 

KSBIL Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestset-
zung in der AHV/IV 

 KSBIL (admin.ch) 

KSFEFI Kreisschreiben über die Früherfassung und die Frühinter-
vention in der Invalidenversicherung (gültig bis 31.12.2021) 

KSFF Kreisschreiben über die Fallführung in der Invalidenversi-
cherung 

 KSFF (admin.ch) 

KSGLS Kreisschreiben über die Gebrechens- und Leistungsstatis-
tik 

 KSGLS (admin.ch) 

KSIM Kreisschreiben über die Integrationsmassnahmen (gültig 
bis 31.12.2021) 

KSME Kreisschreiben über die medizinischen Eingliederungs-
massnahmen der Invalidenversicherung  

 KSME (admin.ch) 

KSTI Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversiche-
rung  

 KSTI (admin.ch) 

KSVI Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversi-
cherung  

 KSVI (admin.ch) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/18459/download
%5b497467969%5d%2020211213_Kreisschreiben%20berufliche%20Eingliederungsmassnahmen%20IV%20DE_DEF.docx
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/18448/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6410/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6419/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6438/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6440/download
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KSVR Kreisschreiben über die die Vergütung der Reisekosten in 
der Invalidenversicherung 

 KSVR (admin.ch) 

LC Leistungscode 

NIF numéro d'identification du fournisseur 

PrA INSOS 

 Praktische Ausbildung Schweiz, INSOS Schweiz 

RAD Regionaler ärztlicher Dienst 

RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum 

Rz. Randziffer 

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 

SchKG Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 

SR 281.1 - Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuld-
betreibung und Konkurs (SchKG) (admin.ch) 

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 

SEMO Motivationssemester 

SRK Schweizerischer Rotes Kreuz 

Suva Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

SVEB Schweizerischer Verband für Erwachsenenbildung 

UV IV  Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der IV 

VZÄ Vollzeitäquivalent 

ZAS Zentrale Ausgleichsstelle 

  

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6443/download
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de
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I. Einführung 

Ziel und Inhalt 

Das Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnah-
men der Invalidenversicherung (KSBEM) umfasst sämtliche Mass-
nahmen der Invalidenversicherung, die den IV-Stellen für die berufli-
che Eingliederung zur Verfügung stehen.1 

Als Arbeitsinstrument greift es die relevanten Rechtsgrundlagen auf 
und präzisiert diese, um soweit möglich schweizweit die Rechts-
gleichheit der versicherten Personen zu gewährleisten, ohne jedoch 
den individuellen Bedarf der versicherten Person zu vernachlässi-
gen und/oder den notwendigen Handlungsspielraum der IV-Stelle 
einzuschränken. 

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für die berufliche Einglie-
derung sind: 

- Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) 

- Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 

- Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts (ATSG) 

Das KSBEM steht in engem Verhältnis zu weiteren Kreisschreiben 
der IV, die für die berufliche Eingliederung relevant sind: 

- Kreisschreiben über die Fallführung in der Invalidenversiche-
rung (KSFF) 

- Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversiche-
rung (KSVI) 

- Kreisschreiben über die medizinischen Eingliederungsmass-
nahmen der Invalidenversicherung (KSME) 

- Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung 
(KSTI) 

- Kreisschreiben über die Vergütung der Reisekosten in der In-
validenversicherung (KSVR)  

                                      
1 Das Kreisschreiben über die Früherfassung und die Frühintervention (KSFEFI), das Kreis-

schreiben über die Integrationsmassnahmen (KSIM) und das Kreisschreiben über die Ein-
gliederungsmassnahmen beruflicher Art (KSBE) sind seit 1. Januar 2022 nicht mehr gültig. 
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Abbildung 1: Normenhierarchie / Stufenbau des Rechts - Invalidenversicherung 

Erhebung statistischer Daten 

Statistische Daten sind die Basis für die fachliche und die finanzielle 
Aufsicht durch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) über 
die Umsetzung des IVG. Sie dienen einerseits der Steuerung der In-
validenversicherung (IV) mittels Wirkungsindikatoren. Andererseits 
geben finanzielle Kennzahlen eine Übersicht über die Mengen- und 
die Kostenentwicklung der IV, aufgrund derer die jährliche Finanz-
planung mit vierjährigem Zeithorizont gemacht wird. 

Hochrechnungen wiederum ermöglichen unter Berücksichtigung 
weiterer Faktoren, wie u.a. die Wirtschaftslage oder die demografi-
sche Zusammensetzung der Bevölkerung, Aussagen zur finanziel-
len Entwicklung der IV und dienen als Grundlage für die mittel- bis 
langfristige Planung. Zudem werden die statistischen Daten in For-
schungsprojekten im Rahmen der Forschungsprogramme zur Invali-
denversicherung (FoP-IV) vertiefter analysiert, um Erkenntnisse für 
mögliche Optimierungen aufzuzeigen oder Erfolgsfaktoren für die 
Umsetzung zu benennen. 

All diese Informationen geben letztendlich dem Gesetzgeber und 
der Öffentlichkeit Auskunft über die Entwicklungen der IV und die-
nen als Grundlage für politische Entscheide des Bundesrates und 
des Parlaments. 
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Die Erhebung der statistischen Daten erfolgt durch die IV-Stellen 
mittels Erfassung von Codes. Die erfassten Daten werden elektro-
nisch der zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) in Genf übermittelt. Die 
ZAS verwendet diese Daten für die Bearbeitung der Rechnungen im 
Rechnungsprüfungssystem Sumex und sammelt sie mit anderen 
Daten (wie z.B. Tarifziffern, Taggelder, Renten) im Datawarehouse 
der ersten Säule (DWH). Das DWH steht sowohl den IV-Stellen als 
auch dem BSV für Auswertungen zur Verfügung. 

Das Kreisschreiben über die Gebrechens- und Leistungsstatistik 
(KSGLS) regelt verbindlich die Erhebung dieser Daten. Zudem re-
gelt das KSBEM die verbindliche Verwendung der Tarifziffern in der 
beruflichen Eingliederung. 
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II. Massnahmenübergreifende Weisungen 

1. Versicherungsmässige Voraussetzungen für die 
Zusprache von beruflichen Eingliederungsmass-
nahmen 

Rechtsgrundlagen: Art. 6 IVG, Art. 9 IVG, Art. 2 FlüB 

Sozialversicherungsabkommen der Schweiz: Grundlagen & Abkom-
men (admin.ch) 

Leitfaden zu den versicherungsmässigen Voraussetzungen: Leitfa-
den_vmV_10.2020.pdf 

Kurzcheck – Versicherungsmässige Voraussetzungen für die Zu-
sprache von Leistungen der IV: Kurzcheck_vmV_2021_04_de.pdf 

1.1. Grundvoraussetzungen 

(Versicherungsunterstellung) Eine Person muss während 
der Durchführung von beruflichen Eingliederungsmassnah-
men bei der IV versichert sein. Der Anspruch auf berufliche 
Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der 
Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige 
Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Ver-
sicherung (vgl. Art. 9 Abs. 1bis IVG). 

(Ausnahmen) Personen, die der Versicherung nicht oder 
nicht mehr unterstellt sind, haben höchstens bis zum 
20. Altersjahr Anspruch auf berufliche Eingliederungsmass-
nahmen, sofern mindestens ein Elternteil (Art. 9 Abs. 2 
IVG): 

- freiwillig versichert ist; oder 
- während einer Erwerbsfähigkeit im Ausland obligato-

risch versichert ist. 

(Eintritt Versicherungsfall) Bei beruflichen Eingliederungs-
massnahmen ist die betroffene Person ab dem Zeitpunkt 
als invalid zu betrachten, in dem zum ersten Mal offensicht-
lich ist, dass der Gesundheitsschaden nach den gesetzli-
chen Anspruchsvoraussetzungen die Gewährung einer 

0101 

0102 

0103 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de#art_6
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de#art_9
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/37_37_37/de#art_2
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/int/grundlagen-und-abkommen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/int/grundlagen-und-abkommen.html
file:///C:/Users/U80815321/Downloads/Leitfaden_vmV_10.2020.pdf
file:///C:/Users/U80815321/Downloads/Leitfaden_vmV_10.2020.pdf
file:///C:/Users/U80815321/Downloads/Kurzcheck_vmV_2021_04_de.pdf
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Leistung rechtfertigt (vgl. KSVI: Eintritt Versicherungsfall 
allgemein). 

(Ende des Anspruchs) Mit Ende der Versicherungsunter-
stellung, zum Beispiel aufgrund der Aufgabe des Wohnsit-
zes in der Schweiz, endet auch der Anspruch auf berufli-
che Eingliederungsmassnahmen. Dies gilt auch für Perso-
nen, die in der Schweiz ohne Wohnsitz zu haben eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt haben und diese aufgeben. 

Erfolgte die Aufgabe der Erwerbstätigkeit gesundheitsbe-
dingt und handelt es sich um schweizerische Staatsange-
hörige oder Personen im Geltungsbereich des FZA oder 
des EFTA-Übereinkommens, so sind diese in Bezug auf 
den Anspruch von beruflichen Eingliederungsmassnahmen 
unter bestimmten Bedingungen weiterhin versichert (vgl. 
KSBIL: Nachversicherung). 

1.2. Staatsangehörigkeit 

(Schweizerische Staatsangehörigkeit/FZA/EFTA) Schwei-
zerische Staatsangehörige sowie Personen im Geltungsbe-
reich des FZA und des EFTA-Übereinkommens, die auf-
grund des Gleichbehandlungsgebotes den schweizeri-
schen Staatsangehörigen gleichgestellt sind, haben aus-
schliesslich die Grundvoraussetzung gemäss Kap. 1.1. zu 
erfüllen. Daher kann eine Person aus diesem Personen-
kreis mit einem Gesundheitsschaden in die Schweiz einrei-
sen und ab Versicherungsunterstellung die versicherungs-
mässigen Voraussetzungen für berufliche Eingliederungs-
massnahmen erfüllen. 

(Andere Staatsangehörigkeit) Ausländische Staatsangehö-
rige ausserhalb des Geltungsbereiches des FZA und 
EFTA-Übereinkommens müssen zusätzlich zu den Grund-
voraussetzungen gemäss Kap. 1.1. weitere Voraussetzun-
gen erfüllen. 

(Vertragsstaaten) Ausländische Staatsangehörige im Gel-
tungsbereich eines zweiseitigen Sozialversicherungsab-
kommens müssen:  

0104 

0105 

0106 

0107 
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- ab dem 20. Altersjahr je nach Abkommen 
o der Beitragspflicht unterstellt sein, unmittelbar bevor 

eine berufliche Eingliederungsmassnahme in Be-
tracht kommt; oder 

o unmittelbar vor dem Eintritt der Invalidität während 
mindestens eines vollen Jahres Beiträge an die 
schweizerische Versicherung entrichtet haben. 

- unter dem 20. Altersjahr 
o einen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz seit 

einem Jahr ausweisen, unmittelbar bevor eine be-
rufliche Eingliederungsmassnahme erstmals in Be-
tracht kommt; 

o in der Schweiz invalid geboren sein oder 
o einen ununterbrochenen gewöhnlichen Aufenthalt in 

der Schweiz seit Geburt haben. 

(Nichtvertragsstaaten) Ausländische Staatsangehörige aus 
Staaten, mit denen die Schweiz kein Sozialversicherungs-
abkommen hat, müssen: 

- ab dem 20. Altersjahr (Art. 6 Abs. 2 IVG) 
o ein Beitragsjahr ausweisen, bevor eine berufliche 

Massnahme erstmals in Betracht kommt; oder 
o einen ununterbrochenen gewöhnlichen Aufenthalt in 

der Schweiz seit zehn Jahren haben. 
- unter dem 20. Altersjahr 

o ein Beitragsjahr ausweisen, bevor eine berufliche 
Eingliederungsmassnahme erstmals in Betracht 
kommt, oder einen ununterbrochenen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Schweiz seit zehn Jahren haben 
(Art. 6 Abs. 2 IVG); oder 

o in der Schweiz invalid geboren sein, bei Eintritt der 
Invalidität einen ununterbrochenen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Schweiz seit einem Jahr oder seit 
der Geburt haben und ein Elternteil muss bei Eintritt 
der Invalidität ein Beitragsjahr aufweisen oder einen 
ununterbrochenen gewöhnlichen Aufenthalt seit 
zehn Jahren haben (Art. 9 Abs. 3 IVG).  

0108 
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(Flüchtlinge/Staatenlose) Für Flüchtlinge und Staatenlose 
gilt: 
- Erwerbstätige Flüchtlinge und Staatenlose müssen der 

Beitragspflicht unterstellt sein, unmittelbar bevor eine 
berufliche Massnahme in Betracht kommt (Art. 2 Abs. 1 
FlüB). 

- Nicht erwerbstätige und minderjährige Flüchtlinge und 
Staatenlose müssen 
o einen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz seit 

einem Jahr haben, bevor eine berufliche Mass-
nahme erstmals in Betracht kommt; 

o in der Schweiz invalid geboren sein; oder 
o seit Geburt einen ununterbrochenen gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Schweiz haben (Art. 2 Abs. 2 
FlüB). 

2. Codes und Tarifziffern 

(Codierung) Die IV-Stelle erfasst – mit Ausnahme der ein-
gliederungsorientierten Beratung – bei jeder der in dieser 
Weisung erläuterten beruflichen Eingliederungsmass-
nahme Leistungs-, Zusatz-, Abbruch- und Abschlusscodes. 
Die Codierungspflicht gilt auch, wenn eine Berufsberatung 
nach Art. 7d oder 15 IVG oder eine Arbeitsvermittlung nach 
Art. 7d oder 18 IVG von der IV-Stelle erbracht wird. Es gel-
ten die Vorgaben des KSGLS.  

(Tarifziffer) Für jede Leistung im Rahmen einer beruflichen 
Eingliederungsmassnahme, die von einer externen Stelle 
erbracht wird, ist eine Tarifziffer zuzuweisen. Für Leistun-
gen, die vor dem 1.1.2022 begonnen haben, werden bis 
zum Ende der Leistung die alten Tarifziffern verwendet.  
- Ausführungen zu den Tarifziffern: Kap. 31, Anhang II 
- Kombinationen mit Leistungscodes: Anhang III 

(Mitteilungen / Verfügungen) Neben den allgemeinen In-
haltsvorgaben in Mitteilungen und Verfügungen führt die 
IV-Stelle den Leistungscode und bei extern erbrachten 
Leistungen die zugehörige(n) Tarifziffer(n) auf der Mittei-
lung bzw. Verfügung auf. Sie weist die Anbieter an, diese 
Tarifziffern auf der Rechnung zu vermerken.   

0109 

0201 

0202 

0203 
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3. Akzessorische Leistungen 

(Reisekosten) Der Begriff Reisekosten umfasst die Kosten 
von Fahrten zur nächstgelegenen, geeigneten Durchfüh-
rungsstelle sowie die Kosten für auswärtige Verpflegung 
und Übernachtungen. Für die Ausrichtung von Reisekosten 
während beruflicher Eingliederungsmassnahmen gelten die 
Weisungen des KSVR. Bei Erstmassnahmen und Mass-
nahmen der Frühintervention vergütet die IV keine Reise-
kosten. 

(Taggelder) Es gelten die Weisungen des KSTI. Bei Erst-
massnahmen und Massnahmen der Frühintervention wer-
den keine Taggelder der IV ausgerichtet. 

Die Übersicht über die akzessorischen Leistungen in Bezug auf die 
einzelnen beruflichen Eingliederungsmassnahmen dient zur Orien-
tierung. Die relevanten Weisungen finden sich im KSTI und KSVR. 

Berufliche Eingliederungsmassnahme Taggelder Reisekosten 

Eingliederungsorientierte Beratung, Art. 3a IVG Kein Anspruch Kein Anspruch 

Früherfassung, Art. 3abis IVG Kein Anspruch Kein Anspruch 

Beruflich-medizinische Abklärungen zur Eingliede-
rungsfähigkeit, Art. 43 ATSG 

KSTI KSVR 

Massnahmen der Frühintervention, Art. 7d IVG Kein Anspruch Kein Anspruch 

Beratung und Begleitung während Eingliederungs-
prozess, Art. 14quater IVG 

Kein Anspruch KSVR 

Integrationsmassnahmen, Art. 14a IVG KSTI KSVR 

Berufsberatungsgespräche, Art. 15 IVG Kein Anspruch KSVR 

Vorbereitende Massnahmen in der Berufsbera-
tung, Art. 15 IVG 

KSTI KSVR 

Vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen, 
Art. 15 IVG 

KSTI KSVR 

Spezialisierte kantonale Brückenangebote,  
Art. 68bis IVG 

Kein Anspruch Kein Anspruch 

Erstmalige berufliche Ausbildung, Art. 16 IVG KSTI KSVR 

Umschulung, Art. 17 IVG KSTI KSVR 

Arbeitsvermittlung, Art. 18 IVG KSTI KSVR 

Arbeitsversuch, Art. 18a IVG KSTI KSVR 

Personalverleih, Art. 18abis IVG KSTI Kein Anspruch 

Einarbeitungszuschuss, Art. 18b IVG Kein Anspruch Kein Anspruch 

Entschädigung Beitragserhöhungen, Art. 18c IVG Kein Anspruch Kein Anspruch 

Kapitalhilfe, Art. 18d IVG Kein Anspruch Kein Anspruch 
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III. Erstmassnahmen (vor Anmeldung)  

4. Eingliederungsorientierte Beratung (Art. 3a IVG) 

4.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 3a IVG, Art. 57 IVG 

Ziel der Massnahme: Die IV-Stelle bietet niederschwellige und unab-
hängig von einem konkreten der IV-Stelle bekannten Fall Beratungs-
gespräche und allgemeine Informationen zur IV an. Damit werden 
einerseits nicht erforderliche Meldungen und Anmeldungen vermie-
den, indem die betroffenen Personen befähigt werden, Probleme 
selber zu lösen. Andererseits werden angezeigte Meldungen und 
Anmeldungen beschleunigt, sodass die IV rascher agieren kann, 
und dadurch die Eingliederungschancen erhöht werden. 

Zielgruppe: Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Ar-
beitgeber, behandelnde Ärzte und Fachpersonen aus Schule und 
Ausbildung.  

4.2. Durchführung der eingliederungsorientierten Be-
ratung 

Die eingliederungsorientierte Beratung2 umfasst nieder-
schwellige Beratungsgespräche mit versicherten Personen, 
Arbeitgebern, behandelnden Ärzten sowie betroffenen Akt-
euren des Bildungswesens auf deren Ersuchen hin. Darun-
ter fallen beispielsweise allgemeine Informationen über den 
Auftrag und die Leistungen der IV, über den Umgang mit 
Erkrankungen am Arbeitsplatz, über die Meldung zur 
Früherfassung oder die Anmeldung von gefährdeten Per-
sonen. 

(Durchführung) Die IV-Stelle bietet die eingliederungsorien-
tierte Beratung an.  

                                      
2 Die Eingliederungsorientierte Beratung sowie alle Leistungen, die über einen Leistungscode 

verfügen, werden im vorliegenden Kreisschreiben kursiv geschrieben. 
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(Kein Anspruch) Es besteht kein Anspruch auf eingliede-
rungsorientierte Beratung. 

(Datenschutz) Werden im Rahmen einer eingliederungsori-
entierten Beratung Informationen ausgetauscht, die Rück-
schlüsse auf die Identität einer Person erlauben, ist vor-
gängig deren Einverständnis einzuholen. 

(Öffentlichkeitsarbeit) Ergänzend zur eingliederungsorien-
tierten Beratung informiert und sensibilisiert die IV-Stelle im 
Rahmen ihrer allgemeinen Informationstätigkeit aktiv die 
betroffenen Akteure über die Leistungen der IV (z.B. Infor-
mationsveranstaltungen für Ärzteschaft, Arbeitgeber). 

5. Früherfassung 

5.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 3abis IVG, Art. 3b IVG, Art. 3c IVG, Art. 1ter 
IVV, Art. 1quater IVV 

Ziel der Massnahme: Personen mit gesundheitlichen Einschränkun-
gen werden frühzeitig erkannt, so dass eine Chronifizierung der ge-
sundheitlichen Einschränkungen und eine Invalidisierung verhindert 
werden kann. Dadurch können Anmeldungen bei der IV beschleu-
nigt und die notwendigen Massnahmen ergriffen werden. Gleichzei-
tig dient die Früherfassung der Vermeidung nicht erforderlicher An-
meldungen bei Fällen, für die die IV nicht zuständig ist. 

Zielgruppe: Erwachsene, die arbeitsunfähig oder von einer länger 
dauernden Arbeitsunfähigkeit bedroht sind, sowie von Invalidität be-
drohte Minderjährige ab dem vollendeten 13. Altersjahr und junge 
Erwachsene bis zum vollendeten 25. Altersjahr, die noch keine Er-
werbstätigkeit ausgeübt haben und von einer kantonalen Instanz ge-
mäss Art. 68bis Abs. 1bis IVG oder Art. 68bis Abs. 1ter IVG bei der be-
ruflichen Eingliederung betreut werden.  
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5.2. Durchführung der Früherfassung 

(Prüfung der Meldung) Die IV-Stelle prüft unmittelbar nach 
Eingang einer Meldung, ob die gemeldete Person vorgän-
gig über die Meldung informiert wurde. Die meldeberechtig-
ten Stellen nach Art. 3b IVG haben dies mittels Unterschrift 
auf dem Meldeformular zu bestätigen (vgl. KSVI). 

(Ziel der Prüfung) Die IV-Stelle klärt ab, ob Hinweise beste-
hen, dass die gemeldete Person arbeitsunfähig, von einer 
länger dauernden Arbeitsunfähigkeit oder von Invalidität 
bedroht ist, und ob Massnahmen der Frühintervention nach 
Art. 7d IVG angezeigt sind. Sie stützt sich bei dieser Be-
standsaufnahme auf erste medizinische und berufliche In-
formationen aus dem Meldeformular, aus dem Gespräch 
mit der gemeldeten Person oder aus Aussagen von Dritten 
(vgl. KSFF). Die Abklärung betrifft die Ursachen und die 
Auswirkungen der gesundheitlichen Einschränkungen in 
Bezug auf die Fähigkeit der versicherten Person eine Er-
werbstätigkeit auszuüben, eine erstmalige berufliche Aus-
bildung zu absolvieren oder in den Arbeitsmarkt einzutre-
ten. 

(Ermächtigung) Falls im Rahmen der Früherfassung Infor-
mationen von Dritten eingeholt werden, hat die IV-Stelle 
vorgängig eine Ermächtigung der versicherten Person oder 
deren gesetzlichen Vertretung einzuholen. Der RAD kann 
medizinische Informationen beim behandelnden Arzt der 
versicherten Person auch ohne Ermächtigung einholen 
(vgl. KSVI). 

(Entscheid) Die IV-Stelle entscheidet innerhalb von 30 Ta-
gen, ob eine Anmeldung bei der IV angezeigt ist. Sollte 
dies nicht der Fall sein, informiert die IV-Stelle die gemel-
dete Person über Unterstützungsangebote von geeigneten 
Dritten. Die gemeldete Person kann sich jedoch trotzdem 
bei der IV anmelden. 
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IV. Massnahmen während der Frühinterventions-
phase 

6. Massnahmen der Frühintervention (Art. 7d IVG) 

6.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 7d IVG, Art. 49 IVG, Art. 1sexies IVV,  
Art. 1septies IVV, Art. 1octies IVV 

Ziel der Massnahmen: Jugendliche und junge Erwachsene, die noch 
nicht erwerbstätig waren, werden frühzeitig auf dem Weg in eine be-
rufliche Ausbildung oder in eine erste Anstellung in den ersten Ar-
beitsmarkt unterstützt. Arbeitsunfähige Erwachsene können ihren 
Arbeitsplatz im bisherigen Betrieb aufrechterhalten, betriebsintern 
(Umplatzierung) oder in einem anderen Betrieb einen neuen Arbeits-
platz übernehmen. 

Zielgruppe: Arbeitsunfähige sowie von einer länger andauernden Ar-
beitsunfähigkeit bedrohte Personen mit oder ohne bestehendem Ar-
beitsverhältnis sowie gesundheitlich beeinträchtigte Personen ab 
dem 13. Altersjahr, die noch nicht erwerbstätig waren und ins Er-
werbsleben eingegliedert werden sollen. 

Ziel der Frühinterventionsphase: Innerhalb von zwölf Monaten ab 
Anmeldung bei der IV entscheidet die IV-Stelle, ob die versicherte 
Person Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach Art. 8 Abs. 
3 IVG hat, ob aufgrund mangelnder Aussicht auf Erfolg der Einglie-
derungsmassnahmen der Anspruch auf eine Rente geprüft wird  
oder ob kein Anspruch auf Leistungen der IV besteht. Während der 
Frühinterventionsphase werden parallel Massnahmen der Frühinter-
vention sowie die Abklärungen der versicherungsmässigen Voraus-
setzungen und des rechtserheblichen Sachverhalts (vgl. Kap. 1 und 
KSVI) durchgeführt. 

Bei gesundheitlich beeinträchtigen Jugendlichen, die während der 
obligatorischen Schulzeit bei der IV angemeldet werden, wird die 
Frühinterventionsphase frühestens mit Abschluss, jedoch spätes-
tens 12 Monate nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit been-
det. 
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6.2. Massnahmen im Überblick 

Massnahmen der Frühintervention nach Art. 7d IVG umfas-
sen die folgenden Leistungen: 

Während der obligatorischen Schulzeit, ab dem vollende-
ten 13. Altersjahr: 

- Berufsberatung: Berufsberatungsgespräche und -analy-
sen (LC 569) 

- Arbeitsvermittlung: Stellensuche bzw. Suche Schnup-
per- oder Ausbildungsplatz (LC 567) 

Nach der obligatorischen Schulzeit, für Jugendliche und Er-
wachsene:  

- Anpassungen des Arbeitsplatzes (LC 561) 
- Ausbildungskurse (LC 562) 
- Arbeitsvermittlung: Stellensuche (LC 567) und Arbeits-

platzerhalt (LC 568) 
- Berufsberatung: Berufsberatungsgespräche und –ana-

lysen (LC 569) und Berufsberatungsmassnahmen (LC 
570) 

- Sozial-berufliche Rehabilitation (LC 565)  
- Beschäftigungsmassnahmen (LC 566) 
- Beratung und Begleitung und Suche Einsatzplatz: 

Coaching-Leistung (LC 571)  

6.3. Anordnung der Massnahmen 

(Voraussetzungen) Für die Anordnung von Massnahmen 
der Frühintervention muss eine Anmeldung bei der IV vor-
liegen. Nach Eingang der Anmeldung prüft die IV-Stelle auf 
Basis der eingereichten Unterlagen summarisch, ob die IV 
zuständig ist, und ob Massnahmen der Frühintervention 
angezeigt sind. 

(Kein Anspruch) Es besteht kein Anspruch auf Massnah-
men der Frühintervention. Folglich müssen für die Anord-
nung der Massnahmen nach Art. 7d Abs. 2 Bst. a-g IVG 
die Voraussetzungen nach Art. 8 Abs. 1 IVG nicht erfüllt 
sein. Zu beachten sind hingegen der zeitliche und finanzi-
elle Rahmen nach Art. 49 IVG und Art. 1octies IVV (innerhalb 
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von 12 Monaten und max. 20 000 Franken pro versicherte 
Person). Bei Jugendlichen, die während der obligatori-
schen Schulzeit bei der IV angemeldet werden, gilt 
Rz. 0607. 

6.4. Massnahmen während der obligatorischen 
Schulzeit 

Berufsberatung (Art. 7d Abs. 2 Bst. d IVG) umfasst spezia-
lisierte Berufsberatungsgespräche und -analysen zur beruf-
lichen Orientierung von gesundheitlich beeinträchtigten Ju-
gendlichen (Gespräche, Analysen, Testdiagnostik). 

Arbeitsvermittlung (Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG) besteht aus 
einer spezialisierten Unterstützung von gesundheitlich be-
einträchtigten Jugendlichen bei der Suche nach geeigneten 
Schnupper- oder Ausbildungsplätzen im Hinblick auf eine 
erstmalige berufliche Ausbildung nach der obligatorischen 
Schulzeit; unabhängig davon, ob danach eine Leistung 
nach Art. 16 IVG gesprochen wird oder nicht. 

(Finanz- und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen) Frühinterventionsmassnahmen für schulpflichtige Ju-
gendliche können nur gewährt werden, wenn sich die von 
den kantonalen Behörden getroffenen Massnahmen (z.B. 
Berufswahlunterricht, Berufsberatung, Unterstützung bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz, Case Manage-
ment Berufsbildung) als unzureichend erweisen und spezi-
alisierte Berufsberatungs- und Vermittlungsmassnahmen 
aufgrund der gesundheitlichen Einschränkung erforderlich 
sind, um den Zugang zur beruflichen Erstausbildung zu un-
terstützen. Die IV-Stelle entscheidet über die Zusprache 
der Leistungen. 

(Dauer der Frühintervention) Erfolgt die Anmeldung bei der 
IV während der obligatorischen Schulzeit, so wird die Früh-
interventionsphase frühestens mit Abschluss, jedoch spä-
testens 12 Monate nach Abschluss der obligatorischen 
Schulzeit beendet.   

0604 

0605 

0606 

0607 



32 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

6.5. Massnahmen nach der obligatorischen Schulzeit 

6.5.1. Anpassung des Arbeitsplatzes (Art. 7d Abs. 2 
Bst. a IVG) 

Unter der Anpassung des Arbeitsplatzes sind Hilfsmittel am 
Arbeitsplatz zu verstehen, die für die Ausbildung oder für 
die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im bisherigen oder in 
einem neuen Betrieb gesundheitsbedingt notwendig sind 
(z.B. angepasste Arbeitsflächen, Stehpult, Hard- und Soft-
ware). Für die Abgabe dieser Hilfsmittel müssen die Vo-
raussetzungen für den Anspruch auf Hilfsmittel nach 
Art. 21 IVG (vgl. insbesondere Ziffer 13.01* HVI) nicht er-
füllt sein. Entsprechend müssen die Hilfsmittel nicht auf der 
Liste im Anhang zur Verordnung über die Abgabe von 
Hilfsmitteln durch die IV (HVI) stehen. Zudem werden Hilfs-
mittel während der Frühintervention einmalig abgegeben 
und werden Eigentum der versicherten Person. Es besteht 
kein Anspruch auf Ersatz oder Reparatur der zugesproche-
nen Hilfsmittel. 

(Hilfsmittel) Muss ein Hilfsmittel nach Abschluss der Früh-
intervention ersetzt werden, ist ein ordentlicher Antrag für 
Hilfsmittel nach Art. 21 IVG zu stellen. Es gelten die ent-
sprechenden Anspruchsvoraussetzungen. 

(Abgrenzung) Andere Massnahmen zur Anpassung des Ar-
beitsplatzes wie z.B. eine (psycho-)ergonomische Beratung 
oder die Anpassung des Arbeitspensums, der Arbeitszeiten 
und der Arbeitsorganisation sind Teile der Arbeitsvermitt-
lung in der Frühintervention (vgl. Rz. 0616). 

6.5.2. Ausbildungskurse (Art. 7d Abs. 2 Bst. b IVG) 

Zu den Ausbildungskursen gehören Stützkurse sowie Aus-, 
Weiter- und Fortbildungen sowie Kurse, inkl. Sprach- und 
Fachkurse mit Fokus auf die berufliche Eingliederung. 

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gilt die Mitfi-
nanzierung eines spezialisierten kantonalen Brückenange-
bots nach Art. 68bis Abs. 1ter IVG als Ausbildungskurs. Die 
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Vorgabe gemäss Art. 68bis Abs. 1quater IVG, dass die IV-
Stelle maximal ein Drittel der kantonalen Kosten pro Platz 
übernimmt, gilt auch für Brückenangebote, die im Rahmen 
vom Art. 7d Abs. 2 Bst. b IVG zugesprochen werden. 

(Ausnahmen) Kurse ausserhalb des IV-spezifischen Leis-
tungsspektrums gemäss IVG sind nur in Ausnahmefällen 
zu finanzieren und nur sofern sie der im Einzelfall definier-
ten Eingliederungsstrategie dienen. 

(Abgrenzung) Bewerbungskurse sind Teil der Frühinterven-
tionsmassnahme Arbeitsvermittlung (vgl. Rz. 0615). 

6.5.3. Arbeitsvermittlung (Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG) 

Arbeitsvermittlung ist eine gesundheitsbedingt speziali-
sierte Unterstützung von versicherten Personen, die die 
Stellensuche und den Arbeitsplatzerhalt umfasst. 

Stellensuche ist eine Unterstützung der versicherten Per-
son bei der Suche einer Anstellung im ersten Arbeitsmarkt, 
wie z.B. die Akquisition von potenziellen Arbeitgebern, das 
Erstellen von Bewerbungsdossiers und die Vorbereitung 
auf Vorstellungsgespräche (z.B. Bewerbungskurse), Abklä-
rungen vor Ort zu (psycho-) ergonomischen Anpassungen 
oder Coaching (z.B. Bewerbungs- oder Job Coaching). 

Arbeitsplatzerhalt ist die Unterstützung der versicherten 
Person und ihres Arbeitgebers zur Aufrechterhaltung des 
bisherigen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes oder zur be-
triebsinternen Umplatzierung, wie z.B. Beratungen und Ab-
klärungen vor Ort zu (psycho-)ergonomischer Anpassun-
gen von Arbeitsplatz, Arbeitspensum, Arbeitszeit und -or-
ganisation oder Coaching (z.B. Job-Coaching, Supported 
Employment). 

(Abgrenzung Suche Einsatzplatz) Für die Suche von Ein-
satzplätzen zur Durchführung von Frühinterventionsmass-
nahmen im ersten Arbeitsmarkt wird Suche Einsatzplatz 
als Spezialfall von Beratung und Begleitung nach  
Art. 7d Abs. 2 Bst. g IVG verwendet (vgl. Rz. 0628). 
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(Eingrenzung) Massnahmen analog jener nach  
Art. 18a-18d IVG können im Rahmen der Frühintervention 
nicht gewährt werden. 

6.5.4. Berufsberatung (Art. 7d Abs. 2 Bst. d IVG) 

Berufsberatung ist eine gesundheitsbedingt spezialisierte 
Unterstützung von versicherten Personen, die Berufsbera-
tungsgespräche und –analysen sowie Berufsberatungs-
massnahmen umfasst. 

Berufsberatungsgespräche und –analysen dienen der be-
ruflichen Orientierung und Ermittlung von Ausbildungen 
und Berufstätigkeiten, die den Fähigkeiten, Neigungen, 
dem Alter und dem Entwicklungsstand der versicherten 
Person entsprechen und ihre gesundheitliche Einschrän-
kung berücksichtigen. 

Berufsberatungsmassnahmen dienen der praktischen Er-
probung von möglichen Ausbildungen und Berufstätigkei-
ten. Dies beinhaltet sowohl Massnahmen für versicherte 
Personen, die im Rahmen der Berufswahl eine Ausbildung 
anstreben und mit den Anforderungen des ersten Arbeits-
marktes vertraut gemacht werden müssen als auch Mass-
nahmen im Rahmen einer beruflichen Neuorientierung. 

6.5.5. Sozial-berufliche Rehabilitation (Art. 7d Abs. 2 
Bst. e IVG) 

(Ziel) Die sozial-berufliche Rehabilitation orientiert sich an 
den Zielen der Integrationsmassnahmen nach Art. 14a IVG 
(vgl. Kap. 9 und 15) und umfasst Massnahmen zur Gewöh-
nung an den Arbeitsprozess, zur Förderung der Arbeitsmo-
tivation, zur Stabilisierung der Persönlichkeit und zum Ein-
üben sozialer Grundfähigkeiten, um die Arbeitsfähigkeit 
aufzubauen.  
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(Erster Arbeitsmarkt) Findet die sozial-berufliche Rehabili-
tation im ersten Arbeitsmarkt statt, kann dem betroffenen 
Arbeitgeber analog zu Integrationsmassnahmen im ersten 
Arbeitsmarkt nach Artikel 14a Abs. 5 IVG eine Entschädi-
gung ausgerichtet werden (vgl. Kap. 9.5 und 15.7). 

6.5.6. Beschäftigungsmassnahmen (Art. 7d Abs. 2 
Bst. f IVG) 

(Ziel) Beschäftigungsmassnahmen orientieren sich an den 
Zielen der Integrationsmassnahmen nach Art. 14a IVG 
(vgl. Kap. 9 und 15) und umfassen Arbeitseinsätze zur vo-
rübergehenden Beschäftigung mit dem Ziel, die verblei-
bende Arbeitsfähigkeit aktiv aufrecht zu erhalten und zu 
fördern, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung der Ta-
gesstrukturen. 

(Erster Arbeitsmarkt) Findet die Beschäftigungsmass-
nahme im ersten Arbeitsmarkt statt, kann dem betroffenen 
Arbeitgeber analog zu Integrationsmassnahmen im ersten 
Arbeitsmarkt nach Artikel 14a Abs. 5 IVG eine Entschädi-
gung ausgerichtet werden (vgl. Kap. 9.5 und 15.7). 

6.5.7. Beratung und Begleitung (Art. 7d Abs. 2 Bst. g 
IVG) 

Die Beratung und Begleitung der versicherten Person ver-
tieft die Beratungsleistungen, die die IV-Stelle im Rahmen 
der Fallführung erbringt, und bildet den Grundstein für die 
weitere Begleitung während des gesamten Eingliederungs-
prozesses über die Frühinterventionsphase hinaus. Sie er-
möglicht einen verbindlichen Kontakt der IV-Stelle mit der 
versicherten Person und die Koordination mit anderen Akt-
euren (wie Arbeitgeber, Versicherungsträger, Schule, Aus-
bildungsstätte) oder anderen Leistungen der IV (wie Hilflo-
senentschädigungen, Hilfsmittel, medizinische Massnah-
men zur Behandlung von Geburtsgebrechen nach Art. 13 
IVG). Anders als die Beratung und Begleitung nach 
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Art. 14quater IVG (vgl. Rz. 0803) muss die Beratung und Be-
gleitung während der Frühintervention nicht an eine andere 
Massnahme gekoppelt sein.  

(Coaching-Leistung) Eine Coaching-Leistung als Spezialfall 
von Beratung und Begleitung kann gesprochen werden, 
wenn es um die Lösung spezifischer Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der Ausbildung, der Erwerbsarbeit  
oder der beruflichen Eingliederung allgemein geht, die eine 
vorübergehende intensivere Bearbeitung erfordern und die 
nicht mehr im Rahmen der Beratung und Begleitung ange-
gangen werden können.  

Eine Coaching-Leistung kann nur im Rahmen einer Einglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt zugesprochen werden. 
Die IV-Stelle definiert in einer Zielvereinbarung zusammen 
mit der versicherten Person und dem Leistungserbringer 
sowie gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber die konkrete 
Fragestellung, das Ziel, den Umfang und die Dauer (inkl. 
Beginn) der Coaching-Leistung. 

Die Fallführung, d.h. die Überwachung der Massnahme 
und der Entscheid über weitere Schritte im Eingliederungs-
prozess, bleibt auch während einer Coaching-Leistung in 
jedem Fall bei der IV-Stelle (vgl. KSFF). 

(Suche Einsatzplatz) Die Suche Einsatzplatz für eine Früh-
interventionsmassnahme im ersten Arbeitsmarkt wird als 
Spezialfall von Beratung und Begleitung unter Art. 7d 
Abs. 2 Bst. g IVG zugesprochen. 

(Abgrenzung Arbeitsvermittlung) Nicht zu Beratung und 
Begleitung, zu den Coaching-Leistungen und zur Suche 
Einsatzplatz zählen Leistungen, die im Rahmen der Ar-
beitsvermittlung nach Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG gewährt 
werden (z.B. Bewerbungscoaching, Job-Coaching oder 
Supported Employment). 

Zudem können bei Coachings im Rahmen von Art. 7d 
Abs. 2 Bst. c IVG keine Coaching-Leistungen unter 7d 
Abs. 2 Bst. g IVG zusätzlich gesprochen werden.  
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6.6. Durchführung 

(Zeitpunkt) Die Massnahmen der Frühintervention werden 
parallel zur Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts 
gewährt, sofern die versicherte Person eingliederungsfähig 
ist. 

(Zusprache) Massnahmen der Frühintervention sind mög-
lichst rasch, aber dennoch gezielt und eingliederungsorien-
tiert zu gewähren. Dadurch soll die Chronifizierung der ge-
sundheitlichen Einschränkungen vermieden sowie die Ein-
gliederung soweit möglich bereits im Rahmen der Phase 
der Frühintervention angestrebt werden. 

(Ausrichtung erster Arbeitsmarkt) Massnahmen der Frühin-
tervention sind soweit möglich im Rahmen der regulären 
Bildungsstrukturen oder des ersten Arbeitsmarkts durchzu-
führen. Eine Entschädigung des Arbeitgebers ist mit Aus-
nahme der sozial-beruflichen Rehabilitation und der Be-
schäftigungsmassnahmen nicht möglich. 

(Bestehendes Arbeitsverhältnis) Besteht ein Arbeitsverhält-
nis, sorgt die IV-Stelle für eine rasche Koordination mit 
dem Arbeitgeber bzw. dessen Unfall- oder Krankentaggeld-
versicherung. Ziel ist es, die Situation umgehend zu erfas-
sen, um das weitere Vorgehen zu planen und geeignete 
Sofortmassnahmen einzuleiten. 

(Ohne Arbeitsverhältnis) Wurde das Arbeits- bzw. das Aus-
bildungsverhältnis aufgelöst, und liegt eine Anmeldung bei 
einem RAV oder der Sozialhilfe vor, so sind die Zuständig-
keiten zwischen der IV-Stelle und den beteiligten Stellen zu 
klären, um die Koordination der Leistungsansprüche zu ge-
währleisten (vgl. Teil XI). 

(Dauer) Massnahmen der Frühintervention können durch-
geführt werden, solange nicht entschieden ist, ob 

- Eingliederungsmassnahmen nach Art. 8 Abs. 3 Bst. abis 
und b IVG durchgeführt werden können; 

- keine Aussicht auf eine erfolgreiche Durchführung von 
Eingliederungsmassnahmen besteht und daher die 
Rente geprüft wird, oder 

- kein Anspruch auf Leistungen der IV besteht. 
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Dieser Entscheid ist spätestens zwölf Monate nach der An-
meldung zu fällen (Art. 49 IVG). 

(Kosten) Die Kosten für die Massnahmen der Frühinterven-
tion dürfen pro versicherte Person 20 000 Franken nicht 
übersteigen. Der Umfang ist entsprechend der Eingliede-
rungsstrategie im Einzelfall zu definieren.  
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V. Abklärung der Eingliederungsfähigkeit 

7. Abklärung der beruflichen Eingliederungsfähig-
keit  

7.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtliche Grundlagen: Art. 43 ATSG, Art. 69 IVV, Art. 78 IVV  

Ziel der Massnahme: Ziel ist die berufsberaterische und medizini-
sche Beurteilung der (Rest-) Eingliederungsfähigkeit einer versicher-
ten Person. In einer beruflichen Abklärungsstelle (BEFAS) oder in 
einer anderen Institution werden die Möglichkeiten der versicherten 
Person in praktischen Situationen und unter interdisziplinärer Begut-
achtung überprüft. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, bei denen die berufliche Einglie-
derungsfähigkeit an sich überprüft oder das Ausmass der Eingliede-
rungsfähigkeit in Zusammenhang mit berufsberaterischen und medi-
zinischen Fragestellungen beurteilt werden muss. 

7.2. Massnahmen im Überblick 

Die berufliche und medizinische Abklärung nach Art. 43 
ATSG umfasst die folgenden Leistungen: 

- Berufsberaterische und medizinische Abklärungen in ei-
ner beruflichen Abklärungsstelle BEFAS oder in einer 
anderen Institution (Beruflich-medizinische Abklärungen 
zur Eingliederungsfähigkeit) (LC 296) 

(Abgrenzung) Nicht zu den beruflich-medizinischen Abklä-
rungen nach Art. 43 ATSG gehören: 

- Abklärungen, die ausschliesslich eine berufsberateri-
sche Komponente haben; sie fallen unter die vorberei-
tenden Massnahmen in der Berufsberatung oder unter 
die vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen 
nach Art. 15 IVG (vgl. Kap. 10 und 16). 

- Abklärungen, bei denen die berufsberaterischen und 
medizinischen Elemente weitestgehend geklärt sind, je-
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doch die tatsächliche Leistungsfähigkeit in der ange-
strebten Verweistätigkeit an einem konkreten Arbeits-
platz im ersten Arbeitsmarkt zu erproben ist; sie fallen 
unter den Arbeitsversuch in Art. 18a IVG (vgl. Kap. 19). 

- Abklärungen, die ausschliesslich medizinischer Natur 
sind. 

7.3. Durchführung der beruflich-medizinischen Ab-
klärungen zur Eingliederungsfähigkeit 

(Grundsatz) Für die Beurteilung der beruflichen Eingliede-
rungsfähigkeit einer versicherten Person stehen der IV-
Stelle verschiedene Instrumente zur Verfügung: Berichte 
der behandelnden Ärzte, Untersuchungen und Beurteilun-
gen des RAD, Gespräche mit der versicherten Person, me-
dizinische Gutachten usw. Lassen diese Instrumente kei-
nen klaren Schluss zu, ob oder in welchem Ausmass und 
in welchem Berufsfeld die versicherte Person eingliede-
rungsfähig ist, kann die IV-Stelle Abklärungen der berufli-
chen (Rest-)Eingliederungsfähigkeit nach Art. 43 ATSG 
verfügen. 

(Ausgestaltung) Abklärungen der beruflichen (Rest-)Ein-
gliederungsfähigkeit nach Art. 43 ATSG können stationär 
oder ambulant durchgeführt werden. 

(Dauer) Beruflich-medizinische Abklärungen zur Eingliede-
rungsfähigkeit in einer beruflichen Abklärungsstelle (BE-
FAS) dauern vier Wochen, ausnahmsweise können diese 
um höchstens weitere vier Wochen verlängert werden. Be-
ruflich-medizinische Abklärungen zur Eingliederungsfähig-
keit in anderen Institutionen (z.B. Spezialkliniken) dauern in 
der Regel ein bis drei Monate und sind bei Bedarf verlän-
gerbar.  
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(Anwendung) Die beruflich-medizinischen Abklärungen zur 
Eingliederungsfähigkeit dienen zur Beurteilung der tatsäch-
lichen Verwertbarkeit der vorhandenen (Rest-)Eingliede-
rungsfähigkeit von versicherten Personen in der Praxis, 
wenn 

- die medizinische Situation für die Beurteilung berufli-
cher Fragen durch die behandelnden Fachärzte  
und/oder den RAD nicht ausreichend abgeklärt oder 
überprüft werden kann, oder 

- eine Diskrepanz zwischen der subjektiven Einschät-
zung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person und 
der objektiv-medizinisch definierten Arbeitsfähigkeit 
durch den behandelnden Facharzt und/oder RAD be-
steht, oder 

- die Eingliederungs- bzw. Arbeitsfähigkeit nicht aufgrund 
einer rein berufsberaterischen Abklärung durch die IV-
Stelle oder einer spezialisierten Stelle mit genügender 
Sicherheit bestimmt werden kann. 

(Vorabklärung) Die Abklärungsstelle oder Institution, die 
die Abklärung durchführen soll, kann die versicherte Per-
son nach Eingang der Unterlagen zu einer maximal eintägi-
gen Vorabklärung – z.B. im Rahmen eines Vorstellungsge-
spräches – einladen. Sie informiert die IV-Stelle unverzüg-
lich, ob eine vertiefte Abklärung in ihrer Institution ange-
zeigt ist. 

(Dokumentation) Die Ziele der Abklärung sowie die Ergeb-
nisse werden dokumentiert. Die Abklärungsstelle oder In-
stitution hat der IV-Stelle den Schlussbericht zur Abklärung 
innert zwei Wochen nach Beendigung der Massnahme zu 
erstatten. 

(Vorzeitige Beendigung) Eine beruflich-medizinische Abklä-
rungen zur Eingliederungsfähigkeit ist zu beenden, sobald 
die erforderlichen Ergebnisse vorliegen. Liegen die Abklä-
rungsergebnisse noch nicht vor, ist eine vorzeitige Beendi-
gung der Massnahme durch die Abklärungsstelle nur aus 
wichtigen Gründen (insbesondere disziplinarischer Natur) 
und nach Rücksprache mit der IV-Stelle möglich.   
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VI. Beratung und Begleitung 

8. Beratung und Begleitung (Art. 14quater IVG) 

8.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 8 IVG, Art. 8a IVG, Art. 14quater IVG, Art. 57 
IVG, Art. 41a IVV 

Ziel der Massnahme: Die dauerhafte und kontinuierliche Beratung 
und Begleitung der versicherten Person und ihres Arbeitgebers ver-
tieft die Beratungsleistungen, die die IV-Stelle im Rahmen der Fall-
führung bereits erbringt. Sie ermöglicht einen verbindlichen Kontakt 
der IV-Stelle mit der versicherten Person vor, während und zwi-
schen den Eingliederungsmassnahmen sowie während der Renten-
prüfung und bis zu drei Jahre nach der letzten Eingliederungsmass-
nahme, um den Eingliederungsprozess optimal begleiten zu können. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, die an einer Eingliederungsmass-
nahme nach Art. 8 Abs. 3 Bst. ater oder Bst. b IVG teilnehmen bzw. 
teilgenommen haben, oder versicherte Personen, deren Rente ge-
prüft wird oder deren Rente nach Abschluss von Eingliederungs-
massnahmen nach Art. 8a Abs. 2 IVG aufgehoben wurde, sowie die 
Arbeitgeber dieser versicherten Personen. 

8.2. Massnahmen im Überblick 

Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG umfasst fol-
gende Leistungen: 

- Beratung und Begleitung während (Wieder-)Eingliede-
rungsprozess (LC 578) 

- Coaching-Leistungen (als Spezialfall der Beratung und 
Begleitung) während (Wieder-)Eingliederungsprozess 
(LC 579) 

- Suche Einsatzplatz (als Spezialfall von Beratung und Be-
gleitung) während (Wieder-)Eingliederungsprozess 
(LC 577) 

- Beratung und Begleitung nach Art. 14quater Abs. 3 und 
4 IVG (inkl. Coaching-Leistung) (LC 580)  
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(Abgrenzung Arbeitsvermittlung) Nicht zu Beratung und 
Begleitung nach Art. 14quater IVG (inkl. Coaching-Leistung 
und Suche Einsatzplatz) zählen Leistungen, die im Rah-
men der Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG gewährt wer-
den (z.B. Bewerbungscoaching, Job-Coaching bzw. Sup-
ported Employment). 

8.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Versicherte Personen und deren Ar-
beitgeber haben Anspruch auf Beratung und Begleitung 
nach Art. 14quater IVG, 

- wenn die versicherte Person Anspruch auf Eingliede-
rungsmassnahmen nach Art. 8 Abs. 3 Bst. ater oder 
Bst. b IVG hat bzw. eine dieser Massnahmen zugespro-
chen wird: 
o Integrationsmassnahme zur Vorbereitung auf die 

berufliche Eingliederung (Art. 14a IVG) 
o Berufsberatung (Art. 15 IVG) 
o Erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) 
o Umschulung (Art. 17 IVG) 
o Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) 
o Arbeitsversuch (Art. 18a IVG) 
o Personalverleih (Art. 18abis IVG) 
o Einarbeitungszuschuss (Art. 18b IVG) 
o Entschädigung für Beitragserhöhungen (Art. 18c 

IVG) 
o Kapitalhilfe (Art. 18d IVG) 

- wenn der Anspruch der versicherten Person auf eine 
Rente geprüft wird, oder 

- wenn die Rente der versicherten Person nach Ab-
schluss einer Massnahme nach Art. 8a Abs. 2 IVG bzw. 
einer der folgenden Massnahmen aufgehoben wurde: 
o Integrationsmassnahme zur Vorbereitung auf die 

berufliche Eingliederung (Art. 14a IVG) 
o Berufsberatung (Art. 15 IVG) 
o Erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) 
o Umschulung (Art. 17 IVG) 
o Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) 
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o Arbeitsversuch (Art. 18a IVG) 
o Personalverleih (Art. 18abis IVG) 
o Einarbeitungszuschuss (Art. 18b IVG) 
o Entschädigung für Beitragserhöhungen (Art. 18c 

IVG) 
o Kapitalhilfe (Art. 18d IVG) 
o Abgabe eines Hilfsmittels 

(Dauer) Versicherte Personen und deren Arbeitgeber ha-
ben während längstens drei Jahren nach Abschluss der 
letzten Eingliederungsmassnahme nach Art. 8 Abs. 3 
Bst. ater und Bst. b IVG Anspruch auf Beratung und Beglei-
tung nach Art. 14quater IVG. 

Versicherte Personen, deren Rente nach Abschluss einer 
Massnahme nach Art. 8a Abs. 2 IVG reduziert oder aufge-
hoben wurde, und deren Arbeitgeber, haben ebenfalls 
während längstens drei Jahren Anspruch auf Beratung und 
Begleitung nach Art. 14quater IVG. 

Für die Geltendmachung einer Beratung und Begleitung 
nach Art. 14quater Abs. 3 und 4 IVG genügt ein formloses 
schriftliches Begehren, sofern die zur Beurteilung erforder-
lichen Angaben in klarer Weise in den vorhandenen Unter-
lagen enthalten sind. (vgl. Kap. 4.1. KSVI). 

8.4. Beratung und Begleitung 

(Ziel) Die Beratung und Begleitung der versicherten Person 
und ihres Arbeitgebers vertieft die Beratungsleistungen, die 
die IV-Stelle im Rahmen der Fallführung erbringt. Sie er-
möglicht einen verbindlichen Kontakt der IV-Stelle mit der 
versicherten Person während des (Wieder-)Eingliederungs-
prozesses und nach dessen Abschluss. 

(Aufgabe der IV-Stelle) Die Beratung und Begleitung der 
versicherten Person und ihres Arbeitgebers erfolgt durch 
die IV-Stelle (vgl. Art. 57 Abs. 1 Bst. f, g und h IVG). Sie 
steht in engem Zusammenhang mit der Fallführung und ist 
von dieser nicht zu trennen. Die IV-Stelle entscheidet über 
die angemessenen beruflichen Eingliederungsmassnah-
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men während des gesamten (Wieder-)Eingliederungspro-
zesses unter Berücksichtigung des Alters, des Entwick-
lungsstands, der Fähigkeiten der versicherten Person so-
wie der zu erwartenden Dauer des Erwerbslebens (Art. 8 
Abs. 1bis IVG), überwacht die Massnahmen und begleitet 
die versicherte Person (vgl. KSFF). 

(Umfang) Die Intensität und die Ausgestaltung der Bera-
tung und Begleitung wird im Einzelfall durch die IV-Stelle 
bestimmt. Handlungsleitend ist der rehabilitative und ein-
gliederungsorientiere Bedarf der versicherten Person. Art, 
Dauer und Umfang der Beratung und Begleitung werden 
im Kreisschreiben Fallführung geregelt. 

(Verfügung auf Verlangen) Beratung und Begleitung wird 
nur auf Verlangen der versicherten Person verfügt, sodass 
diese bei Bedarf ihren Rechtsanspruch geltend machen 
kann. 

8.5. Coaching-Leistungen als Spezialfall von Bera-
tung und Begleitung 

(Ziel) In Einzelfällen kann bei Bedarf eine Coaching-Leis-
tung unter Art. 14quater IVG gesprochen werden. Eine 
Coaching-Leistung kann angezeigt sein, wenn es um die 
Lösung spezifischer Fragestellungen in Zusammenhang 
mit der Ausbildung, der Erwerbsarbeit oder der beruflichen 
Eingliederung allgemein geht, die eine vorübergehende in-
tensivere Bearbeitung erfordern und die nicht mehr im 
Rahmen der Beratung und Begleitung angegangen werden 
können. 

(Kein Rechtsanspruch) Die versicherte Person bzw. der Ar-
beitgeber kann keinen Anspruch auf eine Coaching-Leis-
tung erheben. Es liegt im Ermessen der IV-Stelle zu ent-
scheiden, wann eine Coaching-Leistung angezeigt ist. 

(Voraussetzungen) Eine Coaching-Leistung kann nur zuge-
sprochen werden, wenn die versicherte Person eine Mass-
nahme im ersten Arbeitsmarkt (z.B. Integrationsmass-
nahme nach Art. 14a IVG oder erstmalige berufliche Aus-
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bildung nach Art. 16 IVG in einem Betrieb des ersten Ar-
beitsmarkts) oder in der Regelstruktur (z.B. öffentliches 
Gymnasium) absolviert. 

Erfolgt der praktische Teil einer erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 IVG oder einer Umschulung nach 
Art. 17 IVG bei einem Leistungserbringer im geschützten 
Rahmen oder in einer Kombination zwischen geschütztem 
Rahmen und erstem Arbeitsmarkt, kann keine Coaching-
Leistung zugesprochen werden. Die spezifische Begleitung 
der versicherten Person durch den Leistungserbringer ist 
mit dem Tarif abgegolten (vgl. Kap. 29.7). 

Die Fallführung, d.h. die Überwachung der Massnahme 
und der Entscheid über weitere Schritte im Eingliederungs-
prozess, bleibt auch während einer Coaching-Leistung in 
jedem Fall bei der IV-Stelle (vgl. KSFF). 

(Arbeitgeberentschädigung) Die IV-Stelle kann eine Ent-
schädigung an den Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt 
ausrichten, sofern 

- ihm ein erheblicher Aufwand (z.B. Betreuung der versi-
cherten Person, Anpassung von Arbeitsabläufen) ent-
steht, und 

- die versicherte Person Anspruch auf Leistungen nach 
Art. 16 oder 17 IVG hat und die Ausbildung nach BBG 
oder nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf 
eine Hilfstätigkeit oder eine Tätigkeit in einer geschütz-
ten Werkstatt) erfolgt. 

Die Entschädigung beträgt maximal 50 Franken pro Anwe-
senheitstag der versicherten Person im Betrieb. Die IV-
Stelle klärt mit dem Arbeitgeber die Mehraufwendungen 
sowie die Höhe, Dauer und Abstufung der Entschädigung. 
Der Arbeitgeber macht die Forderung halbjährlich bei der 
IV-Stelle geltend. 

Dem Arbeitgeber kann entweder eine Entschädigung oder 
eine Coaching-Leistung ausgerichtet werden. Eine allfällige 
Coaching-Leistung, die sich primär an die versicherte Per-
son richtet, ist weiterhin möglich.  

0812 
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(Zielvereinbarung) Die IV-Stelle definiert in einer Zielverein-
barung zusammen mit der versicherten Person und dem 
Leistungserbringer sowie gegebenenfalls mit dem Arbeit-
geber die konkrete Fragestellung, das Ziel, der Umfang 
und die Dauer (inkl. Beginn der Leistung) der Coaching-
Leistung. 

(Mitteilung/Verfügung) Coaching-Leistungen werden immer 
separat von der ihr zu Grunde liegenden Massnahme ver-
fügt. 

8.6. Suche Einsatzplatz als Spezialfall von Beratung 
und Begleitung 

(Ziel) In Einzelfällen kann bei Bedarf eine Suche Einsatz-
platz unter Art. 14quater IVG gesprochen werden. Die Suche 
Einsatzplatz kann angezeigt sein, wenn eine Massnahme 
nach Art. 14a-17 IVG im ersten Arbeitsmarkt stattfinden 
soll, die Suche nach einem entsprechenden Einsatzplatz 
jedoch eine vorübergehende intensivere Bearbeitung erfor-
dert, die nicht mehr im Rahmen der Beratung und Beglei-
tung durch die IV-Stelle angegangen werden kann. 

Hingegen fällt die Suche eines Einsatzplatzes im Hinblick 
auf einen Arbeitsversuch nach Art. 18a IVG oder einer Ar-
beitsstelle im ersten Arbeitsmarkt unter die Stellensuche im 
Rahmen der Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG. 

(Kein Rechtsanspruch) Die versicherte Person kann keinen 
Anspruch auf eine Suche Einsatzplatz erheben. Es liegt im 
Ermessen der IV-Stelle zu entscheiden, wann diese ange-
zeigt ist. 

(Voraussetzungen) Die Suche Einsatzplatz kann nur zuge-
sprochen werden, wenn der versicherten Person eine Mas-
snahme nach Art. 14a-17 IVG im ersten Arbeitsmarkt zuge-
sprochen wird. 

Bei Massnahmen nach Art. 14a-17 IVG im geschützten 
Rahmen erfolgt die Suche nach einem Einsatzplatz durch 
die IV-Stelle. 
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Hingegen hat die Suche nach einem Praktikumsplatz wäh-
rend einer Massnahme im geschützten Rahmen durch den 
Leistungserbringer zu erfolgen (vgl. Kap. 29.7). 

Die Fallführung bleibt auch während einer Suche Einsatz-
platz in jedem Fall bei der IV-Stelle (vgl. KSFF). 

(Mitteilung/Verfügung) Die Suche Einsatzplatz wird immer 
im Hinblick auf eine Massnahme nach Art. 14a-17 IVG mit-
geteilt bzw. verfügt; wobei die Suche Einsatzplatz vor dem 
Beginn dieser Massnahme beendet sein muss. 

  

0818 
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VII. Massnahmen zum Aufbau und Erhalt der Er-
werbsfähigkeit: Jugendliche und junge Erwach-
sene 

Jugendliche und junge Erwachsene mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen werden mit verschiedenen beruflichen Eingliederungsmass-
nahmen gezielt unterstützt, um die herausfordernden Übergänge 
von der Schulzeit in die Berufsbildung und später in den Arbeits-
markt zu bewältigen. Wenn immer möglich, wird für diese Zielgruppe 
der Abschluss einer beruflichen Ausbildung angestrebt, der zentral 
für eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ist. Die erstmalige berufliche 
Ausbildung nach Art. 16 IVG ist auf eine Anstellung im ersten Ar-
beitsmarkt ausgerichtet. Bedürfen Jugendliche mit gesundheitlichen 
Einschränkungen einer Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung, 
weil sie deren Anforderungen noch nicht erfüllen, werden sie mit 
Hilfe von Massnahmen unterstützt, die sich an der individuellen Aus-
gangslage der versicherten Person orientieren: 

- Integrationsmassnahmen für Jugendliche nach Art. 14a Abs. 1 
Bst. b IVG dienen dem Aufbau und der Stabilisierung von Prä-
senz- und Leistungsfähigkeit von nicht erwerbstätigen, invaliden 
oder von Invalidität bedrohten Jugendlichen und jungen Erwach-
senen vor Vollendung ihres 25. Altersjahres. 

- Spezialisierte kantonale Brückenangebote nach Art. 68bis Abs. 1ter 
IVG beheben die schulischen Lücken von invaliden oder von In-
validität bedrohten Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor 
vollendetem 25. Altersjahr. 

- In vorbereitenden Massnahmen in der Berufsberatung nach 
Art. 15 Abs. 1 IVG werden versicherte Personen, die infolge Inva-
lidität Schwierigkeiten bei der Berufswahl haben, unterstützt und 
an die Heranforderungen des ersten Arbeitsmarkts herangeführt. 

- In der gezielten Vorbereitung auf eine erstmalige berufliche Aus-
bildung nach Art. 16 IVG werden die erforderlichen, noch nicht 
ausreichend vorhandenen Fähigkeiten für die anschliessende 
erstmalige berufliche Ausbildung erarbeitet. 

Diese Massnahmen lassen sich nach der Leistungsfähigkeit der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen hinsichtlich ihrer Nähe zu einer 
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erstmaligen beruflichen Ausbildung verorten. Auch wenn die Mass-
nahmen aufeinander aufbauen können, müssen sie nicht aufeinan-
derfolgend absolviert werden. 

Leistungsfähigkeit versicherte Person Vorbereitung       Ausbildung        Vermittlung

Eingliederung

Spezifische kantonale 

Brückenangebote  

Art. 68bis IVG

Vorbereitende Massnahmen 

in der Berufsberatung  

Art. 15 IVG 

Schulischer 

Aufbau

Stabilisierung, 

psychischer Aufbau

Praktische Berufs-/ 

Arbeitserfahrungen 

Eingliederungsorientierte Beratung Art. 3a IVG, Früherfassung Art. 3abis IVG (ev. via Case Management 

Berufsbildung), Fallführung Art. 57 IVG, Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG

Frühinterventionsmassnahmen nach Art. 7d IVG

Gezielte 

Vorberei-

tung Art. 16 

IVG

Erstmalige 

berufliche 

Ausbildung 

Art. 16 IVG

Grafik: Massnahmen der IV zur adäquaten und koordinierten Unterstützung von 

gesundheitlich beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Integrations-

massnahmen für 

Jugendliche

Art. 14a IVG

Massnahmen 

nach: 

Art. 18 IVG

Art. 18a IVG

Art. 18abis IVG

Art. 18b IVG

 
 
Abbildung 2: Massnahmen zur Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
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9. Integrationsmassnahmen für Jugendliche 
(Art. 14a IVG) 

9.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 14a IVG, Art. 4quater IVV, Art. 4quinquies IVV, 
Art. 4sexies IVV, Art. 4octies IVV, Art. 4novies IVV  

Ziel der Massnahme: Junge versicherte Personen erreichen eine 
Präsenz- und Leistungsfähigkeit, die die Teilnahme an Massnahmen 
beruflicher Art der IV oder an geeigneten Angeboten der Berufsbil-
dung (z.B. berufliche Grundbildung oder Brückenangebote) oder der 
Arbeitslosenversicherung (z.B. Motivationssemester SEMO) ermög-
licht. 

Zielgruppe: Invalide oder von Invalidität bedrohte junge versicherte 
Personen nach Abschluss der obligatorischen Volksschule und vor 
dem vollendeten 25. Altersjahr, die noch nicht erwerbstätig waren 
und eine niederschwellige Massnahme zum Aufbau und zur Stabili-
sierung der Präsenz- und Leistungsfähigkeit, ihrer Persönlichkeit, 
zur Gewöhnung an einen Arbeitsprozess etc. benötigen. 

9.2. Massnahmen im Überblick 

Integrationsmassnahmen nach Art. 14a Abs. 1 Bst. b IVG 
umfassen folgende Leistungen: 

- Integrationsmassnahmen für Jugendliche (LC 590)  
- Beitrag Arbeitgeber (LC 587) 

Diese Integrationsmassnahmen sind vor allem für Jugendliche und 
junge Erwachsene ohne Erwerbserfahrung vorgesehen. Für junge 
Versicherte, die bereits erwerbstätig waren, können Integrations-
massnahmen für Erwachsene geeigneter sein (vgl. Kap. 15).  
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9.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen unabhän-
gig von der Art des Gesundheitsschadensi für den An-
spruch auf Integrationsmassnahmen folgende Bedingun-
gen kumulativ erfüllt sein: Die versicherte Person 

- hat die obligatorische Schulzeit abgeschlossen3, 
- ist invalid oder von Invalidität bedroht (vgl. Art. 1novies 

IVV), 
- ist nicht erwerbstätig, 
- hat das 25. Altersjahr noch nicht vollendet, 
- ist in der Lage mindestens acht Stunden pro Woche 

präsent zu sein, wobei diese acht Stunden auf zwei bis 
fünf Tage pro Woche verteilt werden können und 

- kann gemäss Prognosen die für eine Folgemassnahme 
wie eine Massnahme beruflicher Art der IV, ein geeig-
netes Angebot der Berufsbildung oder der Arbeitslosen-
versicherung notwendige Präsenz- und Leistungsfähig-
keit erreichen. 

(Arbeitsunfähigkeit) Es muss keine sechsmonatige Arbeits-
unfähigkeit von mindestens 50 Prozent vorliegen. 

9.4. Integrationsmassnahmen für Jugendliche 

(Ziel) Ziel von Integrationsmassnahmen für Jugendliche ist 
der Aufbau und die Stabilisierung von Präsenz- und Leis-
tungsfähigkeit sowie von der Persönlichkeit der versicher-
ten Personen. Dies erfolgt durch Autonomie- und Erfolgser-
lebnisse sowie durch Stabilisierung- und Reflexionsmo-
mente während der Massnahmen. Es gilt der Grundsatz 
des Förderns und Forderns.  

                                      
3 Artikel 62 Bundesverfassung: Während der elf obligatorischen Volksschuljahre sind die Kan-

tone für eine ausreichende Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung 
zuständig (inkl. Sonderschule, Time-Outs, Heilpädagogik usw.) 
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(Präsenz) Integrationsmassnahmen für Jugendliche erfor-
dern eine Präsenz der versicherten Person von mindestens 
acht Stunden pro Woche. 

9.5. Beitrag Arbeitgeber 

(Grundsatz) Bei einer Integrationsmassnahme im ersten 
Arbeitsmarkt kann dem Arbeitgeber eine Entschädigung 
ausgerichtet werden, wenn ihm bei der Betreuung der ver-
sicherten Person ein Mehraufwand entsteht (z.B. im Rah-
men einer Einführung). 

(Degressiver Ansatz) Der Arbeitgeber kann mit maximal 
100 Franken pro Anwesenheitstag entschädigt werden. 
Der zu Beginn vereinbarte Betrag wird im Verlauf der zuge-
sprochenen Dauer reduziert, falls der Betreuungsaufwand 
abnimmt. 

(Formale Bedingungen) Für die Auszahlung des Beitrags 
an den Arbeitgeber gelten folgende formale Vorgaben: 

- Die IV-Stelle klärt mit dem Arbeitgeber die Mehraufwen-
dungen sowie die Höhe, Dauer und Abstufung der Ent-
schädigung und integriert diese in die reguläre Zielver-
einbarung (vgl. Rz. 0911) 

- Der Arbeitgeber macht die Forderung nach Beendigung 
der Integrationsmassnahme unter Beilegung eines aus-
gefüllten Präsenzkontrollblattes bei der IV-Stelle gel-
tend. 

9.6. Durchführung 

(Ausgestaltung) Integrationsmassnahmen für Jugendliche 
werden hinsichtlich Durchführungsort, Dauer und Inhalt 
spezifisch auf den individuellen Bedarf und die Fähigkeiten 
der versicherten Person abgestimmt. 

(Durchführungsort) Integrationsmassnahmen für Jugendli-
che können in einer Institution oder in Betrieben des ersten 
Arbeitsmarktes stattfinden. Eine Kombination der Durch-
führungsorte Arbeitsmarkt und Institution ist möglich (z.B. 
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zwei Tage Institution, drei Tage erster Arbeitsmarkt). Die 
Durchführungsstellen verfügen über Kenntnisse in der Be-
gleitung der Zielgruppe. 

(Zielvereinbarung) In einer Zielvereinbarung, die von allen 
Beteiligten unterzeichnet wird, sind die Ziele, die Aufgaben, 
das Pensum und die Dauer der Integrationsmassnahme 
sowie die Rolle der versicherten Person, der IV-Stelle und 
des Leistungserbringers oder Arbeitgebers zu regeln. Die 
Zielvereinbarung enthält nach Möglichkeit mindestens ein 
von der versicherten Person formuliertes Ziel. Die Zielerrei-
chung wird vom Leistungserbringer oder Arbeitgeber über-
prüft und dokumentiert. 

(Qualitative Ziele) Aus den folgenden Bereichen sind indivi-
duelle Ziele für die versicherte Person in der Zielvereinba-
rung festzulegen: 

- Gewöhnung an Arbeitsalltag und Arbeitsprozesse (z.B. 
zuverlässiges Erscheinen, Verbindlichkeit, Entgegen-
nahme und Ausführung von Aufträgen, Erfolgserleb-
nisse) 

- Arbeit an Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen 
(z.B. Umgang mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen, 
Prioritäten und Ziele setzen, Stärken und Schwächen 
kennen 

- Erlernen von Bewältigungsstrategien (z.B. Umgang mit 
Einschränkung, Stresssituationen). 

Das Füllen schulischer Lücken ist nicht Teil der Integrati-
onsmassnahme. 

(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel wird in der Ziel-
vereinbarung eine Präsenz- und Leistungsfähigkeit festge-
legt, um die Teilnahme an Folgemassnahmen zu ermögli-
chen. 

(Dauer) Integrationsmassnahmen für Jugendliche dauern 
in der Regel höchstens ein Jahr. Sofern die Anspruchsvo-
raussetzungen gemäss Rz. 0902 erfüllt sind, sind folgende 
Ausnahmen möglich: 
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- Eine Integrationsmassnahme kann nach einem Jahr um 
höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn die Verlän-
gerung notwendig ist und zumindest teilweise im ersten 
Arbeitsmarkt stattfindet. 

- Wurden bereits zwei Jahre Integrationsmassnahmen 
besucht, ist eine erneute Zusprache nur möglich, wenn 
die versicherte Person eine massgebliche Änderung 
des gesundheitlichen Zustands vorweisen kann oder 
sie nachweislich alles Zumutbare zur beruflichen In-
tegration unternommen hat. Dies ist zum Beispiel der 
Fall, wenn die versicherte Person in der Zwischenzeit 
eine therapeutische Behandlung absolviert oder eine 
Massnahme der Sozialhilfe oder der ALV besucht hat. 
Die schriftliche Bestätigung des Besuchs dieses Ange-
bots reicht als Nachweis. 

(Beendigung) Integrationsmassnahmen für Jugendliche 
sind zu beenden, wenn die versicherte Person in der Lage 
ist, eine Folgemassnahme zu beginnen, oder sich abzeich-
net, dass die vereinbarten Ziele nicht erreicht werden kön-
nen, weil z.B. 

- keine Verbesserung von Präsenz sowie Leistungs- und 
Grundarbeitsfähigkeit möglich ist; 

- es der versicherten Person an der Motivation zur Teil-
nahme fehlt; 

- häufig unbegründete und unentschuldigte Absenzen 
auftreten oder 

- die medizinische Betreuung deutlich im Vordergrund 
steht. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während einer Integrati-
onsmassnahme nach Art 14a IVG Anspruch auf Beratung 
und Begleitung durch die IV-Stelle. Die Durchführung einer 
Integrationsmassnahme für Jugendliche im ersten Arbeits-
markt in Kombination mit einer Coaching-Leistung ent-
spricht einer wirtschaftsnahen Integration mit Support am 
Arbeitsplatz. Eine Suche Einsatzplatz für eine Integrations-
massnahme für Jugendliche im ersten Arbeitsmarkt erfolgt 
ebenfalls im Rahmen von Beratung und Begleitung nach 
Art. 14quater IVG. Es gelten die Weisungen gemäss Kap. 8.  
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10. Berufsberatung vor Ausbildung (Art. 15 Abs. 1 
IVG) 

10.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 15 IVG, Art. 4a IVV  

Ziel der Massnahmen: Versicherte Personen finden mit Unterstüt-
zung der Berufsberatung mögliche Ausbildungen, die ihrem Alter, ih-
rem Entwicklungsstand, ihren Fähigkeiten und ihren Neigungen ent-
sprechen und realisierbar sind. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, die vor dem Eintritt in eine berufli-
che Ausbildung stehen und/oder infolge Invalidität in ihrer Berufs-
wahl beeinträchtigt und daher auf spezialisierte Berufsberatung an-
gewiesen sind. 

10.2. Massnahmen im Überblick 

Massnahmen der Berufsberatung vor Ausbildung nach 
Art. 15 Abs. 1 IVG umfassen folgende Leistungen: 

- Beratungsgespräche, Analysen und diagnostische 
Tests (Berufsberatungsgespräche und -analyse) 
(LC 531) 

- Vorbereitende Massnahmen zum Eintritt in eine Aus-
bildung (vorbereitende Massnahmen in der Berufsbe-
ratung) (LC 532) 

(Nach Ausbildung) Vertiefte Abklärung möglicher Berufs-
richtungen für versicherte Personen, die bereits über eine 
abgeschlossene Ausbildung und/oder langjährige Er-
werbserfahrung verfügen, sind im Rahmen von Art. 15 
Abs. 2 IVG möglich (vgl. Kap. 16). 

(Eingliederungsfähigkeit) Für beruflich-medizinische Abklä-
rungen zur Eingliederungsfähigkeit von versicherten Perso-
nen, kommt Art. 43 ATSG in Verbindung mit Art. 69 IVV zur 
Anwendung (vgl. Kap. 7).  
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(Schnuppereinsätze) Wenn eine versicherte Person wäh-
rend einer Berufsberatung nach Art. 15 IVG einen Schnup-
pereinsatz von einem bis zehn Arbeitstagen in einem Be-
trieb des ersten Arbeitsmarktes absolviert, kann die IV-
Stelle sie bei der Suche nach einem Einsatzplatz im Rah-
men der Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG un-
terstützen. Der maximal zweiwöchige Schnuppereinsatz ist 
keine Eingliederungsmassnahme der IV. 

(Spezialisiertes kantonales Brückenangebot) Ist die Vorbe-
reitung auf eine Ausbildung im Rahmen eines spezialisier-
ten kantonalen Brückenangebots des Kantons möglich, 
spricht die IV-Stelle eine Mitfinanzierung nach Art. 68bis 
Abs. 1ter IVG zu (vgl. Kap. 11). 

(Getroffene Berufswahl) Für eine berufsspezifische Vorbe-
reitung nach getroffener Berufswahl, die nicht im Rahmen 
eines Brückenangebotes des Kantons möglich ist, spricht 
die IV-Stelle eine gezielte Vorbereitung unter Art. 16 Abs. 1 
IVG bzw. Art. 5 Abs. 2 IVV zu (vgl. Kap. 12). 

10.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen für den 
Anspruch auf die untenstehenden Leistungen folgende Be-
dingungen kumulativ erfüllt sein: 

Bei Berufsberatungsgesprächen und -analyse: Die versi-
cherte Person 

- hat das 13. Altersjahr vollendet, 
- bedarf infolge Invalidität einer behinderungsbedingt 

spezialisierten Berufsberatung und 
- ist eingliederungsfähig, d.h. in der Lage, berufliche Per-

spektiven zu entwickeln. 

Bei vorbereitenden Massnahmen in der Berufsberatung: 
Die versicherte Person 

- hat die obligatorische Schulzeit abgeschlossen, 
- bedarf infolge Invalidität einer behinderungsbedingt 

spezialisierten Vorbereitung, 
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- ist eingliederungsfähig, d.h. in der Lage, eine vorberei-
tende Massnahme in der Berufsberatung im ersten Ar-
beitsmarkt oder in einem arbeitsmarktnahen Setting zu 
besuchen und 

- verfügt über berufliche Perspektiven, die in der Praxis 
vertieft geklärt werden. 

10.4. Berufsberatungsgespräche und -analyse 

(Ziel) In den Berufsberatungsgesprächen und -analysen 
werden Persönlichkeit, Eignung und Neigung der versi-
cherten Person unter Berücksichtigung ihrer gesundheitli-
chen Einschränkung erfasst, um dem Alter und Entwick-
lungsstand entsprechende, realisierbare Ausbildungswege 
zu bestimmen (Art. 8 Abs. 1bis IVG). Sie erfolgen in der Re-
gel durch die IV-Stelle, können aber an eine externe Stelle 
vergeben werden. 

10.5. Vorbereitende Massnahmen in der Berufsbera-
tung 

(Ziel) Ziel der vorbereitenden Massnahmen in der Berufs-
beratung ist die Überprüfung möglicher Ausbildungswege 
in der Praxis, die Eignungsabklärung und die Gewöhnung 
an die Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes, um den 
Eintritt in eine Ausbildung zu erleichtern. 

10.6. Durchführung 

(Ausgestaltung) Vorbereitende Massnahmen in der Berufs-
beratung werden hinsichtlich Durchführungsort, Dauer und 
Inhalt spezifisch auf den individuellen Bedarf und die Fä-
higkeiten der versicherten Person abgestimmt.  
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(Durchführungsort) Vorbereitende Massnahmen in der Be-
rufsberatung erfolgen möglichst als Praktika im ersten Ar-
beitsmarkt oder in einem arbeitsmarktnahen Setting einer 
Institution. Eine Kombination der Durchführungsorte Ar-
beitsmarkt und Institution ist möglich (z.B. drei Tage pro 
Woche Praktikum in einem Betrieb des ersten Arbeitsmark-
tes, zwei Tage Einsatz in einer Institution). Die Durchfüh-
rungsstellen verfügen über Kenntnisse in der Begleitung 
der Zielgruppe. 

(Zielvereinbarung) In einer Zielvereinbarung, die von allen 
Beteiligten unterzeichnet wird, sind die Ziele, die Aufgaben, 
das Pensum und die Dauer der vorbereitenden Massnah-
men in der Berufsberatung sowie die Rolle der versicherten 
Person, der IV-Stelle und des Leistungserbringers oder Ar-
beitgebers zu regeln. Die Zielvereinbarung enthält nach 
Möglichkeit mindestens ein von der versicherten Person 
formuliertes Ziel. Die Zielerreichung wird vom Leistungser-
bringer oder Arbeitgeber überprüft und dokumentiert. 

(Qualitative Ziele) Aus den folgenden Bereichen sind indivi-
duelle Ziele für die versicherte Person in der Zielvereinba-
rung festzulegen: 

- Erprobung der möglichen Ausbildungswege in einer re-
alen Arbeitsumgebung, 

- Individuelle Vorbereitung auf die Anforderungen des 
ersten Arbeitsmarktes (z.B. Gewöhnung an den Ar-
beitsalltag, Entgegennahme von Aufträgen, Arbeitstech-
niken). 

Das Füllen schulischer Lücken ist nicht Teil der vorberei-
tenden Massnahmen in der Berufsberatung. 

(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel wird in der Ziel-
vereinbarung eine Präsenz- und Leistungsfähigkeit festge-
legt, die den Besuch Massnahmen beruflicher Art der IV  
oder den Besuch geeigneter Angebote der Berufsbildung 
oder der Arbeitslosenversicherung ermöglichen. 

(Dauer) Vorbereitende Massnahmen in der Berufsberatung 
sind auf längstens 12 Monate befristet. 
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(Beendigung) Vorbereitende Massnahmen in der Berufsbe-
ratung sind zu beenden, wenn sich eine geeignetere Mass-
nahme aufdrängt, die Weiterführung aus medizinischen 
Gründen nicht zumutbar ist, die vereinbarten Ziele erreicht 
wurden oder sich abzeichnet, dass die vereinbarten Ziele 
nicht erreicht werden können, weil z.B. 

- keine zusätzlichen Erkenntnisse oder keine Verbesse-
rung von Präsenz und/oder Leistungsfähigkeit möglich 
ist; 

- es der versicherten Person an der Motivation zur Teil-
nahme fehlt;  

- häufig unbegründete und unentschuldigte Absenzen 
auftreten oder 

- die medizinische Betreuung deutlich im Vordergrund 
steht. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während einer Berufsbe-
ratung vor Ausbildung nach Art. 15 IVG Anspruch auf Bera-
tung und Begleitung durch die IV-Stelle. Eine zusätzliche 
Coaching-Leistung ist nur parallel zu einer vorbereitenden 
Massnahme in der Berufsberatung im ersten Arbeitsmarkt 
möglich. Eine Suche Einsatzplatz für eine vorbereitende 
Massnahme in der Berufsberatung im ersten Arbeitsmarkt 
fällt ebenfalls unter Beratung und Begleitung nach  
Art. 14quater IVG. Es gelten die Weisungen gemäss Kap. 8. 
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11. Spezialisierte kantonale Brückenangebote 
(Art. 68bis Abs. 1ter IVG) 

11.1. Das Wichtigste in Kürze  

Rechtsgrundlagen: Art. 68bis Abs. 1ter IVG, Art. 96bis IVV, Art. 96quater 
IVV, Art. 12 BBG, Art. 7 BBV 

Ziel der Massnahme: Junge versicherte Personen füllen schulische 
Lücken, setzen sich mit der Berufswahl auseinander und bauen ihre 
Präsenz- und Leistungsfähigkeit weiter auf, um eine berufliche Aus-
bildung beginnen zu können. 

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene nach der obligatori-
schen Schulzeit und vor vollendetem 25. Altersjahr, die als Vorberei-
tung auf eine Ausbildung schulische Förderung benötigen und die in 
der Lage sind, ein spezialisiertes kantonales Brückenangebot zu be-
suchen. 

11.2. Angebot 

Im Rahmen von Art. 68bis Abs. 1ter IVG kann die IV-Stelle 
einer versicherten Person unter 25 Jahren einen Platz in 
einem spezialisierten kantonalen Brückenangebot mitfinan-
zieren. Dabei handelt es sich um ein Brückenangebot des 
Kantons, das von diesem finanziert und durchgeführt wird 
und aufgrund der Mitfinanzierung der IV Zusatzleistungen 
aufweist, die das Brückenangebot für Jugendliche der IV 
zugänglicher machen (LC 536). 

(Getroffene Berufswahl) Hat die versicherte Person die Be-
rufswahl getroffen, ist aber noch nicht in der Lage, ein spe-
zialisiertes kantonales Brückenangebot zu besuchen, kann 
die IV-Stelle eine berufsspezifische gezielte Vorbereitung 
in einer Institution unter Art. 16 IVG zusprechen (vgl. 
Kap. 12).  
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11.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Für den Besuch eines spezialisierten 
kantonalen Brückenangebots nach Art. 68bis Abs. 1ter IVG 
müssen folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sein: 

- Es muss eine Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen 
Kanton und IV-Stelle bestehen. 

- Die versicherte Person 

o hat die obligatorische Schulzeit abgeschlossen, 
o hat das 25. Altersjahr noch nicht vollendet, 
o ist invalid oder von Invalidität bedroht (gemäss 

Art. 1novies IVV), 
o bedarf einer schulischen Förderung für den Beginn 

einer erstmaligen beruflichen Ausbildung und allen-
falls einer vertieften Fortsetzung ihrer Berufswahl, 
und 

o ist eingliederungsfähig, d.h. in der Lage, ein Brü-
ckenangebot in der Regelstruktur zu besuchen. 

11.4. Spezialisierte kantonale Brückenangebote 

(Ziel) Ziel des spezialisierten kantonalen Brückenangebots 
ist das Füllen schulischer Lücken, die Vertiefung der Be-
rufswahl, der Aufbau von Sozial- und Methodenkompeten-
zen sowie der Präsenz- und Leistungsfähigkeit der versi-
cherten Personen, um im Anschluss eine berufliche Ausbil-
dung beginnen zu können. 

(Präsenz) Die vom Träger des spezialisierten kantonalen 
Brückenangebots geforderte Mindestpräsenz und Leis-
tungsfähigkeit für den Besuch des Angebots wird in der Zu-
sammenarbeitsvereinbarung zwischen IV-Stelle und Kan-
ton geregelt.  
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11.5. Durchführung 

(Ausgestaltung) Im Rahmen der Mitfinanzierung durch die 
IV werden spezialisierte kantonale Brückenangebote hin-
sichtlich Durchführungsort, Dauer, Inhalt oder personellen 
Ressourcen auf den Bedarf und die Fähigkeiten der versi-
cherten Person angepasst. Die konkrete Ausgestaltung ob-
liegt der IV-Stelle und dem kantonalen Träger der Ange-
bote. 

(Durchführungsort) Spezialisierte kantonale Brückenange-
bote finden in kantonalen Strukturen und in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarktes statt. 

Beispiele: schulische Berufsvorbereitungsjahre in Berufs-
fachschulen mit Zusatzleistungen wie Stützkurse, heilpäda-
gogische Unterstützung oder kleinere Klassengrössen; 
kantonale Vorlehren in Betrieben des ersten Arbeitsmark-
tes, in denen der schulische Teil in der regulären Berufs-
fachschule ebenfalls durch Zusatzleistungen stärker auf 
Jugendliche der IV ausgerichtet wird. 

(Zusammenarbeitsvereinbarung) Für die finanzielle Beteili-
gung von maximal einem Drittel der Kosten pro Platz durch 
die IV muss eine Zusammenarbeitsvereinbarung nach Art. 
68bis IVG zwischen der IV-Stelle und der zuständigen kan-
tonalen Instanz abgeschlossen werden. Es gelten Mindest-
anforderungen an diese Vereinbarungen (vgl. Kap. 30). 

(Zielvereinbarung) Auf der Grundlage der Zusammenar-
beitsvereinbarung mit dem Kanton legt die IV-Stelle zu-
sammen mit der versicherten Person und gegebenenfalls 
der Durchführungsstelle des kantonalen Brückenangebots 
die zu erreichenden Ziele schriftlich fest. 

(Qualitative Ziele) Es sind individuelle Ziele in zwei Berei-
chen zu definieren: 

- Klärung und Behebung der Lücken bei schulischen 
Kenntnissen für die berufliche Ausbildung und 

- Festlegung von Zielen im Bereich eines angemessenen 
Verhaltens bei der Arbeit und allenfalls im Bereich des 
Berufswahlprozesses.  
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(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel ist eine Präsenz- 
und Leistungsfähigkeit festzulegen, die der versicherten 
Person im Anschluss den Beginn einer gezielten Vorberei-
tung auf eine erstmalige berufliche Ausbildung oder einer 
beruflichen Ausbildung ermöglicht. 

(Beginn, Dauer und Beendigung) Kantonale Brückenange-
bote weisen in der Regel eine Dauer von einem Schuljahr 
auf. Im Rahmen der Zusammenarbeitsvereinbarung soll 
ein möglichst flexibler Eintritt, auch nach Beginn des Schul-
jahres, ausgehandelt werden. Das Angebot wird vorzeitig 
beendet, wenn z.B. 

- eine geeignetere Massnahme angezeigt ist, 
- es der versicherten Person an der Motivation zur Teil-

nahme fehlt, 
- häufig unbegründete und unentschuldigte Absenzen 

auftreten oder 
- eine medizinische Betreuung deutlich im Vordergrund 

steht. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die IV-Stelle 
bietet der versicherten Person im Rahmen der Fallführung 
Beratung und Begleitung an. Darunter fällt auch die Suche 
nach einem passenden spezialisierten kantonalen Brü-
ckenangebot gemäss Art. 68bis Abs. 1ter IVG. Eine 
Coaching-Leistung kann nicht zugesprochen werden, sie 
wird durch das spezialisierte kantonale Brückenangebot er-
bracht. Eine Suche Einsatzplatz erfolgt durch die IV-Stelle. 
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12. Gezielte Vorbereitung auf erstmalige berufliche 
Ausbildung (Art. 16 IVG) 

12.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 16 IVG, Art. 5 Abs. 2 IVV 

Ziel der Massnahme: Versicherte Personen bereiten sich gezielt auf 
die erstmalige berufliche Ausbildung vor, die zum Zeitpunkt der Zu-
sprache der Massnahme bereits festgelegt ist. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, die ihre Berufswahl definitiv ge-
troffen haben und über eine Anmeldung oder einen Vertrag für ihre 
erstmalige berufliche Ausbildung verfügen, jedoch noch einer geziel-
ten Vorbereitung bedürfen. Versicherte Personen, die ein Zwischen-
jahr zur Förderung der Berufswahlreife, der Berufsfindung, dem 
Ausfüllen schulischer Lücken, der persönlichen Reifung und der För-
derung des Arbeitsverhaltens benötigen, gehören nicht zur Ziel-
gruppe der gezielten Vorbereitung. 

12.2. Massnahme im Überblick 

Mit der gezielten Vorbereitung auf die erstmalige Ausbil-
dung (gezielte Vorbereitung) werden versicherte Personen, 
die ihre Berufswahl getroffen haben, berufsspezifisch auf 
die festgelegte erstmalige berufliche Ausbildung nach 
Art. 16 IVG vorbereitet (LC 427).ii 

(Regelstruktur) Ist die Vorbereitung auf eine Ausbildung im 
Rahmen eines spezialisierten kantonalen Brückenangebots 
des Kantons möglich, spricht die IV-Stelle eine Mitfinanzie-
rung nach Art. 68bis Abs. 1ter IVG zu (vgl. Kap. 11). 

(Berufswahl) Ist die Berufswahl noch nicht getroffen und 
die Überprüfung möglicher Berufsrichtungen in einer ar-
beitsmarktnahen Umgebung erforderlich, spricht die IV-
Stelle eine vorbereitende Massnahme in der Berufsbera-
tung nach Art. 15 IVG zu (vgl. Kap. 10). 
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12.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen für den 
Anspruch auf eine gezielte Vorbereitung folgende Bedin-
gungen kumulativ erfüllt sein: Die versicherte Person 

- hat die obligatorische Schulzeit abgeschlossen, 
- hat die Berufswahl getroffeniii, 
- ist infolge ihrer Invalidität in der beruflichen Ausbildung 

wesentlich eingeschränkt, so dass invaliditätsbedingte 
Mehrkosten von mindestens 400 Franken pro Jahr an-
fallen (vgl. Kap. 13), 

- bedarf einer berufsspezifischen Vorbereitung, die nicht 
in einem (spezialisierten) kantonalen Brückenangebot 
erfolgen kann, 

- ist eingliederungsfähig, d.h. in der Lage, die gezielte 
Vorbereitung gemäss deren Anforderungen zu besu-
chen, 

- hat vor Eintritt des Gesundheitsschadens keine andere 
Ausbildung abgeschlossen und war noch nicht erwerbs-
tätig (vgl. Kap. 13) und 

- hat einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet oder sich 
für eine weiterführende Schule angemeldet oder be-
ginnt eine berufsspezifische Vorbereitung auf die ge-
wählte Ausbildung. 

(Invaliditätsbedingte Mehrkosten) Da die gezielte Vorberei-
tung Bestandteil der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
nach Art. 16 IVG ist, gelten die Regelungen zu den Mehr-
kosten nach Art. 16 IVG (vgl. Kap. 13). 

12.4. Gezielte Vorbereitung  

(Ziele) Ziel der gezielten Vorbereitung ist die berufsspezifi-
sche Förderung von erforderlichen, noch nicht ausreichend 
vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnissen für die an-
schliessende erstmalige berufliche Ausbildung. Diese För-
derung kann im Rahmen von (Vor-)Kursen, Vorlehren oder 
Praktika, z.B. beim späteren Ausbildungsbetrieb, verfolgt 
werden. 
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12.5. Durchführung 

(Ausgestaltung) Die gezielte Vorbereitung wird hinsichtlich 
Durchführungsort, Dauer und Inhalt spezifisch auf den indi-
viduellen Bedarf und die Fähigkeiten der versicherten Per-
son im Hinblick auf die festgelegte erstmalige berufliche 
Ausbildung abgestimmt. 

(Durchführungsort) Die gezielte Vorbereitung kann im ge-
schützten Rahmen, in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts 
oder in Berufsfachschulen durchgeführt werden. Eine Kom-
bination der Durchführungsorte ist möglich. 

Beispiel: Der praktische Teil einer berufsspezifischen Vor-
lehre findet im geschützten Rahmen statt, weil eine Tätig-
keit im ersten Arbeitsmarkt noch nicht möglich ist. Der 
schulische Teil wird in der Berufsschule absolviert. Die 
Durchführungsstellen verfügen über Kenntnisse in der Be-
gleitung der Zielgruppe. 

(Dauer und Beendigung) Eine gezielte Vorbereitung dauert 
in der Regel weniger als ein Jahr. Eine vorzeitige Beendi-
gung ist angezeigt, wenn 

- es an Motivation zur Teilnahme fehlt, 
- häufig unbegründete und unentschuldigte Absenzen 

auftreten, 
- eine medizinische Betreuung deutlich im Vordergrund 

steht. 

Bei einer vorzeitigen Beendigung überprüft die IV-Stelle 
das weitere Vorgehen im Hinblick auf die erstmalige beruf-
liche Ausbildung. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während einer gezielten 
Vorbereitung Anspruch auf Beratung und Begleitung durch 
die IV-Stelle. Eine zusätzliche Coaching-Leistung ist nur 
parallel zu einer gezielten Vorbereitung im ersten Arbeits-
markt möglich. Eine Suche Einsatzplatz für eine gezielte 
Vorbereitung im ersten Arbeitsmarkt kann ebenfalls unter 
Art. 14quater IVG gesprochen werden. Es gelten die Weisun-
gen gemäss Kap. 8.  
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13. Erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) 

13.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 16 IVG, Art. 5 IVV, Art. 5bis IVV, Art. 5ter IVV  

Ziel der Massnahme: Versicherte Personen erreichen nach Ab-
schluss der obligatorischen Schulzeit und getroffener Berufswahl ei-
nen Berufsabschluss, der ihren Fähigkeiten entspricht und wenn im-
mer möglich im ersten Arbeitsmarkt und nach BBG absolviert wird. 
Ausbildungen im (teil-) geschützten Rahmen und ausserhalb des 
BBG sind möglich. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, die ihre Berufswahl getroffen ha-
ben, die grundsätzlich noch nicht erwerbstätig waren und denen in-
folge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in we-
sentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen. 

13.2. Ausbildungen nach Art. 16 IVG 

Im Rahmen einer erstmaligen beruflichen Ausbildung nach 
Art. 16 IVG sind die folgenden Ausbildungen möglich: 

Eidgenössisch geregelte und anerkannte Ausbildungen 
(formale Ausbildungen): 

- Berufliche Grundbildung nach BBG: 
o Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ (inkl. Be-

rufsmaturität) (LC 410) 
o Eidgenössisches Berufsattest EBA (LC 420) 

- Allgemeinbildende Schulen (LC 402): Fachmittelschu-
len und Gymnasien 

- Ausbildungen auf Tertiärstufe (LC 401): Hochschulen 
(Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen, Univer-
sitäten, ETH/EPFL) und höhere Berufsbildung (Berufs- 
und höhere Fachprüfungen, höhere Fachschulen) 

Ausbildungen, die der erstmaligen beruflichen Ausbildun-
gen gleichstellt sind: 

- Berufliche Neuausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. a 
IVG, falls die versicherte Person nach Eintritt der Invali-
dität eine ungeeignete und auf die Dauer unzumutbare 
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Erwerbstätigkeit aufgenommen hat (LC gemäss der 
Ausbildungsart, vgl. oben) 

- Berufliche Weiterausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b 
IVG im bisherigen oder einem anderen Berufsfeld, so-
fern sie geeignet und angemessen ist und dadurch die 
Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbes-
sert werden kann (LC 447) 

- Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit 
in einer geschützten Werkstatt nach Art. 16 Abs. 3 
Bst. c IVG (z.B. IV-Anlehren und praktische Ausbildun-
gen nach INSOS) (LC 425) 

Nicht formale Ausbildungen: 

- Andere Ausbildungen zur beruflichen Eingliederung 
(LC 426): Ausbildungen, die berufsrelevante Qualifikati-
onen vermitteln und gesetzlich nicht geregelt sind, je-
doch mit einem Zertifikat abgeschlossen werden, das 
schweizweit oder vom zuständigen Branchenverband 
anerkannt wird. 

- Gezielte Vorbereitung auf eine erstmalige berufliche 
Ausbildung (LC 427): Kurse, Vorlehren oder Praktika 
nach getroffener Berufswahl (vgl. Kap. 12) 

13.3. Anspruch  

13.3.1. Allgemeine Voraussetzungen nach Art. 16 
IVG 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen für den 
Anspruch auf eine erstmalige berufliche Ausbildung fol-
gende Bedingungen kumulativ erfüllt sein: 

Die versicherte Person 

- hat die obligatorische Schulzeit abgeschlossen und er-
füllt die schulischen und persönlichen Grundvorausset-
zungen für die Durchführung einer erstmaligen berufli-
chen Ausbildung, 

- hat die Berufswahl getroffen, 
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- hat vor Eintritt des Gesundheitsschadens grundsätzlich 
noch keine andere Ausbildung abgeschlossen und war 
noch nicht erwerbstätig, d.h. hat gemäss Art. 5bis Abs. 1 
Bst. a IVV noch kein Erwerbseinkommen in der Höhe 
von drei Viertel einer Mindestrente nach Art. 34 Abs. 5 
AHVG (2021: 897 Franken pro Monat) erzielt oder eine 
Hilfstätigkeit von weniger als sechs Monaten ausgeübt 
(vorbehältlich Rz. 1303 und Kap. 13.3.2), 

- ist infolge ihrer Invalidität in der beruflichen Ausbildung 
wesentlich eingeschränkt, so dass invaliditätsbedingte 
Mehrkosten von mindestens 400 Franken anfallen (vgl. 
Kap. 13.3.6.), 

- ist eingliederungsfähig, d.h. objektiv und subjektiv in der 
Lage, an berufsbildenden Massnahmen teilzunehmen 
und 

- hat einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet, sich für 
eine weiterführende Schule angemeldet oder ist auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz, wobei die Berufs-
richtung bereits geklärt ist. 

Die erstmalige berufliche Ausbildung 

- entspricht den Erfordernissen der Einfachheit und 
Zweckmässigkeit sowie den Fähigkeiten der versicher-
ten Personiv, 

- hat Aussicht auf ausreichende wirtschaftliche Verwert-
barkeitv (vgl. Kap. 13.3.5) und 

- bzw. ihre Ausbildungsdauer und ihr wirtschaftlicher Er-
folg stehen in einem vernünftigen Verhältnis zueinan-
der.vi 

(Abgrenzung Umschulung) Massgebend für die Abgren-
zung zwischen einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
nach Art. 16 IVG und einer Umschulung nach Art. 17 IVG 
sind der Zeitpunkt, in dem die Invalidität eingetreten ist, 
und die Höhe des dann erzielten Erwerbseinkommens. 
Tritt die Invalidität während einer Ausbildung ein, so gilt 
Art. 6 Abs. 2 IVV. In allen anderen Fällen kommt Art. 5bis 
Abs. 1 IVV zur Anwendung. 

Bei Eintritt der Invalidität ohne vorherige Ausbildung 
(Art. 5bis Abs. 1 IVV)vii sind die Anspruchsvoraussetzungen 
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für eine erstmalige berufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG 
zu prüfen, wenn: 

 das massgebende Erwerbseinkommen weniger als drei 
Viertel einer Mindestrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG 
(2021: 897 Franken pro Monat) beträgt, oder 

 die versicherte Person eine Hilfstätigkeit von weniger 
als sechs Monaten ausgeübt hat. 

Bei Eintritt der Invalidität während der Ausbildung (Art. 6 
Abs. 2 IVV)viii sind die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
erstmalige berufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG zu prü-
fen, wenn das von der versicherten Person zuletzt erzielte 
Erwerbseinkommen weniger als 30 Prozent des Höchstbe-
trages nach Art. 24 Abs. 1 IVG (2021: 123 Franken pro Tag 
bzw. 3663 Franken pro Monat) beträgt. 

Daran ändert auch nichts, wenn die versicherte Person 
nach dem Ausbildungsabbruch eine ungeeignete und auf 
die Dauer unzumutbare Erwerbstätigkeit aufnimmt und 
diese mehrere Jahre ausüben kann, dann aber invaliditäts-
bedingt abbrechen muss. Es tritt damit kein neuer Versi-
cherungsfall ein. 

13.3.2. Anspruchsvoraussetzungen bei einer berufli-
chen Neuausbildung nach Art. 16 Abs. 3 
Bst. a IVG 

(Ungeeignete Ausbildung / unzumutbare Erwerbstätigkeit) 
Eine versicherte Person hat Anspruch auf eine berufliche 
Neuausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. a IVG, falls sie 
nach Eintritt der Invalidität eine ungeeignete Ausbildung 
absolviert hat oder auf die Dauer unzumutbare Erwerbstä-
tigkeit aufgenommen hat. Bei der Beurteilung, ob der versi-
cherten Person zugemutet werden kann, die begonnene 
Erwerbstätigkeit fortzusetzen, sind neben den Erwerbsaus-
sichten auch die persönlichen Berufseignungen zu berück-
sichtigen. 

(Nach Erstausbildung IV) Eine versicherte Person, die be-
reits eine Erstausbildung durch die IV erhalten hat, mit der 
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sie jedoch wegen ihrer Invalidität und aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage nicht vermittelbar ist, kann ebenfalls eine 
berufliche Neuausbildung erhalten, sofern diese auf einen 
Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet ist.ix 

13.3.3. Anspruchsvoraussetzungen bei einer berufli-
chen Weiterausbildung nach Art. 16 Abs. 3 
Bst. b IVG 

(Verbesserung der Erwerbsfähigkeit) Eine versicherte Per-
son hat Anspruch auf eine berufliche Weiterausbildung 
nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b IVG im bisherigen oder einem 
anderen Berufsfeld, sofern die Weiterausbildung geeignet 
und angemessen ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit vo-
raussichtlich erhalten oder verbessert werden kann. 

(Keine invaliditätsbedingte Notwendigkeit) Eine versicherte 
Person hat auch dann Anspruch auf eine berufliche Weiter-
ausbildung, wenn keine invaliditätsbedingte Notwendigkeit 
für die Durchführung der Weiterausbildung besteht, und sie 
bereits über qualifizierte Fachkenntnisse im Berufsleben 
(wie An-/Ungelernte) oder einen Ausbildungsabschluss 
verfügt und eingegliedert ist, sich aber beruflich weiter ent-
wickeln möchte. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, 
wie z.B. das Auffrischen von Fachkenntnissen, das Erler-
nen neuer Technologien, bessere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt, interessantere Tätigkeit oder grössere Ver-
dienstmöglichkeiten. 

Beispiel: Ein gehörloser Handwerker möchte sich beruflich 
verändern und vermehrt in der Administration, Planung und 
Arbeitsvorbereitung tätig sein. Er möchte aus diesem 
Grund eine Ausbildung zum Arbeitsvorbereiter absolvieren. 
Wegen seiner Behinderung benötigt er den Einsatz von 
Gebärdendolmetschern. Da die Weiterbildung zu einer Ver-
besserung der Erwerbsfähigkeit führt (höherer Lohn, viel-
fältigere Einsatzmöglichkeiten), kann sie als berufliche 
Weiterausbildung qualifiziert werden.  

1306 

1307 



73 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

(Abgrenzung Umschulung) Ist hingegen eine Weiterausbil-
dung invaliditätsbedingt notwendig, um die Erwerbsfähig-
keit zu erhalten oder zu verbessern, so handelt es sich um 
eine Umschulung im Sinne von Art. 17 IVG (vgl. Kap. 17). 

13.3.4. Anspruchsvoraussetzungen bei einer Vorbe-
reitung auf eine Hilfsarbeit oder eine Tätigkeit 
in einer geschützten Werkstätte nach Art. 16 
Abs. 3 Bst. c IVG 

(Notwendigkeit der Vorbereitung) Eine versicherte Person 
hat Anspruch auf eine Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit im 
ersten Arbeitsmarkt oder auf eine Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, wenn 
ohne diese Vorbereitung eine Hilfsarbeit im ersten Arbeits-
markt oder eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte 
nicht möglich ist. 

(Gleiche/ähnliche Berufsrichtung) Eine versicherte Person, 
die bereits umfangreich in einer bestimmten Richtung aus-
gebildet wurde, kann bei einem Wechsel der geschützten 
Werkstätte kein weiteres Mal ausgebildet werden, wenn die 
Berufsrichtung dieselbe oder eine ähnliche ist. 

(Neue Berufsrichtung) Eine Ausbildung auf eine neue Be-
rufsrichtung ist nur möglich, wenn eine solche invaliditäts-
bedingt notwendig ist. 

13.3.5. Wirtschaftliche Verwertbarkeit 

(Wirtschaftliche Verwertbarkeit) Wirtschaftlich ausreichend 
verwertbarx ist eine Arbeitsleistung dann, wenn sie zu ei-
nem Leistungslohn von mindestens 2.60 Franken pro 
Stunde führt. Die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf 
eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte erfüllt die 
Bedingung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit. 

(Einarbeitung) Hingegen fallen die Einarbeitung und die 
Angewöhnung an einen geschützten Arbeitsplatz (Leis-
tungslohn von weniger als 2.60 Franken pro Stunde) nicht 
unter Art. 16 IVG. xi  
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13.3.6. Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

(Grundsatz) Versicherte Personen, denen infolge ihrer In-
validität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung Mehr-
kosten von mindestens 400 Franken pro Jahr entstehen, 
haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten. Die Ausbil-
dungskosten, die für eine gesunde Person in derselben 
Ausbildung anfallen, zählen nicht zu den invaliditätsbeding-
ten Mehrkosten. 

13.3.6.1. Mehrkosten bei erstmaliger beruflicher Aus-
bildung gemäss Art. 16 Abs. 1 IVG 

(Berechnung) Die invaliditätsbedingten Mehrkosten einer 
erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG sind 
aufgrund einer Vergleichsrechnung zwischen den anre-
chenbaren Kosten für die gesamte Ausbildungszeit ohne 
Invalidität einerseits und mit Invalidität andererseits zu er-
mitteln. Es dürfen nicht nur einzelne Zeitabschnitte vergli-
chen werden. Dauert beispielsweise eine berufliche Grund-
bildung nach BBG ohne Invalidität drei Jahre und wird in-
folge Invalidität ein zusätzliches Ausbildungsjahr notwen-
dig, so sind den Kosten der dreijährigen und die Kosten der 
vierjährigen Ausbildung gegenüberzustellen. 

(Anrechenbare Kosten) Als anrechenbare Kosten der erst-
maligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 Abs. 1 IVG 
gelten Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Erreichung des geeigneten beruflichen Zieles 
stehen und bei einer einfachen und zweckmässigen Durch-
führung der Ausbildung notwendigerweise entstehen. Dazu 
gehören: 

- Aufwendungen für den Erwerb der erforderlichen 
Kenntnisse (inkl. Nachhilfeunterricht, Stützkurse etc.) 
und Fertigkeiten wie Schul- und andere Ausbildungsgel-
der, Seminar-, Praktikums- und andere unerlässliche 
Ausbildungs- und Prüfungsgebühren sowie Kosten für 
obligatorische Exkursionen und ausnahmsweise nicht 
anderweitig gedeckte überbetriebliche Kurse; 
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- Sprachkurse, sofern sie Bestandteil der Ausbildung 
sind; fakultative Fremdsprachenkurse können nur bei 
einer stichhaltigen Begründung für eine verbesserte Er-
werbsaussicht angerechnet werden; 

- Sprachkurse für fremdsprachige versicherte Personen, 
sofern die versicherte Person eine bereits begonnene 
Ausbildung invaliditätsbedingt abbrechen muss, und 
keine andere geeignete, einfache und zweckmässige 
und der abgebrochenen Ausbildung gleichwertige Mas-
snahme in Betracht fällt, als eine Ausbildung auf einen 
Beruf, für dessen Ausübung Kenntnisse in der schwei-
zerischen Landessprache erforderlich sind. In diesen 
Fällen gelten die Sprachkurse als Bestandteil der Aus-
bildung; 

- Kosten für notwendige Lehrmittel; 
- Transportkosten (vgl. KSVR); 
- Aufwendungen für sonstige invaliditätsbedingte, für das 

Erreichen des Ausbildungszieles notwendige Vorkeh-
renxii; 

- Beratung und Begleitung nach Art. 14quater bzw. 
Coaching-Leistungen, die unter Art. 14quater IVG zuge-
sprochen werden. 

Nicht zu den Mehrkosten gehören Leistungen unter 
Art. 14quater IVG, die sich an Arbeitgeber richten (vgl. Kap. 
8.5 und Rz. 0812). 

(Kosten für Verpflegung und Unterkunft) Wird die versi-
cherte Person infolge ihrer Invalidität in einer Ausbildungs-
stätte untergebracht, so übernimmt die IV die Kosten für 
Verpflegung und Unterkunft (Art. 5bis Abs. 6 IVV, vgl. 
Kap. 29.6 und KSVR). 

(Mehrjährige Ausbildungen) Bei mehrjährigen Ausbildun-
gen ist das Total der ermittelten Mehrkosten auf einen Jah-
resdurchschnitt umzurechnen. 

(Kostspieligere Alternativen) Wählt eine versicherte Person 
für das angestrebte Berufsziel einen zwar geeigneten, aber 
kostspieligeren Ausbildungsweg als notwendig, hat sie für 
die dadurch entstehenden Mehrkosten selber aufzukom-
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men (z.B. bei einer Ausbildung im kaufmännischen Be-
reich: der Besuch einer Handelsschule anstatt einer dualen 
beruflichen Grundbildung nach BBG im ersten Arbeits-
markt). 

(Unklarer Leistungsumfang) Können die Ausbildungskos-
ten bei Beginn noch nicht zuverlässig geschätzt werden, 
weil der Umfang der Ausbildung noch nicht feststeht, sind 
die Kosten schrittweise für überblickbare Perioden zu be-
rechnen, wobei jeweils auch die vorangegangenen Ausbil-
dungsabschnitte in die Vergleichsrechnung einzubeziehen 
sind. 

(Nicht anrechenbare Kosten) Auslagen für Alltagsgegen-
stände oder alltägliche Verrichtungen hat die versicherte 
Person selber zu tragen, da diese Kosten auch ohne Invali-
dität anfallen. Dies betrifft in der Regel Auslagen für 

- Beiträge bzw. Prämien für den Versicherungsschutz bei 
Krankheit, Unfall und Lohnausfall sowie Beiträge an die 
AHV/IV/EO und an Pensionskassen (zweite Säule) 
(vorbehältlich anderslautender Bestimmungen in 
Kap. 24). 

- Gesundheits- und Körperpflege (z.B. medizinische Be-
handlung, Medikamente) 

- Technische Alltagsgeräte (z.B. Tablet, Laptop, Mobilte-
lefone) 

- Effektive und entgangene Trinkgelder 

13.3.6.2. Mehrkosten bei Ausbildungswechsel aus ge-
sundheitlichen Gründen  

(Vergleichsgrundlage) Absolviert die versicherte Person 
eine erstmalige berufliche Ausbildung, die aufgrund einer 
drohenden oder bereits eingetretenen Invalidität abgebro-
chen werden muss, gelten für die neue Ausbildung fol-
gende Regeln: 

- Die neue Ausbildung fällt unter Art. 16 IVG. 
- Das Ausbildungsniveau und die gesamten Kosten der 

abgebrochenen Ausbildung bilden die Vergleichsbasis 
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für die Berechnung der invaliditätsbedingten Mehrkos-
ten für die neue Ausbildung. 

- Als invaliditätsbedingte Mehrkosten gelten diejenigen 
Kosten, die höher sind als die Summe der Kosten, die 
in der abgebrochenen Ausbildung angefallen wären. 

(Höheres Berufsziel) Wählt die versicherte Person eine 
Ausbildung mit höherem Berufsziel im Vergleich zur zuerst 
begonnenen bzw. abgebrochenen erstmaligen beruflichen 
Ausbildung, so sind für den Kostenvergleich nur die Kosten 
der abgebrochenen gleichwertigen Ausbildung zu berück-
sichtigen. 

(Schwere der Behinderung) Sind hingegen Art und 
Schwere der Behinderung derart gravierend, dass vergli-
chen mit der vor Eintritt der Invalidität begonnenen erstma-
ligen beruflichen Ausbildung nur eine anspruchsvollere 
Ausbildung zu einer adäquaten Erwerbsfähigkeit führen 
wird, so sind die Kosten dieser Ausbildung in die Ver-
gleichsrechnung aufzunehmen. 

13.3.6.3. Mehrkosten bei einer beruflichen Weiteraus-
bildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b IVG 

(Anrechenbare Kosten) Als anrechenbare Kosten einer be-
ruflichen Weiterausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b IVG 
gelten Aufwendungen für (vgl. Art. 5ter Abs. 3 IVV): 

- die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, 

- die Kosten für persönliche Werkzeuge, Berufskleider, 
- die Transportkosten und 
- die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpfle-

gung und Unterkunft. 

13.4. Durchführung 

(Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit) Die erstmalige be-
rufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG trägt dem Entwick-
lungsstand, dem Alter und den Fähigkeiten der versicher-
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ten Person gemäss Art. 8 Abs. 1 bis IVG Rechnung, um de-
ren Eingliederungsfähigkeit in den ersten Arbeitsmarkt 
nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist zu verhindern, 
dass die versicherte Person mittels verschiedener Unter-
stützungsleistungen (wie beispielsweise parallele 
Coaching-Leistungen) in einem unverhältnismässigen Aus-
mass durch die Ausbildung getragen wird und dadurch ei-
nen Ausbildungsabschluss erlangt, der nicht ihren tatsäch-
lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht (vgl. 
Kap. 13.5). 

(Durchführungsort) Die erstmalige berufliche Ausbildung 
erfolgt, wenn immer möglich im ersten Arbeitsmarkt und 
nach BBG oder orientiert sich am ersten Arbeitsmarkt 
(Art. 16 Abs. 2 IVG). Falls aus invaliditätsbedingten Grün-
den angezeigt, kann sie im (teil-)geschützten Rahmen 
durchgeführt werden. 

Andere Ausbildungen für die berufliche Eingliederung (z.B. 
Pflegehelfer/in SRK, Fachkurs Gastronomie, Staplerkurse), 
die nicht im BBG geregelt sind, sind möglich, falls dies aus 
invaliditätsbedingten Gründen angezeigt ist. 

(Dauer) Die erstmalige berufliche Ausbildung darf im Allge-
meinen die ordentliche Ausbildungszeit (z.B. gemäss BBG, 
gemäss Curriculum von vollzeitlichen Schulen) nicht über-
schreiten und wird für die gesamte Dauer pro Ausbildungs-
stufe zugesprochen. Ist eine längere Ausbildungszeit not-
wendig, ist dies zu begründen. 

Die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit 
in einer geschützten Werkstätte wird ohne Staffelung für 
die gesamte Dauer zugesprochen. So dauern z.B. die 
praktischen Ausbildungen nach INSOS gemäss Ausbil-
dungsrichtlinien in der Regel zwei Jahre. 

(Zusprache bei mehrstufigen Ausbildungen) Bei mehrstufi-
gen erstmaligen beruflichen Ausbildungen, die verschie-
dene, in sich geschlossene Ausbildungsstufen umfassen, 
ist jede Stufe einzeln zuzusprechen. Dies gilt insbesondere 
bei Ausbildungen auf Tertiärstufe. Hier ist vorerst über den 
Besuch der allgemeinbildenden Schule bis zur Matura und 
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erst danach über die Leistungen während des Hochschul-
studiums zu entscheiden. 

(Abbruch) Die erstmalige berufliche Ausbildung kann in 
Einzelfällen frühzeitig beendet werden, wenn die erstma-
lige berufliche Ausbildung nicht (mehr) dem Entwicklungs-
stand und den Fähigkeiten der versicherten Person (Art. 8 
Abs. 1bis IVG) entspricht (vgl. Rz. 1323). 

Die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit 
in einer geschützten Werkstätte kann zudem frühzeitig be-
endet werden, wenn ein Missverhältnis zwischen dem ver-
folgten Eingliederungszweck und den Kosten der Einglie-
derungsmassnahme besteht. Das Erzielen eines rentenbe-
einflussenden Einkommens ist jedoch kein Kriterium für 
den Abbruch der Ausbildung. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während der erstmaligen 
beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG Anspruch auf Be-
ratung und Begleitung durch die IV-Stelle. 

Bei Bedarf kann eine Coaching-Leistung zugesprochen 
werden, sofern der praktische Teil der Ausbildung vollstän-
dig im ersten Arbeitsmarkt durchgeführt wird oder die Aus-
bildung in der Regelstruktur (z.B. öffentliches Gymnasium) 
erfolgt. Erfolgt der praktische Teil einer erstmaligen berufli-
chen Ausbildung nach Art. 16 IVG bei einem Leistungser-
bringer im geschützten Rahmen oder in einer Kombination 
zwischen geschütztem Rahmen und erstem Arbeitsmarkt, 
kann keine Coaching-Leistung zugesprochen werden. Die 
spezifische Begleitung der versicherten Person durch den 
Leistungserbringer ist mit dem Tarif abgegolten (vgl. 
Kap. 29.7). Eine Suche Einsatzplatz bzw. die Suche nach 
Ausbildungsplatz im ersten Arbeitsmarkt fällt ebenfalls un-
ter Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG. Es gel-
ten die Weisungen gemäss Kap. 8.  
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13.5. Weiterführung der erstmaligen beruflichen Aus-
bildung auf einem höheren Ausbildungsniveau 
oder in einem anspruchsvolleren Ausbildungs-
setting (Art. 5 Abs. 3 IVV) 

(Ziel der Weiterführung) Um die Erfolgsaussichten einer 
nachhaltigen und rentenausschliessenden Eingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen, wird die Möglichkeit 
eingeräumt, dass eine versicherte Person ihre Ausbildung 
auf einem höheren Ausbildungsniveau und im ersten Ar-
beitsmarkt weiterführen kann, wenn diese ihrem Entwick-
lungsstand, ihrem Alter und ihren invaliditätsbedingten Ein-
schränkungen und Ressourcen entspricht (Art. 8 Abs. 1bis 

IVG und Art. 5 Abs. 3 IVV). 

(Voraussetzung) Die IV-Stelle entscheidet im Einzelfall, ob 
eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
angezeigt ist. Eine erstmalige berufliche Ausbildung gilt 
nach Art. 5 Abs. 3 IVV in folgenden Fällen als nicht abge-
schlossen: 

- Nach Abschluss einer beruflichen Grundausbildung 
nach BBG im zweiten Arbeitsmarkt, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine berufliche Grundbil-
dung nach BBG auf einem höheren Ausbildungsniveau 
im ersten Arbeitsmarkt zulassen. Beispiel: Wechsel von 
eidgenössischem Berufsattest EBA zu eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis EFZ im ersten Arbeitsmarkt 
oder Wechsel von einer Ausbildung nach BBG im ge-
schützten Rahmen zu einer Ausbildung nach BBG im 
ersten Arbeitsmarkt auf einem höheren Ausbildungsni-
veau. 

- Nach Abschluss einer Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit 
oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte, 
sofern die Fähigkeiten der versicherten Person eine 
Ausbildung nach BBG im ersten Arbeitsmarkt zulassen. 
Beispiel: Einer praktischen Ausbildung nach INSOS  
oder einer IV-Anlehre kann eine Ausbildung nach BBG 
(EBA oder EFZ) im ersten Arbeitsmarkt folgen.  
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Bei versicherten Personen mit Sinnesbeeinträchtigungen 
kann der schulische Teil im Rahmen der Weiterführung der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung in einer für die Sinnes-
beeinträchtigung spezialisierten Institution stattfinden. 

Im Rahmen einer Weiterführung der erstmaligen berufli-
chen Ausbildung nach Art. 5 Abs. 3 IVV kann ein Sup-
ported Education zugesprochen werden. Das heisst, die 
Ausbildung wird im ersten Arbeitsmarkt durchgeführt, und 
die Institution übernimmt einzig den Ausbildungsvertrag 
und die behinderungsbedingte, individuelle Unterstützung 
der versicherten Person. Übernimmt der Arbeitgeber zu ei-
nem späteren Zeitpunkt den Vertrag, ist nur noch Beratung 
und Begleitung nach Art. 14quater IVG (vgl. Kapitel 8) mög-
lich. Die weiterführende Ausbildung muss jedoch abgebro-
chen werden, wenn die versicherte Person die Anforderun-
gen der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt nicht mehr er-
füllt. Die Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung im geschützten Rahmen ist ausgeschlossen.  

(Kriterien) Folgende Kriterien müssen für die Weiterführung 
der erstmaligen beruflichen Ausbildung zusätzlich zu den 
Anspruchsvoraussetzungen von Art. 16 (vgl. Kap. 13.3) ku-
mulativ erfüllt sein: 

- Die versicherte Person ist motiviert. 
- Die versicherte Person verfügt über ausreichende Res-

sourcen, die weiterführende Ausbildung erfolgreich ab-
schliessen zu können. 

- Die versicherte Person wird nach Abschluss der weiter-
führenden Ausbildung mit grosser Wahrscheinlichkeit 
rentenreduzierend oder rentenausschliessend einge-
gliedert werden können. 

- Die weiterführende Ausbildung erfolgt zwingend im 
Rahmen einer beruflichen Grundbildung nach Art. 17 
BBG (eidgenössisches Berufsattest EBA oder eidge-
nössisches Fähigkeitsausweis EFZ); eine weiterfüh-
rende Ausbildung in eine allgemeinbildende Schule  
oder auf Tertiärstufe ist nicht möglich. 

- Grundsätzlich hat die weiterführende Ausbildung im 
ersten Arbeitsmarkt bzw. in der öffentlichen Berufs-
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schule zu erfolgen. In begründeten Fällen ist die schuli-
sche Ausbildung im geschützten Rahmen möglich (z.B. 
eine versicherte Person mit einer Sinneseinschränkung 
besucht eine spezialisierte Berufsschule, die praktische 
Ausbildung erfolgt aber im ersten Arbeitsmarkt). 

(Verzögerte Weiterführung) Erfolgt die Weiterführung der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung nicht unmittelbar auf 
die erfolgreich beendete erstmalige berufliche Ausbildung 
(z.B. die versicherte Person hat vor der Weiterführung der 
Ausbildung mehrere Monate gearbeitet), müssen folgende 
Kriterien erfüllt sein: 

- Die versicherte Person muss den Nachweis erbringen, 
dass sie vor der Weiterführung der erstmaligen berufli-
chen Ausbildung im Rahmen von beruflichen oder me-
dizinischen Massnahmen und Leistungen (z.B. Mass-
nahmen der IV, ALV oder Sozialhilfe, therapeutische 
Behandlungen) oder im Rahmen einer Erwerbstätigkeit 
(Teil- oder Vollzeit) ernsthafte Bemühungen zur Erhal-
tung oder Verbesserung ihrer Erwerbsfähigkeit unter-
nommen hat. 

- Ist die versicherte Person vor der Weiterführung der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung einer Erwerbstätig-
keit nachgegangen und hat dabei ein ökonomisch be-
deutsames Erwerbseinkommen erzielt, so werden die 
Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 17 IVG geprüft. 
Sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 17 IVG 
nicht erfüllt, kann eine weiterführende Ausbildung im 
Rahmen von Art. 16 IVG geprüft werden. 

(Kein Anspruch) Es besteht kein Rechtsanspruch auf die 
Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
(Art. 5 Abs. 3 IVV). 
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14. Weitere Massnahmen 

14.1. Integrationsmassnahmen für Erwachsene 

Die Altersgruppe der jungen Erwachsenen (18-25-Jährige) umfasst 
auch versicherte Personen, die bereits erwerbstätig waren und auf-
grund ihrer Voraussetzungen einen anderen Bedarf aufweisen. In 
diesen Fällen ist eine Integrationsmassnahme für Erwachsene für 
bereits erwerbstätige Erwachsene besser geeignet (vgl. Kap. 15). 

14.2. Umschulung 

Für die Abgrenzung zwischen einer erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung nach Art. 16 IVG und einer Umschulung nach Art. 17 IVG sind 
der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität und das massgebende Er-
werbseinkommen ausschlaggebend (vgl. Kap. 13, Rz. 1303 und 
Kap. 17, Rz. 1711). Die Frage der Abgrenzung kann sich auch bei 
der Altersgruppe der jungen Erwachsenen (18-25-Jährige) stellen. 

14.3. Medizinische Massnahmen zur Eingliederung 

Versicherte Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben An-
spruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 
Abs. 1 IVG, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, son-
dern unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, 
in die berufliche Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Auf-
gabenbereich gerichtet sind. 

Versicherte Personen, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Al-
tersjahres an einer Massnahme beruflicher Art nach Art. 15-18c IVG 
teilnehmen, haben bis zum Ende dieser Massnahme, jedoch längs-
tens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, Anspruch auf medizini-
sche Eingliederungsmassnahmen, die unmittelbar auf die Eingliede-
rung ins Erwerbsleben gerichtet sind (Art. 12 Abs. 2 IVG). Für die 
Zusprache medizinischer Massnahmen zur Eingliederung gilt das 
KSME. Die Koordination der Leistungen wird im KSFF geregelt.  
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VIII. Massnahmen zum Aufbau und Erhalt der Er-
werbsfähigkeit: Erwachsene 

Versicherte Personen, die bereits erwerbstätig waren oder eine Aus-
bildung vorweisen, aber infolge einer drohenden oder vorhandenen 
Invalidität in ihrer Erwerbstätigkeit beeinträchtigt sind, werden mit 
verschiedenen beruflichen Eingliederungsmassnahmen gezielt un-
terstützt. Wenn immer möglich, wird eine Eingliederung in den ers-
ten Arbeitsmarkt angestrebt. Um dies zu ermöglichen, bauen die ge-
sundheitlich beeinträchtigten Personen ihre Erwerbsfähigkeit mit Un-
terstützung der folgenden Massnahmen auf: 

- Integrationsmassnahmen nach Art. 14a Abs. 1 Bst. a IVG für ver-
sicherte Personen, die bereits während sechs Monaten mindes-
tens 50 Prozent arbeitsunfähig waren 

- Berufsberatung nach Art. 15 Abs. 2 IVG für versicherte Perso-
nen, die bereits über eine erstmalige berufliche Ausbildung 
und/oder Erwerbserfahrung verfügen, und infolge Invalidität eine 
spezialisierte Berufsberatung (Analyse und/oder vertiefte Abklä-
rung) benötigen 

- Umschulung nach Art. 17 IVG, in bestimmten Fällen auch eine 
erstmalige berufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG, für versi-
cherte Personen, die bereits erwerbstätig waren und / oder über 
eine Ausbildung verfügen und die aufgrund ihrer Invalidität diese 
Tätigkeit aber nicht mehr ausüben können 

Diese Massnahmen lassen sich nach der (Rest-)Erwerbsfähigkeit 
der versicherten Person und hinsichtlich der Nähe zu einer Einglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt verorten. Auch wenn die Mass-
nahmen aufeinander aufbauen können, müssen sie nicht aufeinan-
derfolgend absolviert werden. 
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Grafik: Massnahmen der IV zur adäquaten und koordinierten Unterstützung von 

gesundheitlich beeinträchtigten Erwachsenen
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Abbildung 3: Massnahmen zur Eingliederung von Erwachsenen 
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15. Integrationsmassnahmen (Art. 14a IVG) 

15.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 14a IVG, Art. 4quater IVV, Art. 4quinquies IVV, 
Art. 4sexies IVV, Art. 4octies IVV, Art. 4novies IVV  

Ziel der Massnahme: Versicherte Personen mit Erwerbserfahrung 
erreichen (wieder) eine Arbeitsfähigkeit, die die Teilnahme an weite-
ren Integrationsmassnahmen, an Massnahmen beruflicher Art 
(Art. 15-18d IVG) oder eine berufliche Eingliederung in den Arbeits-
markt ermöglicht. 

Zielgruppe: Invalide oder von Invalidität bedrohte Personen, die 
während mindestens sechs Monaten zu mindestens 50 Prozent ar-
beitsunfähig waren und eine niederschwellige Massnahme zum Auf-
bau und zur Stabilisierung ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrer Persön-
lichkeit, zur Gewöhnung an den Arbeitsprozess etc. benötigen. 

15.2. Massnahmen im Überblick 

Integrationsmassnahmen nach Art. 14a Abs. 1 Bst. a IVG 
umfassen die folgenden Leistungen: 

Massnahmen zur sozial-beruflichen Rehabilitation: 

- Aufbautraining (LC 591) 
- Arbeitstraining (LC 592) 

Beschäftigungsmassnahmen: 

- Arbeit zur Zeitüberbrückung (LC 584) 

Weitere Massnahmen: 

- Beitrag Arbeitgeber (LC 587) 

Diese Massnahmen sind für Erwachsene und junge Er-
wachsene mit Erwerbserfahrung vorgesehen, die bereits 
erwerbstätig waren. Für junge Versicherte, die noch nicht 
erwerbstätig waren, gibt es Integrationsmassnahmen für 
Jugendliche (vgl. Kap. 9).   

1501 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/827_857_845/de#art_14_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_4_quater
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_4_quinquies
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_4_sexies
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_4_octies
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_4_novies
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15.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen unabhän-
gig von der Art des Gesundheitsschadensxiii für den An-
spruch auf Integrationsmassnahmen folgende Bedingun-
gen kumulativ erfüllt sein: Die versicherte Person 

- war während mindestens sechs Monaten mindestens 
50 Prozent arbeitsunfähig, 

- kann pro Woche während mindestens acht Stunden 
präsent sein und 

- kann gemäss Prognosen die für die Folgemassnahme 
notwendige Präsenz- und Leistungsfähigkeit erreichen. 

Sind diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist die 
Durchführung von Integrationsmassnahmen (noch) nicht 
angezeigt und es bedarf anderer, IV-fremder Angebote  
oder Lösungen wie eine medizinische Behandlung. 

15.4. Aufbautraining 

(Ziel) Das Aufbautraining dient der Gewöhnung an den Ar-
beitsprozess, der Stabilisierung der Persönlichkeit und dem 
Aufbau der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person auf 
50 Prozent. Es kann in einer Institution oder im ersten Ar-
beitsmarkt stattfinden. 

(Präsenz) Das Aufbautraining erfordert eine minimale Prä-
senz der versicherten Person von mindestens acht Stun-
den pro Woche. 

(Qualitative Ziele) Aus den folgenden Bereichen sind indivi-
duelle Ziele für die versicherte Person in einer Zielverein-
barung festzulegen: 

- Gewöhnung an Arbeitsalltag und Arbeitsprozesse (z.B. 
zuverlässiges Erscheinen, Entgegennahme und Aus-
führung von Aufträgen, Erfolgserlebnisse); 

- Arbeit an Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen 
(z.B. Umgang mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen, 
Prioritäten und Ziele setzen, Stärken und Schwächen 
kennen; Planungskompetenzen); 

1502 
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- (Wieder-)Erlernen von Bewältigungsstrategien (z.B. 
Umgang mit Einschränkung, Stresssituationen). 

(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel wird in der Ziel-
vereinbarung die kontinuierliche Steigerung der Arbeitsfä-
higkeit der versicherten Person auf 50 Prozent festgelegt, 
um die Teilnahme an weiteren Integrationsmassnahmen 
wie z.B. dem Arbeitstraining, an Massnahmen beruflicher 
Art (Art. 15-18d IVG) oder die berufliche Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

15.5. Arbeitstraining 

(Ziel) Das Arbeitstraining dient einem weiteren Aufbau der 
Arbeitsfähigkeit, falls die Anspruchsvoraussetzung von 
50 Prozent Arbeitsunfähigkeit während mindestens sechs 
Monaten erfüllt ist, die aktuell vorhandenen 50 Prozent Ar-
beitsfähigkeit für die Folgemassnahme aber nicht ausrei-
chen und ein Arbeitsversuch (vgl. Kap. 19) aufgrund des 
hohen Betreuungsaufwands nicht möglich ist. Es findet in 
der Regel im ersten Arbeitsmarkt statt. In Ausnahmefällen 
sind Durchführungen in einer Institution möglich. 

(Arbeitsfähigkeit) Das Arbeitstraining erfordert eine Arbeits-
fähigkeit der versicherten Person von mindestens 50 Pro-
zent eines vollen Pensums. 

(Qualitative Ziele) Aus den folgenden Bereichen sind indivi-
duelle Ziele für die versicherte Person in der Zielvereinba-
rung festzulegen: 
- Weitere Arbeit an Sozial-, Selbst- und Methodenkompe-

tenzen im ersten Arbeitsmarkt (z.B. Verfestigung von 
Zuverlässigkeit, effizientes Erfüllen von Aufträgen); 

- Anwendung von Bewältigungsstrategien im ersten Ar-
beitsmarkt (z.B. Standhalten von Druck, konzentriertes 
Arbeiten). 

(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel wird in der Ziel-
vereinbarung die kontinuierliche Steigerung der Arbeitsfä-
higkeit der versicherten Person festgelegt, um die Teil-
nahme an Massnahmen beruflicher Art (Art. 15-18d IVG)  
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oder die berufliche Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. 

15.6. Arbeit zur Zeitüberbrückung 

(Ziel) Die Arbeit zur Zeitüberbrückung dient dem Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit, die in einem Aufbau- oder in einem Ar-
beitstraining erreicht wurde. Sie erfolgt, wenn die versi-
cherte Person über eine Anschlusslösung verfügt, auf de-
ren Beginn sie jedoch warten muss. Sie findet in der Regel 
im ersten Arbeitsmarkt statt. In Ausnahmefällen sind Kom-
binationen mit einer Institution möglich. 

(Arbeitsfähigkeit) Die Arbeit zur Zeitüberbrückung erfordert 
eine minimale Arbeitsfähigkeit der versicherten Person von 
50 Prozent eines vollen Pensums. 

(Qualitative Ziele) Während der Arbeit zur Zeitüberbrü-
ckung werden die in Aufbau- und Arbeitstraining erreichten 
qualitativen Ziele im ersten Arbeitsmarkt weiter trainiert. 
Dies wird in der Zielvereinbarung festgehalten. 

(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel wird in der Ziel-
vereinbarung die Festigung und allfällige Steigerung der 
Arbeitsfähigkeit für den Beginn der Anschlusslösung fest-
gelegt. 

15.7. Beitrag Arbeitgeber 

(Grundsatz) Bei einer Integrationsmassnahme im ersten 
Arbeitsmarkt kann dem Arbeitgeber eine Entschädigung 
ausgerichtet werden, wenn ihm bei der Betreuung der ver-
sicherten Person ein Mehraufwand entsteht (z.B. im Rah-
men einer Einführung). 

(Degressiver Ansatz) Der Arbeitgeber kann mit maximal 
100 Franken pro Anwesenheitstag entschädigt werden. 
Der zu Beginn vereinbarte Betrag wird im Verlauf der zuge-
sprochenen Dauer reduziert, falls der Betreuungsaufwand 
abnimmt.  
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(Formale Bedingungen) Für die Auszahlung des Beitrags 
an den Arbeitgeber gelten kumulativ folgende formale Vor-
gaben: 

- Die IV-Stelle klärt mit dem Arbeitgeber die Mehraufwen-
dungen und die Höhe, Dauer und ev. Abstufung der 
Entschädigung und integriert diese in die reguläre Ziel-
vereinbarung und 

- Der Arbeitgeber macht die Forderung nach Beendigung 
der Integrationsmassnahme unter Beilegung eines aus-
gefüllten Präsenzkontrollblattes bei der IV-Stelle gel-
tend. 

15.8. Durchführung 

(Ausgestaltung) Integrationsmassnahmen für versicherte 
Personen mit Erwerbserfahrung werden hinsichtlich Durch-
führungsort, Dauer und Inhalt spezifisch auf den individuel-
len Bedarf und die Fähigkeiten der versicherten Person ab-
gestimmt. 

(Durchführungsort) Integrationsmassnahmen für versi-
cherte Personen mit Erwerbserfahrung können in einer In-
stitution oder in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes statt-
finden. Eine Kombination der Durchführungsorte Arbeits-
markt und Institution ist möglich (z.B. zwei Tage Institution, 
drei Tage erster Arbeitsmarkt). Die Durchführungsstellen 
verfügen über Kenntnisse in der Begleitung der Zielgruppe. 

(Zielvereinbarung) In einer Zielvereinbarung, die von allen 
Beteiligten unterzeichnet wird, sind die Ziele, die Aufgaben, 
das Pensum und die Dauer der Integrationsmassnahme 
sowie die Rolle der versicherten Person, der IV-Stelle und 
des Leistungserbringers oder Arbeitgebers zu regeln. Die 
Zielvereinbarung enthält nach Möglichkeit mindestens ein 
von der versicherten Person formuliertes Ziel. Die Zielerrei-
chung wird vom Leistungserbringer oder Arbeitgeber über-
prüft und dokumentiert. 

(Zielerreichung) Je nachdem, ob es sich bei der Integrati-
onsmassnahme um ein Aufbautraining, ein Arbeitstraining 
oder eine Arbeit zur Zeitüberbrückung handelt, stehen bei 
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der Zielvereinbarung unterschiedliche Zielbereiche im Fo-
kus (vgl. Kap. 15.4-15.6). Die Erreichung der Ziele wird von 
der Durchführungsstelle und der IV-Stelle dokumentiert 
und überprüft. 

(Dauer) Integrationsmassnahmen für versicherte Personen 
mit Erwerbserfahrung dauern in der Regel höchstens ein 
Jahr. Sofern die Anspruchsvoraussetzungen gemäss Rz. 
1502 erfüllt sind, sind folgende Ausnahmen möglich: 

- Ist die Verlängerung einer Integrationsmassnahme not-
wendig und findet diese zumindest teilweise im ersten 
Arbeitsmarkt statt, kann sie nach einem Jahr um höchs-
tens ein Jahr verlängert werden. 

- Wurden bereits zwei Jahre Integrationsmassnahmen 
besucht, ist eine erneute Zusprache nur möglich, wenn 
die versicherte Person eine massgebliche Änderung 
des gesundheitlichen Zustands vorweisen kann oder 
sie nachweislich alles Zumutbare zur beruflichen In-
tegration unternommen hat. Dies ist zum Beispiel der 
Fall, wenn die versicherte Person in der Zwischenzeit 
eine therapeutische Behandlung absolviert oder eine 
Massnahme der Sozialhilfe oder der ALV besucht hat. 
Die schriftliche Bestätigung des Besuchs dieses Ange-
bots reicht als Nachweis. 

(Beendigung) Integrationsmassnahmen sind zu beenden, 
wenn die versicherte Person die für die geplante Folge-
massnahme notwendige Arbeitsfähigkeit vorzeitig oder re-
gulär erreicht hat oder die vereinbarten Ziele nicht erreicht 
werden können, weil zum Beispiel: 

- keine Verbesserung von Präsenz, Leistungs- und 
Grundarbeitsfähigkeit möglich ist; 

- es der versicherten Person an der Motivation zur Teil-
nahme fehlt; 

- häufig unbegründete und unentschuldigte Absenzen 
auftreten; oder  

- die medizinische Betreuung deutlich im Vordergrund 
steht.  
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(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während Integrations-
massnahmen nach Art. 14a IVG Anspruch auf Beratung 
und Begleitung durch die IV-Stelle. Bei Bedarf kann eine 
Coaching-Leistung zugesprochen werden. Die Durchfüh-
rung eines Aufbau- oder Arbeitstrainings oder einer Arbeit 
zur Zeitüberbrückung im ersten Arbeitsmarkt in Kombina-
tion mit einer Coaching-Leistung nach Art. 14quater IVG ent-
spricht der wirtschaftsnahen Integration mit Support am Ar-
beitsplatz. Eine Suche Einsatzplatz für eine Integrations-
massnahme im ersten Arbeitsmarkt kann ebenfalls unter 
Art. 14quater IVG gesprochen werden. Es gelten die Weisun-
gen gemäss Kap. 8. 
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16. Berufsberatung (Art. 15 IVG) 

16.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 15 IVG, Art. 4a IVV  

Ziel der Massnahme: Versicherte Personen finden mit Unterstützung 
der Berufsberatung Berufstätigkeiten, die ihrem Alter, ihrem Ent-
wicklungsstand sowie ihren Fähigkeiten und ihren Neigungen ent-
sprechen und realisierbar sind. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, die über eine erstmalige berufli-
che Ausbildung und/oder Erwerbserfahrung verfügen und infolge In-
validität in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit beeinträchtigt 
und daher auf spezialisierte Berufsberatung angewiesen sind. 

16.2. Massnahmen im Überblick 

Massnahmen der Berufsberatung nach Art. 15 Abs. 2 IVG 
umfassen folgende Leistungen: 

- Beratungsgespräche, Analysen und diagnostische 
Tests (Berufsberatungsgespräche und –analyse) 
(LC 531) 

- Vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen 
(LC 533) 

Vorbereitende Massnahmen in der Berufsberatung sind im 
Rahmen von Art. 15 Abs. 1 IVG möglich (vgl. Kap. 10). 

Für beruflich-medizinische Abklärungen zur Eingliede-
rungsfähigkeit von versicherten Personen, kommt Art. 43 
ATSG in Verbindung mit Art. 69 IVV zur Anwendung (vgl. 
Kap. 7). 

16.3. Anspruch 

Neben den grundsätzlichen Voraussetzungen von Art. 8 
IVG oder Art. 8a IVG sind für den Anspruch auf die unten-
stehenden Leistungen kumulativ folgende Bedingungen zu 
erfüllen: 
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Bei Beratungsgesprächen und –analysen: Die versicherte 
Person 

- bedarf einer spezialisierten Berufsberatung, weil sie in-
folge Invalidität in der Ausübung ihrer bisherigen Tätig-
keit beeinträchtigt ist und 

- ist eingliederungsfähig, d.h. in der Lage, berufliche Per-
spektiven zu entwickeln. 

Bei der vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtungen: 
Die versicherte Person 

- bedarf einer Überprüfung der Berufseignung für die im 
Beratungsgespräch gewählten Berufsrichtungen mittels 
Arbeitseinsätzen im ersten Arbeitsmarkt oder in einem 
arbeitsmarktnahen Setting und 

- ist eingliederungsfähig, d.h. in der Lage, an einer ver-
tieften Klärung im ersten Arbeitsmarkt oder in einem ar-
beitsmarktnahmen Setting teilzunehmen. 

16.4. Berufsberatungsgespräche und -analysen 

(Ziel) In den Beratungsgesprächen und -analysen werden 
Persönlichkeit, Fähigkeiten und Neigungen der versicher-
ten Person unter Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen 
Einschränkung erfasst, um dem Alter und Entwicklungs-
stand entsprechende, realisierbare Berufstätigkeiten zu be-
stimmen (Art. 8 Abs. 1bis IVG). Sie erfolgen in der Regel 
durch die IV-Stelle, können aber an eine externe Stelle ver-
geben werden. 

16.5. Vertiefte Abklärung 

(Ziel) Ziel der vertieften Abklärung möglicher Berufsrichtun-
gen ist die praktische Erprobung von möglichen Berufstä-
tigkeiten und die Eignungsabklärung in einem realen Ar-
beitsumfeld.   
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16.6. Durchführung  

(Ausgestaltung) Die vertiefte Abklärung möglicher Berufs-
richtungen wird hinsichtlich Durchführungsort, Dauer und 
Inhalt spezifisch auf den individuellen Bedarf und die Fä-
higkeiten der versicherten Person abgestimmt. 

(Durchführungsort) Die vertiefte Abklärung möglicher Be-
rufsrichtungen erfolgt möglichst in Betrieben des ersten Ar-
beitsmarktes oder in einem arbeitsmarktnahen Setting in 
einer Institution. Eine Kombination der Durchführungsorte 
Arbeitsmarkt und Institution ist möglich (z.B. drei Tage pro 
Woche Einsatz im ersten Arbeitsmarkt, die restlichen zwei 
Tage Einsatz in der Institution). Die Durchführungsstellen 
verfügen über Kenntnisse in der Begleitung der Zielgruppe. 

(Zielvereinbarung) In einer Zielvereinbarung, die von allen 
Beteiligten unterzeichnet wird, sind die Ziele, die Aufgaben, 
das Pensum und die Dauer der vertieften Abklärung mögli-
cher Berufsrichtungen sowie die Rolle der versicherten 
Person, der IV-Stelle und des Leistungserbringers oder Ar-
beitgebers zu regeln. Die Zielvereinbarung enthält nach 
Möglichkeit mindestens ein von der versicherten Person 
formuliertes Ziel. Die Zielerreichung wird vom Leistungser-
bringer oder Arbeitgeber überprüft und dokumentiert. 

(Qualitative Ziele) Als qualitative Ziele werden in der Ziel-
vereinbarung folgende Bereiche geregelt: 

- Erprobung der möglichen Berufstätigkeiten in einer rea-
len Arbeitsumgebung; 

- Abklärung der Eignung für diese Tätigkeit; 
- Vorbereitung auf die Anforderungen der möglichen Be-

rufstätigkeit. 

(Quantitative Ziele) Als quantitatives Ziel kann in der Ziel-
vereinbarung die Steigerung der Präsenz- und Leistungsfä-
higkeit festgelegt werden. 

(Dauer) Vertiefte Abklärungen möglicher Berufsrichtungen 
sind auf insgesamt drei Monate zu befristen. Sofern die be-
nötigten Erkenntnisse für den Entscheid zur Berufsrichtung 
oder Tätigkeit noch nicht vorliegen, können sie um drei Mo-
nate verlängert werden. 
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(Beendigung) Eine vertiefte Abklärung möglicher Berufs-
richtungen ist vorzeitig zu beenden, wenn sich eine geeig-
netere Massnahme aufdrängt, die Weiterführung aus medi-
zinischen Gründen nicht zumutbar ist, die vereinbarten 
Ziele erreicht wurden oder sich abzeichnet, dass die ver-
einbarten Ziele nicht erreicht werden können, weil z.B. 

- keine zusätzlichen Erkenntnisse möglich sind; 
- es der versicherten Person an der Motivation zur Teil-

nahme fehlt; 
- häufig unbegründete und unentschuldigte Absenzen 

auftreten oder 
- die medizinische Betreuung deutlich im Vordergrund 

steht. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während einer Berufsbe-
ratung nach Art. 15 IVG Anspruch auf Beratung und Be-
gleitung durch die IV-Stelle. Eine zusätzliche Coaching-
Leistung ist nur parallel zu einer vertieften Abklärung mögli-
cher Berufsrichtungen im ersten Arbeitsmarkt möglich. 
Eine Suche Einsatzplatz für eine solche Massnahme im 
ersten Arbeitsmarkt kann ebenfalls unter Art. 14quater IVG 
gesprochen werden. Es gelten die Weisungen gemäss 
Kap. 8. 
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17. Umschulung (Art. 17 IVG) 

17.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 17 IVG, Art. 6 IVV  

Ziel der Massnahme: Versicherte Personen erhalten oder verbes-
sern mit einer Ausbildung in einem neuen Tätigkeitsbereich oder ei-
ner Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf bzw. in einen Aufga-
benbereich ihre Erwerbsfähigkeit. 

Zielgruppe: Versicherte Personen, die wegen drohender oder einge-
tretener Invalidität den erlernten Beruf, die bisherige Erwerbstätig-
keit oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich nicht mehr ausüben kön-
nen. 

17.2. Ausbildungen nach Art. 17 IVG 

Im Rahmen einer Umschulung nach Art. 17 IVG sind die 
folgenden Ausbildungen möglich: 

Eidgenössisch geregelte und anerkannte Ausbildungen 
(formale Ausbildungen): 

- Berufliche Grundbildung nach BBG 
o Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ (LC 460) 

(inkl. Berufsmaturität) 
o Eidgenössisches Berufsattest EBA (LC 470) 

- Allgemeinbildende Schulen (LC 452): Fachmittelschu-
len und Gymnasien 

- Ausbildungen auf Tertiärstufe (LC 451): Hochschulen 
(Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen, Univer-
sitäten, ETH/EPFL) und höhere Berufsbildung (Berufs- 
und höhere Fachprüfungen, höhere Fachschulen) 

Nicht formale Ausbildungen: 

- Andere Ausbildungen zur beruflichen Eingliederung 
(LC 476): Ausbildungen, die berufsrelevante Qualifikati-
onen vermitteln und gesetzlich nicht geregelt sind, je-
doch mit einem Zertifikat abgeschlossen werden, das 
schweizweit oder vom zuständigen Branchenverband 
anerkannt wird. 
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- Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit 
in einer geschützten Werkstatt (z.B. PrA INSOS, IV-An-
lehre, LC 475) nach Art. 16 Abs. 2 Bst. c IVG 

- Wiedereinschulung in bisherigen Beruf (LC 500): Der 
Umschulung gleichgestellt sind Wiedereinschulungen in 
den bisherigen Beruf (bisherige Erwerbstätigkeit oder 
Eingliederung in bisherigen Aufgabenbereich Art. 17 
Abs. 2 IVG). Darunter fallen z.B. Fachkurse, Sprach-
kurse oder andere Kurse zu Eingliederung. 

- Gezielte Vorbereitung auf eine Umschulung (LC 477): 
Kurse, Vorlehren oder Praktika, nach getroffener Be-
rufswahl (vgl. Kap. 12) 

17.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen für den 
Anspruch auf eine Umschulung folgende Bedingungen ku-
mulativ erfüllt sein: 

Die versicherte Person 

- kann infolge einer drohenden oder einer bereits einge-
tretenen Invalidität ihren bisherigen Beruf nicht weiter 
ausüben bzw. ihre Erwerbstätigkeit oder ihre Tätigkeit 
im Aufgabenbereich nicht weiterführen und 

- ist eingliederungsfähig, d.h. sie ist objektiv und subjektiv 
in der Lage, an berufsbildenden Massnahmen teilzu-
nehmen. 

Die Umschulung 

- entspricht den Erfordernissen der Einfachheit und 
Zweckmässigkeit sowie den Fähigkeiten der versicher-
ten Person, 

- ist der gesundheitlichen Einschränkung angepasst und 
führt zu einer Erwerbsmöglichkeit, die der früheren Tä-
tigkeit annähernd gleichwertig ist, und 

- muss geeignet sein, die Erwerbsfähigkeit oder die Fä-
higkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhal-
ten oder zu verbessern.   
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(Wirtschaftliche Verwertbarkeit) Eine Umschulung, die 
keine Aussicht auf eine spätere wirtschaftliche Verwertbar-
keit der Arbeitsleistung bietet, wird nicht übernommen. 
Wirtschaftlich ausreichend verwertbar ist eine Arbeitsleis-
tung dann, wenn sie zu einem Leistungslohn von mindes-
tens 2.60 Franken pro Stunde führt. 

(Erwerbseinbusse) Der Anspruch auf Umschulung setzt vo-
raus, dass die versicherte Person wegen der Art und 
Schwere des Gesundheitsschadens in der bisher ausgeüb-
ten Tätigkeit und in den für sie ohne zusätzliche berufliche 
Ausbildung offenstehenden zumutbaren Erwerbstätigkeiten 
eine bleibende oder länger dauernde Erwerbseinbusse von 
etwa 20 Prozent erleidet (Einkommensvergleich).xiv Dabei 
handelt es sich um einen Richtwert. Bei dessen Festlegung 
sind die verbleibende Erwerbsdauer der versicherten Per-
son sowie deren berufliches Fortkommen und die Erwerb-
saussichten im bisherigen Beruf mit zu berücksichtigen.xv 

Bei versicherten Personen, deren Invaliditätsgrad mit der 
gemischten Methode ermittelt wird, ist der Invaliditätsgrad 
relevant, der aus dem Einkommensvergleich für den Teil 
der Erwerbstätigkeit resultiert.xvi 

(Einkommensentwicklung) Beim Einkommensvergleich 
sind der qualitative Ausbildungsstand und die damit zu-
sammenhängende künftige Entwicklung der erwerblichen 
Möglichkeiten zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere 
bei Berufen mit tiefen Anfangslöhnen, bei denen neben 
den aktuellen Verdienstmöglichkeiten im Rahmen einer 
Prognose weitere Faktoren wie Lohnentwicklung und Akti-
vitätsdauer bei der Festlegung der Erwerbseinbusse einzu-
beziehen sind.xvii So ist in zahlreichen Berufsgattungen der 
Anfangslohn nach Abschluss einer beruflichen Grundbil-
dung nicht oder nicht wesentlich höher als gewisse Hilfsar-
beitersaläre. Jedoch steigt der Lohn in der Folgezeit stär-
ker an. Das berufliche Fortkommen und damit die Erwerb-
saussichten sind bei einer Hilfsarbeit mittel- bis längerfristig 
betrachtet nicht im gleichen Masse gewährleistet wie in ei-
nem gelernten Beruf. 
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Beispiel: Ein junger gelernter Bäcker/Konditor hat An-
spruch auf eine Umschulung, auch wenn er in einer Tätig-
keit als Hilfsarbeiter kurzfristig bloss einen Minderverdienst 
von weniger als 20 Prozent in Kauf nehmen müsste.xviii 

(Gleichwertigkeit/Einkommensäquivalenz) Die Tätigkeit vor 
Eintritt der Invalidität und die Tätigkeit nach der Durchfüh-
rung einer Umschulung müssen in erster Linie in Bezug auf 
die Verdienstmöglichkeiten annähernd gleichwertig sein. 
Um zu gewährleisten, dass sich das Erwerbseinkommen 
im neuen Beruf mittel- bis langfristig (Karriere) ungefähr im 
gleichen Rahmen bewegen wird wie in der ursprünglichen 
Tätigkeit, müssen die beiden Ausbildungen einen einiger-
massen vergleichbaren Wert aufweisen. 

Somit begrenzt das Erfordernis der Gleichwertigkeit den 
Anspruch auf Umschulung «nach oben». Es ist nicht Auf-
gabe der IV, eine versicherte Person in eine bessere beruf-
lich-erwerbliche Stellung zu bringen, als sie vorher inne-
hatte. 

(Invaliditätsbedingte Notwendigkeit) Ist eine versicherte 
Person bereits in zureichender und zumutbarer Weise ein-
gegliedert oder besteht die Möglichkeit, ihr ohne zusätzli-
che Ausbildung einen geeigneten und zumutbaren Arbeits-
platz zu vermitteln, so liegt keine invaliditätsbedingte Not-
wendigkeit für eine Umschulung vor. 

(Dauer) Anspruch auf Umschulung besteht solange, als die 
gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer wesentlich ist 
und die versicherte Person noch nicht vom Rentenvorbe-
zug Gebrauch gemacht hat oder noch nicht das Rentenal-
ter erreicht hat. Erfolgt die Anmeldung kurz vor diesem 
Zeitpunkt, ist nach objektiver Betrachtungsweise, das 
heisst ohne Berücksichtigung äusserer Umstände, die zu 
einer Verzögerung beitragen können (Abklärungen usw.) 
festzustellen, ob der zwischen dem Datum der Anmeldung 
und dem letzten Tag des Monats, in dem diese Alters-
grenze erreicht wird, liegende Zeitraum für die Abklärung, 
Beschlussfassung und Durchführung der Massnahme aus-
reicht. Nur wenn dies nicht zutrifft, ist das Leistungsbegeh-
ren abzuweisen. 
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(Unmittelbar erforderlichen Massnahmen) Der Anspruch 
auf Umschulung richtet sich nur auf die zur Eingliederung 
ins Erwerbsleben unmittelbar erforderlichen Massnahmen 
und nicht auf die nach den gegebenen Umständen best-
möglichen Vorkehren. 

(Anspruch auf weitere Umschulung) Es besteht Anspruch 
auf eine weitere Umschulung, wenn kumulativ 

- eine versicherte Person auf eine Tätigkeit umgeschult 
worden ist, die ihr längerfristig kein angemessenes Er-
werbseinkommen verschafft, und 

- nur eine zusätzliche Ausbildung zu einem Verdienst 
führen würde, der sich mit demjenigen vergleichen 
lässt, der ohne Invalidität bei der früheren Tätigkeit er-
reicht werden konnte. 

Dabei ist der statistisch erhärteten Tatsache des wesentli-
chen Lohnanstiegs in den ersten Berufsjahren angemes-
sen Rechnung zu tragen. 

(Abgrenzung erstmalige berufliche Ausbildung) Massge-
bend für die Abgrenzung zwischen einer Umschulung nach 
Art. 17 IVG und einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
nach Art. 16 IVG sind der Zeitpunkt, in dem die Invalidität 
eingetreten ist und die Höhe des dann erzielten Erwerbs-
einkommens. 

Tritt die Invalidität während einer Ausbildung ein, so gilt 
Art. 6 Abs. 2 IVV. In allen anderen Fällen kommt Art. 5bis 
Abs. 1 IVV zur Anwendung. 

Bei Eintritt der Invalidität ohne vorherige Ausbildung 
(Art. 5bis Abs. 1 IVV)xix sind die Anspruchsvoraussetzungen 
für eine Umschulung nach Art. 17 IVG zu prüfen, wenn das 
massgebende Erwerbseinkommen mindestens drei Viertel 
einer Mindestrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (2021: 897 
Franken pro Monat) beträgt. 

Bei Eintritt der Invalidität während der Ausbildung (Art. 6 
Abs. 2 IVV)xx sind die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Umschulung nach Art. 17 IVG zu prüfen, wenn das von der 
versicherten Person zuletzt erzielte Erwerbseinkommen 
mindestens 30 Prozent des Höchstbetrages nach Art. 24 
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Abs. 1 IVG (2021: 123 Franken pro Tag bzw. 3663 Fran-
ken pro Monat) beträgt. 

Daran ändert auch nichts, wenn die versicherte Person 
nach dem Ausbildungsabbruch eine ungeeignete und auf 
die Dauer unzumutbare Erwerbstätigkeit aufnimmt und 
diese mehrere Jahre ausüben kann, dann aber invaliditäts-
bedingt abbrechen muss. Es tritt damit kein neuer Versi-
cherungsfall ein. 

17.4. Kostenübernahme 

(Grundsatz) Grundsätzlich werden alle Kosten übernom-
men, die in direktem Zusammenhang mit der Umschulung 
stehen und den Kriterien der Einfachheit, Zweckmässigkeit 
und Gleichwertigkeit entsprechen. 

(Anrechenbare Kosten) Als anrechenbare Kosten der Um-
schulung gelten Aufwendungen, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Erreichung des geeigneten berufli-
chen Zieles stehen und bei einer einfachen und zweckmäs-
sigen Durchführung der Ausbildung notwendigerweise ent-
stehen. Dazu gehören: 

- Aufwendungen für den Erwerb der erforderlichen 
Kenntnisse (inkl. Nachhilfeunterricht, Stützkurse usw.) 
und Fertigkeiten wie Schul-, und andere Ausbildungs-
gelder, Seminar-, Praktikums- und andere unerlässliche 
Ausbildungs- und Prüfungsgebühren sowie Kosten für 
obligatorische Exkursionen und ausnahmsweise nicht 
anderweitig gedeckte überbetriebliche Kurse; 

- Sprachkurse, sofern sie Bestandteil der Ausbildung 
sind. Fakultative Fremdsprachenkurse können nur bei 
einer stichhaltigen Begründung für eine verbesserte Er-
werbsaussicht angerechnet werden; 

- Sprachkurse für fremdsprachige versicherte Personen, 
sofern die versicherte Person eine bereits begonnene 
Ausbildung invaliditätsbedingt abbrechen muss, und 
keine andere geeignete, einfache und zweckmässige 
und der abgebrochenen Ausbildung gleichwertige Mas-
snahme in Betracht fällt, als eine Ausbildung auf einen 
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Beruf, für dessen Ausübung Kenntnisse in der schwei-
zerischen Landessprache erforderlich sind; in diesen 
Fällen gelten die Sprachkurse als Bestandteil der Aus-
bildung; 

- Kosten für notwendige Lehrmittel; 
- Reisekosten (vgl. KSVR); 
- Kosten für Arbeitsgeräte und Berufsbekleidung, die für 

das Erlernen eines Berufes oder das Erreichen eines 
Ausbildungszieles erforderlich sind, sofern sie nicht un-
entgeltlich durch den Arbeitgeber oder die Ausbildungs-
institution zur Verfügung gestellt werden oder zur 
Grundausstattung eines Haushaltes gehören; dazu ge-
hören beispielsweise Uhrmacherwerkzeuge, Kochmes-
serset, Servicebekleidung oder ein persönlicher Werk-
zeugsatz bei handwerklichen Berufen (nicht abschlies-
sende Aufzählung). 

(Kostspieligere Alternativen) Wählt eine versicherte Person 
für das mit der Umschulung angestrebte Berufsziel einen 
zwar geeigneten, aber kostspieligeren Ausbildungsweg als 
notwendig, hat sie für die dadurch entstehenden Mehrkos-
ten selber aufzukommen (z.B. bei einer Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich: der Besuch einer Handelsschule 
anstatt einer dualen beruflichen Grundbildung im ersten Ar-
beitsmarkt). 

(Abweichung von Gleichwertigkeit) Wählt eine versicherte 
Person ohne invaliditätsbedingte Notwendigkeit eine Aus-
bildung, die den Rahmen der Gleichwertigkeit (vgl. 
Rz. 1706) sprengt, übernimmt die IV nicht alle Kosten. Die 
IV-Stelle legt die Beiträge im Ausmass des Leistungsan-
spruches auf eine gleichwertige Umschulung fest. Die 
Restfinanzierung der Ausbildung ist durch die versicherte 
Person sicherzustellen. In der Mitteilung/Verfügung ist fest-
zuhalten, dass die versicherte Person in diesem Fall bei ei-
nem Scheitern der Ausbildung das Risiko selber zu tragen 
hat und für eine erneute Umschulung von der IV nur noch 
den allfälligen Differenzbetrag zwischen den bereits er-
brachten Leistungen und jenen, die ihr von Gesetzes we-
gen zustehen, beanspruchen kann. 
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(Ausnahme von Gleichwertigkeit) Vom Grundsatz der 
Gleichwertigkeit kann abgewichen werden, wenn 

- Art und Schwere der Behinderung derart gravierend ist, 
dass nur eine anspruchsvollere Umschulung – vergli-
chen mit dem vor Eintritt der Invalidität ausgeübten Be-
ruf – zu einer optimalen Verwertung der verbliebenen 
Arbeitsfähigkeit führt und 

- die Eignung und Neigung für einen solchen Beruf gege-
ben sind. 

(Nicht anrechenbare Kosten) Auslagen für Alltagsgegen-
stände oder alltägliche Verrichtungen hat die versicherte 
Person selber zu tragen, da diese Kosten auch für nichtbe-
hinderte Personen anfallen. Dies betrifft in der Regel Aus-
lagen für: 

- Beiträge bzw. Prämien für den Versicherungsschutz bei 
Krankheit, Unfall und Lohnausfall sowie Beiträge an die 
AHV/IV/EO und an Pensionskassen (zweite Säule) 
(vorbehältlich anderslautender Bestimmungen im  
Kap. 24) 

- Gesundheits- und Körperpflege (z.B. medizinische Be-
handlung, Medikamente) 

- Technische Alltagsgeräte (z.B. Tablet, Laptop, Mobilte-
lefone) 

- Effektive und entgangene Trinkgelder 

17.5. Durchführung 

(Durchführungsort) Die Umschulung erfolgt, wenn immer 
möglich, im ersten Arbeitsmarkt und nach BBG und/oder 
orientiert sich am ersten Arbeitsmarkt. 

Andere Ausbildungen für die berufliche Eingliederung (z.B. 
Pflegehelfer/in SRK, Fachkurs Gastronomie, Staplerkurse), 
die nicht im BBG geregelt sind, bleiben weiterhin möglich, 
falls dies aus invaliditätsbedingten Gründen angezeigt ist.  
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(Dauer) Die Umschulung darf im Allgemeinen die ordentli-
che Ausbildungszeit (z.B. gemäss BBG, gemäss Curricu-
lum von vollzeitlichen Schulen) nicht überschreiten und 
wird für die gesamte Dauer pro Ausbildungsstufe zuge-
sprochen. Ist eine längere Ausbildungszeit notwendig, ist 
dies zu begründen. 

(Zusprache bei mehrstufigen Ausbildungen) Bei mehrstufi-
gen Umschulungen, die verschiedene, in sich geschlos-
sene Ausbildungsstufen umfassen, ist jede Stufe einzeln 
zuzusprechen. Dies gilt insbesondere bei Ausbildungen auf 
Tertiärstufe. Hier ist vorerst über den Besuch der allge-
meinbildenden Schule bis zur Matura und erst danach über 
die Leistungen während des Hochschulstudiums zu ent-
scheiden. 

(Abbruch) Die Umschulung kann in Einzelfällen frühzeitig 
beendet werden, wenn die Ausbildung nicht (mehr) dem 
Entwicklungsstand und den Fähigkeiten der versicherten 
Person (Art. 8 Abs. 1bis IVG) entspricht sowie zwischen der 
verbleibenden Ausbildungsdauer und dem wirtschaftlichen 
Erfolg der Massnahme kein vernünftiges Verhältnis (mehr) 
besteht. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während der Umschu-
lung Anspruch auf Beratung und Begleitung durch die IV-
Stelle. Bei Bedarf kann eine Coaching-Leistung zugespro-
chen werden, sofern der praktische Teil der Ausbildung 
vollständig im ersten Arbeitsmarkt durchgeführt wird oder 
die Ausbildung in der Regelstruktur erfolgt. Findet der prak-
tische Teil einer Umschulung im geschützten Rahmen oder 
in einer Kombination zwischen geschütztem Rahmen und 
erstem Arbeitsmarkt statt, können keine Coaching-Leistung 
und keine Suche Einsatzplatz verfügt werden. Die spezifi-
sche Begleitung der versicherten Person durch den Leis-
tungserbringer ist mit dem Tarif abgegolten (vgl. 
Kap. 29.7). Eine Suche Einsatzplatz für einen Ausbildungs-
platz im ersten Arbeitsmarkt kann ebenfalls unter Art. 14qua-

ter IVG gesprochen werden. Es gelten die Weisungen ge-
mäss Kap. 8.   
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IX. Massnahmen zum Arbeitsplatzerhalt und zur 
Stellensuche: Jugendliche und Erwachsene 

Jugendliche und Erwachsene werden aufgrund ihrer gesundheitli-
chen Einschränkungen bei der Suche nach einer neuen Anstellung, 
bei der Aufrechterhaltung einer bestehenden Anstellung oder bei der 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt aktiv 
mit verschiedenen Massnahmen unterstützt: 

- Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG 
o Arbeitsplatzerhalt für versicherte Personen, deren bisheriger 

Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Gründen angepasst wer-
den muss, oder die betriebsintern umplatziert werden können 

o Gesundheitsbedingte Unterstützung bei der Suche nach ei-
ner geeigneten Anstellung im ersten Arbeitsmarkt während 
max. sechs Monaten 

Der Anspruch auf Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG begründet zu-
sammen mit den leistungsspezifischen Voraussetzungen die An-
sprüche der folgenden Massnahmen: 

- Arbeitsversuch nach Art. 18a IVG für versicherte Personen, da-
mit sie ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit an einer konkreten Ar-
beitsstelle im ersten Arbeitsmarkt erproben können 

- Personalverleih nach Art. 18abis IVG für versicherte Personen, 
falls eine direkte Anstellung (noch) nicht möglich ist 

- Einarbeitungszuschuss nach Art. 18b IVG für versicherte Perso-
nen bzw. deren Arbeitgeber, um eine gesundheitsbedingte Diffe-
renz zwischen dem vertraglich vereinbarten Lohn und der er-
brachten Leistung der versicherten Person während der Einar-
beitungszeit auszugleichen 

- Entschädigung für Beitragserhöhungen nach Art. 18c IVG für Ar-
beitgeber, die während einer krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit der versicherten Person weiterhin den Lohn zahlen oder 
deren Krankentaggeldversicherung Leistungen erbringt 

- Kapitalhilfe nach Art. 18d IVG für versicherte Personen, die eine 
gesundheitsbedingte Unterstützung bei der Aufrechterhaltung 
der Selbständigkeit oder der Aufnahme einer selbständigen Er-
werbstätigkeit benötigen. 
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18. Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG) 

18.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 18 IVG  

Ziel der Massnahme: Die versicherte Person wird bei der Aufrecht-
erhaltung ihrer Stelle oder bei der Suche einer Anstellung im ersten 
Arbeitsmarkt unterstützt. 

Zielgruppe: Eingliederungsfähige Personen, denen aufgrund einer 
gesundheitsbedingten Einschränkung der Verlust der Arbeitsstelle 
droht, oder die aufgrund einer gesundheitsbedingten Einschränkung 
bei der Stellensuche eingeschränkt sind. Die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt ist für die versicherte 
Person zumutbar. 

18.2. Massnahmen im Überblick 

Die Massnahme der Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG 
umfasst folgende Leistungen: 

- Unterstützung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des 
Arbeitsplatzes (Arbeitsplatzerhalt) (LC 539) 

- Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeits-
platzes (Stellensuche) (LC 538) 

(Abgrenzung Coaching-Leistungen) Coachings im Rahmen 
der Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG (z.B. Bewerbungs-
coaching oder Job-Coaching) fallen nicht unter Beratung 
und Begleitung nach Art. 14quater IVG, sondern sind eine ei-
gentliche Eingliederungsmassnahme unter Art. 18 IVG und 
werden im Rahmen des Arbeitsplatzerhalts und der Stel-
lensuche gewährt. Bei Coachings im Rahmen vom Art. 18 
IVG kann keine Coaching-Leistungen unter Art. 14quater IVG 
zusätzlich gesprochen werden. Der Anspruch auf Beratung 
und Begleitung durch die IV-Stelle bleibt hingegen beste-
hen. 

(Abgrenzung Suche Einsatzplatz) Stellensuche und Ar-
beitsplatzerhalt nach Art. 18 IVG fallen nie unter Suche 
Einsatzplatz unter Art. 14quater IVG.   
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18.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Neben den grundsätzlichen Vorausset-
zungen von Art. 8 IVG oder Art. 8a IVG müssen für den 
Anspruch auf Arbeitsvermittlung folgende Bedingungen ku-
mulativ erfüllt sein: 

- Der versicherten Person droht aufgrund einer gesund-
heitsbedingten Einschränkung der Verlust der Arbeits-
stelle, oder die versicherte Person ist aufgrund einer er-
heblichen gesundheitsbedingten Einschränkung bei der 
Stellensuche eingeschränkt; und 

- Die versicherte Person ist eingliederungsfähig und er-
füllt grundsätzlich aus medizinisch-theoretischer Sicht 
oder nachweislich die Anforderungen einer den gesund-
heitlichen Einschränkungen angepassten Arbeitsstelle 
im ersten Arbeitsmarkt. Dies setzt unter anderem vo-
raus, dass das Zumutbarkeitsprofil sowie mögliche Ver-
weistätigkeiten bekannt sind. 

(Gesundheitsbedingte Unterstützung) Eine gesundheitsbe-
dingte Unterstützung der versicherten Person beim Arbeits-
platzerhalt oder bei der Stellensuche ist notwendig, wenn 
beispielweise: 

- zumutbare Tätigkeiten auf dem ausgeglichenen Arbeits-
markt4 nur eingeschränkt vorhanden sind;  

- die versicherte Person aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen eine spezifische Unterstützung beim Be-
werbungsprozess (Bewerbungsunterlagen, Vorstel-
lungsgespräche) benötigt; 

- Anpassungen des Arbeitsplatzes nötig sind; 
- der Arbeitgeber auf Unterstützung bei der Eingliederung 

der versicherten Person angewiesen ist. 

                                      
4 Der «ausgeglichene Arbeitsmarkt» ist ein theoretischer und abstrakter Begriff, welcher der Ab-

grenzung der Leistungspflicht zwischen der ALV und der IV dient. Er beinhaltet nicht reale, 
sondern hypothetische Arbeitsmöglichkeiten, welche der Arbeitsmarkt von seiner Struktur her, 
jedoch abstrahiert von den konjunkturellen Verhältnissen, umfasst (AHI-Praxis 1998 S. 287; 
BGE 110 V 273). Der ausgeglichene Arbeitsmarkt umfasst auch Nischenarbeitsplätze, also 
Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen gesundheitlich beeinträchtigte Personen mit einem 
sozialen Entgegenkommen vonseiten des Arbeitgebers rechnen können (9C_95/2007). 
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Hingegen besteht bei Ursachen, die nicht gesundheitsbe-
dingt sind, wie Alterxxi, Fremdsprachigkeitxxii, mangelnde be-
rufliche Kenntnisse oder die wirtschaftliche Lage, kein An-
spruch auf Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG. 

(Arbeitsplatzerhalt) Der Anspruch auf gesundheitsbedingte 
Unterstützung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Ar-
beitsplatzes besteht unabhängig davon, ob der Arbeitsplatz 
durch die IV vermittelt wurde. 

(Stellensuche) Für die Unterstützung bei der Stellensuche 
muss zudem eine Arbeitsunfähigkeit für die bisherige be-
rufliche Tätigkeit vorliegen, die quantitativ, qualitativ und 
zeitlich so beschaffen ist, dass sie die versicherte Person 
bei der Arbeitssuche erheblich behindert. Vorausgesetzt ist 
die Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person, d.h. 
die objektive Möglichkeit von einem Arbeitgeber angestellt 
zu werden, und subjektive Bereitschaft der versicherten 
Person, eine Anstellung anzunehmen.xxiii Die Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt ist für die 
versicherte Person zumutbar. 

(Auflösung Arbeitsverhältnis) Eine versicherte Person, die 
durch eigenes Verschulden den Erfolg der Arbeitsvermitt-
lung in Frage stellt, verliert ihren Anspruch auf Arbeitsver-
mittlung. Löst eine versicherte Person ohne achtbare 
Gründe ein durch die IV-Stelle vermitteltes Arbeitsverhält-
nis auf, so hat sie keinen erneuten Anspruch mehr auf Ar-
beitsvermittlung.  

18.4. Unterstützung im Hinblick auf die Aufrechterhal-
tung des Arbeitsplatzes (Arbeitsplatzerhalt) 

(Ziel) Die Unterstützung beim Arbeitsplatzerhalt besteht in 
erster Linie in der Anpassung des bestehenden Arbeitsplat-
zes, sodass dieser erhalten werden kann. Wenn dies nicht 
möglich ist, prüft die IV-Stelle die Möglichkeit einer be-
triebsinternen Umplatzierung. 

(Leistungen) Zum Arbeitsplatzerhalt gehören folgende 
Leistungen:  
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- Abklärungen vor Ort hinsichtlich der (psycho-) ergono-
mischen Anpassung von Arbeitsplatz, Arbeitspensum, 
Arbeitszeit und – organisation; 

- Aufklärung des Arbeitgebers über die Ressourcen und 
die Einschränkungen der versicherten Person in Bezug 
auf das Stellenprofil; 

- Coaching (z.B. Job-Coaching, Supported Employment). 

18.5. Unterstützung bei der Suche eines geeigneten 
Arbeitsplatzes (Stellensuche) 

(Ziel) Ziel der Stellensuche ist, die versicherte Person bei 
der Suche einer Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu un-
terstützen. Eine Vermittlung in einen geschützten Rahmen 
(inkl. geschützte Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt) ist 
nicht Aufgabe der Arbeitsvermittlung. 

(Dauer) Die Unterstützung bei der Stellensuche ist nur so-
lange zu erbringen, als der dafür notwendige Aufwand ver-
hältnismässig ist.xxiv In der Regel wird sie für die Dauer von 
sechs Monaten erbracht und kann in begründeten Fällen 
um eine angemessene Dauer verlängert werden, wenn die 
versicherte Person gesundheitsbedingt besondere Schwie-
rigkeiten bei der Stellensuche hat. 

(Leistungen) Zur Unterstützung bei der Stellensuche kön-
nen folgende Leistungen gehören: 

- Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsdossiers 
und bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche 
(z.B. Bewerbungskurse); 

- Akquisition von potenziellen Arbeitgebern, inkl. Erfas-
sung des Profils der versicherten Person und möglicher 
vakanter Stellen; 

- Abklärungen vor Ort hinsichtlich der (psycho-)ergonomi-
schen Anpassung von Arbeitsplatz, Arbeitspensum, Ar-
beitszeit und –organisation; 

- Aufklärung des Arbeitgebers über die Ressourcen und 
Einschränkungen der versicherten Person in Bezug auf 
das Stellenprofil; 

- Coaching (z.B. Bewerbungs- oder Job-Coaching). 
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(Abgrenzung Personalverleih) Wenn die Unterstützung bei 
der Stellensuche durch einen Personalverleiher erbracht 
wird, ist die Leistung Teil des Personalverleihs nach 
Art. 18abis IVG (vgl. Kap. 20). 

(Zeitpunkt im Eingliederungsprozess) Die Stellensuche hat 
bereits vor dem Abschluss einer beruflichen Eingliede-
rungsmassnahme (Integrationsmassnahme, erstmalige be-
rufliche Ausbildung, Umschulung oder Arbeitsversuch) zu 
beginnen, um einen möglichst nahtlosen Übergang in eine 
mögliche Anstellung zu gewährleisten. 

Gelingt es einem Leistungserbringer während der erstmali-
gen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG eine Anstel-
lung im Anschluss an die Ausbildung zu vermitteln, kann 
die IV-Stelle eine Entschädigung ausrichten (vgl. Kap. 
29.7, Rz. 2923). 

(Koordination mit den RAV/Sozialhilfe) Liegt eine Anmel-
dung bei einem RAV vor, und hat die versicherte Person 
Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, so 
klärt die IV-Stelle die Zuständigkeiten, um die Koordination 
der Leistungsansprüche zu gewährleisten. Ziel ist es, Dop-
pelspurigkeiten bei der Begleitung der versicherten Person 
zu vermeiden sowie die Teilnahme an allfälligen arbeits-
marktlichen Massnahmen der Arbeitslosenversicherung zu 
koordinieren. Die IV-Stelle gewährleistet die Koordination 
gegebenenfalls auch mit der Sozialhilfe (vgl. Teil XI). 

(Weitere Unterstützung) Erfolgt eine Anstellung im ersten 
Arbeitsmarkt, informiert die IV-Stelle den Arbeitgeber über 
die weiteren möglichen Unterstützungsangebote der IV 
(Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG, Einarbei-
tungszuschuss nach Art. 18b IVG, Entschädigung für Bei-
tragserhöhungen nach Art. 18c IVG, vgl. Kap. 8, 21 und 
22). 

18.6. Durchführung  

(Summarische Prüfung) Die IV-Stelle veranlasst die Ar-
beitsvermittlung unverzüglich, sobald eine summarische 
Prüfung ergibt, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
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(Abgrenzung Auftrag) Die versicherte Person wird unter-
stützt, eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu suchen  
oder aufrechtzuerhalten. Die versicherte Person ist ver-
pflichtet, eigene Bemühungen zum Arbeitsplatzerhalt und 
zur Stellensuche zu unternehmen. Es besteht kein An-
spruch auf die Beschaffung oder auf die Aufrechterhaltung 
einer Anstellung. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während der Arbeitsver-
mittlung (Arbeitsplatzerhalt und Stellensuche) nach Art. 18 
IVG Anspruch auf Beratung und Begleitung durch die IV-
Stelle. Wenn ein Coaching (z.B. Bewerbungscoaching oder 
Job-Coaching) im Rahmen der Arbeitsvermittlung nach Art. 
18 IVG gesprochen wird, kann keine zusätzliche Coaching-
Leistung unter Art. 14quater IVG gesprochen werden. An-
sonsten gelten die Weisungen gemäss Kap. 8. 

(Abgrenzung Ausbildungen) Die Finanzierung von Ausbil-
dungen ist nicht Teil der Arbeitsvermittlung nach Art. 18 
IVG. Sofern Ausbildungen im Hinblick auf die berufliche 
Eingliederung notwendig sind, werden sie im Rahmen von 
Art. 7d Abs. 2 Bst. b, Art. 16 Abs. 3 Bst. b oder Art. 17 IVG 
gewährt. 

In Ausnahmefällen und sofern diese für die Aufrechterhal-
tung des Arbeitsplatzes oder für eine Anstellung notwendig 
sind, können Kurse im Rahmen von Arbeitsplatzerhalt und 
Stellensuche gewährt werden. Voraussetzung dafür ist das 
Vorliegen eines Arbeitsvertrages oder die Absichtserklä-
rung eines Arbeitgebers, die versicherte Person anzustel-
len. Zudem müssen sich die Kurse auf die unmittelbar er-
forderlichen arbeitsplatzbezogenen Kompetenzen im Hin-
blick auf den Erhalt oder die Gewinnung einer konkreten 
Stelle beschränken. 

(Abgrenzung Hilfsmittel am Arbeitsplatz) Für die Abklärung 
eines Hilfsmittelbedarfs und für die Abgabe von Hilfsmitteln 
am Arbeitsplatz müssen die leistungsspezifischen Voraus-
setzungen nach Art. 21 IVG (im Speziellen unter Ziffer 
13.01* HVI) erfüllt werden. Dementsprechend können Hilfs-
mittel nicht als Teil der Anpassung eines Arbeitsplatzes 
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nach Art. 18 IVG verfügt werden, sondern, sie werden se-
parat geprüft nach dem ordentlichen Verfahren im Rahmen 
vom Art. 21 IVG. Die versicherte Person hat einen separa-
ten Antrag samt entsprechender medizinischen Begrün-
dung zu stellen. 

(Arbeitsmarktkenntnisse) Die Arbeitsvermittlung setzt die 
Pflege von Arbeitgebernetzwerken sowie Kenntnisse über 
den regionalen Arbeitsmarkt voraus, um eine gezielte Ab-
stimmung zwischen Angebot und Nachfrage bzw. zwischen 
den Ressourcen der versicherten Person (medizinische 
Zumutbarkeit, berufliche Qualifikationen und Kompeten-
zen) und dem Bedarf des Arbeitsmarkts zu ermöglichen.  

1822 
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19. Arbeitsversuch (Art. 18a IVG) 

19.1. Das Wichtigste in Kürze  

Rechtsgrundlagen: Art. 18a IVG, Art. 6bis IVV  

Ziel der Massnahme: Die versicherte Person erprobt unter realen 
Bedingungen an einem Einsatzplatz im ersten Arbeitsmarkt ihre tat-
sächliche Leistungsfähigkeit. Der Arbeitsversuch bietet dem Arbeit-
geber die Möglichkeit, ohne Risiko und mit minimalem Rekrutie-
rungsaufwand die versicherte Person als möglichen künftigen Ange-
stellten kennenzulernen. 

Zielgruppe: Versicherte Personen mit Anspruch auf Arbeitsvermitt-
lung nach Art. 18 IVG und mit realistischer Aussicht auf eine Er-
werbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt, damit sie ihre tatsächliche 
Leistungsfähigkeit in der Praxis erproben können. 

19.2. Massnahme im Überblick 

Der Arbeitsversuch bietet die Möglichkeit, die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit einer eingliederungsfähigen versicherten 
Person in einer geeigneten, den gesundheitlichen Ein-
schränkungen angepassten Tätigkeit an einem Einsatz-
platz in einem Einsatzbetrieb im ersten Arbeitsmarkt zu be-
urteilen (LC 540). 

(Abgrenzung Suche Einsatzplatz) Die Suche eines Einsatz-
platzes im Hinblick auf einen Arbeitsversuch fällt unter die 
Stellensuche im Rahmen der Arbeitsvermittlung nach 
Art. 18 IVG (vgl. Kap. 18). 

19.3. Voraussetzungen 

(Voraussetzungen) Der Arbeitsversuch setzt voraus, dass 
die versicherte Person Anspruch auf Arbeitsvermittlung 
nach Art. 18 IVG hat (vgl. Kap. 18). Das heisst, die versi-
cherte Person ist eingliederungsfähig und erfüllt aus medi-
zinisch-theoretischer Sicht die Anforderungen einer den 
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gesundheitlichen Einschränkungen angepassten Arbeits-
stelle im ersten Arbeitsmarkt (klares Zumutbarkeitsprofil, 
bekannte Verweistätigkeiten). 

(Leistungsfähigkeit) Die Leistungsfähigkeit bezieht sich auf 
das Leistungsvermögen in der angestrebten Erwerbstätig-
keit und ist somit von der Arbeitsfähigkeit (Art. 6 ATSG) ab-
zugrenzen. Sofern die Leistungsfähigkeit der versicherten 
Person in der angestrebten Erwerbstätigkeit (im bisherigen 
oder in einem neuen Aufgabenbereich) bereits erprobt oder 
offensichtlich ist, kann kein Arbeitsversuch gewährt wer-
den. 

(Kein Anspruch) Es besteht kein Anspruch auf einen Ar-
beitsversuch. Die IV-Stelle kann einen Arbeitsversuch mit 
einem Einsatzbetrieb vereinbaren, sofern der Anspruch auf 
Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG erfüllt ist. 

19.4. Durchführung 

(Vereinbarung) In einer Vereinbarung, die von allen Betei-
ligten unterzeichnet wird, sind die Ziele, die Aufgaben, das 
Arbeitspensum und die Dauer des Arbeitsversuchs sowie 
die Rolle der versicherten Person, der IV-Stelle und des 
Einsatzbetriebes zu regeln. 

(Dauer) Der Arbeitsversuch dauert so lange, bis die Leis-
tungsfähigkeit der versicherten Person abgeklärt ist, längs-
tens jedoch 180 Kalendertage. 

(Durchführungsort) Ein Arbeitsversuch kann bei einem 
neuen Arbeitgeber oder durch eine betriebsinterne Umplat-
zierung beim bisherigen Arbeitgeber erfolgen. Sofern ein 
Arbeitsverhältnis noch besteht, aber keine Eingliederungs-
möglichkeiten vorhanden sind, kann mit dem Einverständ-
nis des Arbeitgebers ein Arbeitsversuch in einem anderen 
Unternehmen durchgeführt werden. 

(Wiederholung) Ein zweiter Arbeitsversuch bei einem an-
deren Arbeitgeber kann in Ausnahmefällen geprüft werden; 
beispielweise wenn sich im Rahmen des Arbeitsversuchs 
herausgestellt hat, dass die erprobte Verweistätigkeit nicht 
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geeignet war. Ein zweiter Arbeitsversuch beim gleichen Ar-
beitgeber kann in Ausnahmefällen ebenfalls geprüft wer-
den, sofern der Aufgabenbereich geändert wird. 

(Beitrag an den Arbeitgeber) Der Arbeitgeber hat keinen 
Anspruch auf einen finanziellen Beitrag während einem Ar-
beitsversuch. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und ihr Arbeitgeber haben während des Arbeitsver-
suchs nach Art. 18a IVG Anspruch auf Beratung und Be-
gleitung durch die IV-Stelle. Bei Bedarf kann eine 
Coaching-Leistung zugesprochen werden. Es gelten die 
Weisungen gemäss Kap. 8. 

(Weitere Unterstützung) Erfolgt im Anschluss an einen Ar-
beitsversuch eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt, infor-
miert die IV-Stelle den Arbeitgeber über die weiteren mögli-
chen Unterstützungsangebote der IV (Beratung und Beglei-
tung nach Art. 14quater IVG, Einarbeitungszuschuss nach 
Art. 18b IVG, Entschädigung für Beitragserhöhungen nach 
Art. 18c IVG, vgl. Kap. 8, 21 und 22). 
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20. Personalverleih (Art. 18abis IVG) 

20.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 18abis IVG, Art. 6quinquies IVV  

Ziel der Massnahme: Die versicherte Person wird von einem Perso-
nalverleiher angestellt und arbeitet verleihweise in einem Einsatzbe-
trieb im ersten Arbeitsmarkt. Mit dem Personalverleih erhält die ver-
sicherte Person die Möglichkeit, eine bezahlte Tätigkeit im ersten 
Arbeitsmarkt auszuüben und zusätzliche Berufserfahrung zu erlan-
gen, während der Einsatzbetrieb die versicherte Person im Hinblick 
auf eine mögliche Anstellung testen kann. Im Idealfall wird die versi-
cherte Person im Anschluss an den Personalverleih vom Einsatzbe-
trieb angestellt. 

Zielgruppe: Versicherte Personen mit Anspruch auf Arbeitsvermitt-
lung nach Art. 18 IVG.  

20.2. Massnahmen im Überblick 

Der Personalverleih umfasst die folgenden Leistungen: 

- Personalverleih (LC 543): Entschädigung an den Perso-
nalverleiher für die Suche und Vermittlung eines pas-
senden Arbeitseinsatzes in einem Einsatzbetrieb und 
die Durchführung des Personalverleihs  

- Entschädigung für Beitragserhöhungen der beruflichen 
Vorsorge und der Krankentaggeldversicherung (Ent-
schädigung für Beitragserhöhungen in Personalverleih) 
(LC 544) 

(Abgrenzung Suche Einsatzplatz) Die Suche und Vermitt-
lung eines Arbeitseinsatzes für einen Personalverleih ge-
hört zu den Leistungen im Rahmen des Personalverleihs 
und somit weder zur Stellensuche im Rahmen der Arbeits-
vermittlung nach Art. 18 IVG noch zur Suche Einsatzplatz 
unter Art. 14quater IVG (vgl. Rz. 2008-2009). 
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20.3. Voraussetzungen 

(Voraussetzungen) Der Personalverleih setzt voraus, dass 
die versicherte Person Anspruch auf Arbeitsvermittlung 
nach Art. 18 IVG hat (vgl. Kap. 18). Zudem muss die tat-
sächliche Leistungsfähigkeit der versicherten Person den 
Anforderungen eines konkreten Arbeitsplatzes im ersten 
Arbeitsmarkt grundsätzlich erfüllen. 

(Anwendungsbereich) Der Personalverleih kann durchge-
führt werden, falls eine direkte Anstellung (noch) nicht 
möglich ist. Dies kann beispielweise der Fall sein, wenn 
der Arbeitgeber auf der Suche nach temporären Arbeits-
kräften ist oder, wenn er den Mitarbeiter im Hinblick auf 
eine mögliche Anstellung testen möchte (Try & Hire). 

(AVG) Bei einem Personalverleih sind die orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen gemäss 
AVG oder GAV Personalverleih einzuhalten. Allfällige Ab-
weichungen bei den Mindestlöhnen aufgrund verminderter 
Leistungsfähigkeit der versicherten Person müssen von 
den zuständigen paritätischen Kommissionen der Bran-
chen genehmigt werden. Das Einholen dieser Genehmi-
gung ist Aufgabe des Personalverleihers. 

(IV-Rentner) Der Personalverleih kann auch mit Bezügerin-
nen und Bezügern einer IV-Rente durchgeführt werden, so-
fern die Voraussetzungen (vgl. Rz. 2003-2005) erfüllt sind. 
Im Rahmen von eingliederungsorientierten Rentenrevisio-
nen nach Art. 8a IVG wird während des Personalverleihs 
den versicherten Personen sowohl die IV-Rente als auch 
der Lohn ausbezahlt. Kürzungen sind weder für die IV-
Rente noch für den Lohn möglich. 

(Kein Anspruch) Es besteht kein Anspruch auf Personal-
verleih. Die IV-Stelle kann Personalverleiher beiziehen, so-
fern der Anspruch auf Arbeitsvermittlung nach Art. 18 IVG 
gegeben ist, und die Voraussetzungen erfüllt sind. 
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20.4. Personalverleih 

20.4.1. Entschädigung für die Leistungen des Perso-
nalverleihers  

(Ausgestaltung) Der Personalverleih umfasst die Vorberei-
tung, die Durchführung und den Abschluss des Personal-
verleihs. Darunter fallen: 

- «Round Table» zum gemeinsamen Informationsaus-
tausch und zur Auftragsklärung; 

- Suche und Vermittlung eines passenden Arbeitseinsat-
zes in einem Einsatzbetrieb; 

- Administrative Abwicklung des Arbeitseinsatzes (Erstel-
len der Verträge, Abschluss der Sozialversicherungen, 
Lohnadministration usw.); 

- Betreuung des Arbeitseinsatzes; 
- Entschädigung bei einer Vermittlung in eine Anstellung 

im Anschluss an den Personalverleih. 

(Suche/Vermittlung Arbeitseinsatz) Die Suche bzw. Ver-
mittlung eines passenden Arbeitseinsatzes kann entweder 
durch die IV-Stelle, den Personalverleiher oder die versi-
cherte Person selbst erfolgen. Der Auftrag an einen Perso-
nalverleiher für die Suche eines passenden Arbeitseinsat-
zes dauert in der Regel maximal sechs Monate. 

(Entschädigung Personalverleiher) Die IV entschädigt den 
Personalverleiher für die erbrachten Leistungen im Rah-
men des Personalverleihs. Dazu gehört auch die Möglich-
keit, eine Entschädigung für die Vermittlung einer Anstel-
lung im Anschluss an den Personalverleih auszurichten, 
sofern die Anstellung innerhalb der Massnahmenfrist von 
einem Jahr erfolgt und wenn der vermittelte Arbeitsvertrag 
mindestens ein Jahr dauert. Die Leistungen der IV im Rah-
men des maximalen Höchstbetrages von 12 500 Franken 
pro versicherte Person werden in einer Leistungsvereinba-
rung zwischen der IV-Stelle und dem Personalverleiher ge-
regelt (vgl. Kap. 29.8). Der Lohn und die Lohnnebenkosten 
sind vom Einsatzbetrieb zu übernehmen.  
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(Betreuung des Arbeitseinsatzes) Während des Arbeitsein-
satzes trägt der Personalverleiher die Fürsorgepflicht ge-
genüber der versicherten Person als deren Arbeitgeber so-
wie die Verantwortung gegenüber dem Einsatzbetrieb als 
Kunde für die reibungslose Durchführung des Personalver-
leihs. Zudem gewährleisten die IV-Stelle und der Personal-
verleiher eine bedarfsgerechte Koordination untereinander. 

(Einarbeitungszuschuss) Im Rahmen des Personalverleihs 
wird dem Personalverleiher kein Einarbeitungszuschuss 
nach Art. 18b IVG gewährt. 

(Beitrag Einsatzbetrieb) Dem Einsatzbetrieb kann kein Bei-
trag durch die IV ausbezahlt werden. Der Einsatzbetrieb 
profitiert von der Übernahme der Leistungen durch die IV, 
die er einem Personalverleiher in einem regulären Verleih 
schulden würde. Somit entstehen dem Einsatzbetrieb le-
diglich Lohnkosten und Lohnnebenkosten. Eine allfällige 
Minderleistung im Vergleich zum Verleih einer Person ohne 
gesundheitliche Einschränkung kann bei der Festsetzung 
des Lohnes berücksichtigt werden (vgl. Rz. 2005). 

20.4.2. Durchführung 

(Dauer) Der Personalverleih dauert längstens ein Jahr. 
Diese Dauer umfasst alle erforderlichen Schritte für die Su-
che, die Vermittlung, die Durchführung und den Abschluss 
von Arbeitseinsätzen im Rahmen des Personalverleihs. 
Während dieser Dauer sind mehrere Arbeitseinsätze mög-
lich. Die allfälligen Wartezeiten zwischen den Einsätzen 
sind in der Gesamtdauer und im Höchstbetrag der Ent-
schädigung von 12 500 Franken bereits enthalten. Nach 
Ablauf eines Jahres können die bereits laufenden Arbeits-
einsätze weitergeführt werden. Die Kosten des Personal-
verleihs werden jedoch von der IV nicht mehr entschädigt 
und müssen wie in einem regulären Personalverleih nach 
AVG vom Einsatzbetrieb getragen werden. 

(Spezifisches Fachwissen) Der Personalverleiher muss 
über spezialisiertes Fachwissen bezüglich der Vermittlung 
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von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ver-
fügen. 

(Round Table) Im Rahmen des Round Tables wird der kon-
krete Auftrag an den Personalverleiher auf der Grundlage 
aller vermittlungsrelevanten beruflichen und medizinischen 
Informationen formuliert. Die Abklärung der Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit in einer zumutbaren Tätigkeit ist nicht 
Auftrag im Rahmen des Personalverleihs, da dies bereits 
im Vorfeld zu erfolgen hat. 

(Abschluss Arbeitsvertrag) Die IV-Stelle erhält eine Kopie 
des Arbeitsvertrags zwischen dem Personalverleiher und 
der versicherten Person und überprüft ihn summarisch, um 
sicherzustellen, dass die Tätigkeit den gesundheitlichen 
Einschränkungen angepasst und die Entlohnung branchen- 
und ortsüblich ist oder, dass bei einer allfälligen Unter-
schreitung des Mindestlohns, die Zustimmung der zustän-
digen Branche vorliegt. Der Verleihvertrag zwischen dem 
Personalverleiher und dem Einsatzbetrieb wird ebenfalls 
summarisch überprüft, um sicher zu stellen, dass dem Ein-
satzbetrieb keine administrativen Kosten oder Honorare für 
den Verleih in Rechnung gestellt werden. 

(Koordination mit RAV/Sozialhilfe) Liegt eine Anmeldung 
bei einem RAV vor, und hat die versicherte Person An-
spruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, so 
klärt die IV-Stelle die Zuständigkeiten, um die Koordination 
der Leistungsansprüche zu gewährleisten. Ziel ist es, Dop-
pelspurigkeiten bei der Begleitung der versicherten Person 
zu vermeiden sowie die Teilnahme an allfälligen arbeits-
marktlichen Massnahmen der Arbeitslosenversicherung zu 
koordinieren. Die IV-Stelle gewährleistet die Koordination 
gegebenenfalls auch mit der Sozialhilfe (vgl. Teil XI). 

(Gefährdung Zielerreichung) In Fällen, in denen die Zieler-
reichung der Massnahme gefährdet ist (z.B. Drohung einer 
erneuten Arbeitsunfähigkeit oder fehlende Mitwirkung der 
versicherten Person), ist eine Lösung im Einvernehmen mit 
dem Personalverleiher unter Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen zu finden.  
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(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person und der Personalverleiher bzw. der Einsatzbetrieb 
haben während des Personalverleihs nach Art. 18abis IVG 
Anspruch auf Beratung und Begleitung durch die IV-Stelle. 
Eine allfällige Coaching-Leistung ist nicht Teil der Mass-
nahme Personalverleih und ist somit nicht im Rahmen des 
Höchstbetrages von 12 500 Franken abzugelten (vgl. 
Rz. 2010 und Rz. 2929). Es gelten die Weisungen gemäss 
Kap. 8. 

(Wiederholung) Der Personalverleih kann nicht wiederholt 
werden. Die versicherte Person verfügt nach Abschluss 
des Personalverleihs über zusätzliche Berufserfahrung im 
ersten Arbeitsmarkt sowie ein Arbeitszeugnis, so dass für 
die allfällige weitere Stellensuche die Unterstützung der IV-
Stelle nicht notwendig ist. 

(Weitere Unterstützung) Erfolgt im Anschluss an einen Per-
sonalverleih eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt, infor-
miert die IV-Stelle den Arbeitgeber über die weiteren mögli-
chen Unterstützungsangebote (Beratung und Begleitung 
nach Art. 14quater IVG, Einarbeitungszuschuss nach Art. 18b 
IVG, Entschädigung für Beitragserhöhungen nach Art. 18c 
IVG) (vgl. Kap. 8, 21 und 22). 

20.5. Entschädigung für Beitragserhöhungen im Per-
sonalverleih 

20.5.1. Anspruch 

(Voraussetzungen) Zusätzlich zur Entschädigung der Leis-
tungen des Personalverleihs (vgl. Kap. 20.4) hat der Perso-
nalverleiher Anspruch auf eine Entschädigung für Beitrags-
erhöhungen der Krankentaggeldversicherung und der be-
ruflichen Vorsorge, sofern die folgenden Bedingungen ku-
mulativ erfüllt sind: 

- Eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit tritt während 
eines Arbeitseinsatzes bei einem Einsatzbetrieb ein. 
Die Ursache der erneuten Arbeitsunfähigkeit spielt 

2020 

2021 

2022 

2023 



123 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

keine Rolle bzw. es ist nicht relevant, ob die ursprüngli-
chen gesundheitlichen Einschränkungen zur Arbeitsun-
fähigkeit geführt haben, oder ob es sich um eine neue 
Krankheit handelt. 

- Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit dauert min-
destens drei aufeinanderfolgende Arbeitstage. Als Ab-
senztage gelten die im Arbeitsvertrag zwischen der ver-
sicherten Person und dem Personalverleiher vorgese-
henen Arbeitstage, an denen die Person krankheitsbe-
dingt ihrem Einsatz im Einsatzbetrieb nicht nachkom-
men kann. Dabei gelten nur Tage mit einer vollständi-
gen Arbeitsunfähigkeit. 

- Eine Krankentaggeldversicherung erbringt Leistungen 
oder der Personalverleiher richtet weiterhin einen Lohn 
aus, der nach BVG versichert ist. Ist der Lohn nicht 
nach BVG versichert und hat der Personalverleiher 
keine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen, ist 
keine Entschädigung geschuldet, auch wenn der Perso-
nalverleiher im Krankheitsfall den Lohn weiter ausrich-
tet. Der Grund ist, dass keine Mehrkosten nach 
Art. 18abis Abs. 3 Bst. b IVG entstehen können. 

- Der Arbeitsvertrag bleibt erhalten. Nach der ordentli-
chen oder vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses wird keine Entschädigung mehr entrichtet. 

(Dauer des Anspruchs) Der Anspruch auf die Entschädi-
gung für Beitragserhöhungen im Personalverleih besteht 
längstens bis Ende des Arbeitsvertrages. Dies gilt auch bei 
Arbeitsverträgen, die über die Massnahmenfrist von einem 
Jahr hinaus dauern, sofern sowohl der Arbeitsvertrag als 
auch die krankheitsbedingte Abwesenheit innerhalb der 
Massnahme eingetreten sind. 

Beispiele: 

- Ein 12-monatiger Arbeitsvertrag wird im Rahmen der 
Massnahmenfrist von einem Jahr abgeschlossen, der 
Krankheitsfall tritt im 11. Monat ab Beginn der Mass-
nahme ein: Die IV richtet die Entschädigung gemäss 
den in Rz. 2023 aufgeführten Voraussetzungen aus. 

- Ein 12-monatiger Arbeitsvertrag wird im Rahmen der 
Massnahmenfrist von einem Jahr abgeschlossen, der 
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Krankheitsfall tritt aber ausserhalb der Massnahmenfrist 
von einem Jahr ein: Die IV richtet keine Entschädigung 
aus. 

20.5.2. Durchführung 

(Antragsstellung) Es ist Sache des Personalverleihers, all-
fällige Absenzen der versicherten Person der IV-Stelle zu 
melden und die Arbeitsunfähigkeit, die der geltend ge-
machten Entschädigung zugrunde liegt, mit einem Arzt-
zeugnis der versicherten Person nachzuweisen. 

(Höhe der Entschädigung) Die Entschädigung bemisst sich 
nach der Anzahl krankheitsbedingter Absenztage. Die je-
weilige Höhe des pauschalen Entschädigungsansatzes pro 
Tag hängt von der Grösse des Betriebes ab. Der Tagesan-
satz beträgt für kleinere Betriebe (bis 50 Mitarbeitende) 
48 Franken pro Tag und für grössere Betriebe (ab 50 Mitar-
beitende) 34 Franken pro Tag. 

(Auszahlung) Die Entschädigung wird rückwirkend ausbe-
zahlt, d.h. frühestens nach Ende des Arbeitsverhältnisses. 
Die Entschädigung wird ab dem dritten krankheitsbeding-
ten Absenztag entrichtet. Die ersten zwei Absenztage wer-
den nicht entschädigt. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person, der Personalverleiher und der Einsatzbetrieb ha-
ben während der Ausrichtung der Entschädigung für Bei-
tragserhöhungen im Personalverleihs nach Art. 18abis IVG 
Anspruch auf Beratung und Begleitung durch die IV-Stelle. 
Bei Bedarf kann eine Coaching-Leistung zugesprochen 
werden. Die Coaching-Leistung fällt nicht unter den 
Höchstbetrag von 12 500 Franken (Rz. 2010). Es gelten 
die Weisungen gemäss Kap. 8. 
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21. Einarbeitungszuschuss (Art. 18b IVG) 

21.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 18b IVG, Art. 6ter IVV  

Ziel der Massnahme: Der Einarbeitungszuschuss ist ein befristeter 
finanzieller Anreiz für Arbeitgeber, versicherte Personen fest anzu-
stellen.  

Zielgruppe: Versicherte Personen mit Anspruch auf Arbeitsvermitt-
lung nach Art. 18 IVG bzw. deren Arbeitgeber, die während der An-
fangsphase einer Anstellung (Einarbeitungszeit) noch nicht über 
eine volle Leistungsfähigkeit verfügen oder deren Leistungsfähigkeit 
noch nicht gleich konstant ist wie diejenige von Angestellten ohne 
gesundheitliche Einschränkung. 

21.2. Massnahme im Überblick 

Mit dem Einarbeitungszuschuss wird während maximal 
180 Tagen eine allfällige Differenz zwischen dem vertrag-
lich vereinbarten Lohn und der von der versicherten Person 
tatsächlich erbrachten Leistung ausgeglichen (LC 545). 

21.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Wurde eine versicherte Person erfolg-
reich in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, so hat sie wäh-
rend der Anfangsphase der Anstellung (Einarbeitungszeit) 
Anspruch auf einen Einarbeitungszuschuss, sofern es sich 
um eine den gesundheitlichen Einschränkungen der versi-
cherten Person angepasste Tätigkeit handelt, und die Leis-
tungsfähigkeit der versicherten Person noch nicht dem ver-
einbarten Lohn entspricht. 

(Durchführungsort) Der Anspruch auf einen Einarbeitungs-
zuschuss besteht sowohl bei einem neuen Arbeitsverhält-
nis als auch bei einer betriebsinternen Umplatzierung, so-
fern die vertraglich vereinbarte Leistung in einer geeigne-
ten Tätigkeit noch nicht erreicht wird. 
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(Arbeitsvertrag) Voraussetzung für die Gewährung eines 
Einarbeitungszuschusses ist ein unbefristeter Arbeitsver-
trag. In begründeten Ausnahmefällen kann ein Einarbei-
tungszuschuss auch bei einem befristeten Arbeitsvertrag 
gewährt werden, sofern dieser mindestens ein Jahr dauert. 

(Leistungsfähigkeit) Die Leistungsfähigkeit bezieht sich auf 
das Leistungsvermögen in der konkreten Arbeitsstelle und 
ist von der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) zu unterschei-
den. Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit sind nur die 
gesundheitsbedingten Leistungseinschränkungen im Ver-
gleich zur Einarbeitung einer Person ohne gesundheitliche 
Einschränkung relevant. 

(Anspruch bei Absenzen) Lösen Arbeitsabsenzen der ver-
sicherten Person Leistungen eines anderen Versicherers 
aus (z.B. Unfall- oder Krankentaggeldversicherung oder Er-
werbsausfallentschädigungen), besteht für diese Zeit kein 
Anspruch auf einen Einarbeitungszuschuss. Richtet hinge-
gen während des Arbeitsunterbruchs der versicherten Per-
son kein Versicherer Leistungen für diese aus, und zahlt 
der Arbeitgeber den Lohn weiter, besteht Anspruch auf den 
Einarbeitungszuschuss, so lange die Lohnfortzahlung des 
Arbeitgebers dauert. Der Arbeitgeber erfasst die allfälligen 
Absenzen und teilt diese der IV-Stelle am Ende des Mo-
nats oder spätestens am Ende der Einarbeitungszeit mit. 

21.4. Durchführung 

(Festlegung) Die IV-Stelle entscheidet über den Anspruch, 
die Dauer und die Höhe des Einarbeitungszuschusses im 
Einzelfall. Sie prüft in der Regel zu Beginn des Arbeitsver-
hältnisses unter Berücksichtigung der erforderlichen Einar-
beitungszeit und in Rücksprache mit dem Arbeitgeber die 
zeitliche Begrenzung des Einarbeitungszuschusses und 
die Möglichkeit von abgestuften Beträgen. Fällt die Diffe-
renz zwischen dem vereinbarten Lohn und der von der ver-
sicherten Person tatsächlich erbrachten Leistung erst nach 
Beginn des Arbeitsverhältnisses auf, kann der Anspruch 
auf Einarbeitungszuschuss auch erst dann geprüft werden.   
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(Vereinbarung) Der Einarbeitungszuschuss wird in einer 
Vereinbarung zwischen der IV-Stelle, dem Einsatzbetrieb 
und der versicherten Person festgelegt. Die Vereinbarung 
umfasst die folgenden Punkte: Arbeitspensum, Umfang der 
Minderleistung, Ziele, Dauer und Höhe des Einarbeitungs-
zuschusses, die Rollen der Beteiligten sowie die Auszah-
lungsmodalitäten. 

(Dauer) Der Einarbeitungszuschuss kann längstens wäh-
rend 180 Kalendertagen gewährt werden. 

(Maximalbetrag) Der Einarbeitungszuschuss darf die 
Summe des während der Einarbeitungszeit ausgerichteten 
Lohnes einschliesslich der darauf zu entrichtenden Sozial-
versicherungsbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
oder das maximale Taggeld der IV (Stand 1.1.2016: 
407 Franken pro Tag) nicht übersteigen. Die Verrechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge erfolgt pauschal. Auf die 
Anrechnung eines Kindergeldes besteht kein Anspruch. 

(Verfügung) Die Vereinbarung zwischen der IV-Stelle, dem 
Arbeitgeber und der versicherten Person ist Bestandteil der 
Verfügung zur Übernahme des Einarbeitungszuschusses. 
Die IV-Stelle schickt die Verfügung für den Einarbeitungs-
zuschuss an die ZAS, die für die Auszahlung zuständig ist. 
Der Einarbeitungszuschuss wird dem Arbeitgeber direkt 
ausbezahlt. 

(Auszahlungstermin) Der Einarbeitungszuschuss wird in 
der Regel am Ende der Einarbeitungszeit ausbezahlt, auf 
Verlangen des Arbeitgebers kann er auch periodisch aus-
gerichtet werden. 

(Prüfung) Die IV-Stelle prüft vor dem vereinbarten Auszah-
lungstermin, ob die versicherte Person z.B. krankheits-  
oder unfallbedingte Arbeitsabsenzen zu verzeichnen hatte 
und nimmt nötigenfalls die entsprechenden Kürzungen vor. 
Dafür holt die IV-Stelle die entsprechende Präsenzliste 
beim Arbeitgeber ein. Wird der Einarbeitungszuschuss pe-
riodisch ausgerichtet, so stellt die IV-Stelle vor der Auszah-
lung sicher, dass es bei Krankheit oder Unfall zu keiner 
Überentschädigung durch andere Sozialversicherungen 
kommt. Die IV-Stelle teilt allfällige Kürzungen der ZAS mit. 
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(Vorzeitige Beendigung) Wird die Einarbeitungszeit der 
versicherten Person vorzeitig abgebrochen, teilt die IV-
Stelle dem Arbeitgeber Höhe und Dauer des noch bean-
spruchten Einarbeitungszuschusses mit. Sie informiert zu-
dem die ZAS umgehend mittels einer Kopie. 

(Weitere Unterstützung) Nach Ende der Ausbezahlung des 
Einarbeitungszuschusses informiert die IV-Stelle den Ar-
beitgeber über die weiteren möglichen Unterstützungsan-
gebote der IV (Beratung und Begleitung nach Art. 14quater 
IVG, Entschädigung für Beitragserhöhungen nach Art. 18c 
IVG, vgl. Kap. 8 und 22). 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person bzw. der Arbeitgeber hat im Falle eines Einarbei-
tungszuschusses nach Art. 18b IVG Anspruch auf Bera-
tung und Begleitung durch die IV-Stelle. Bei Bedarf kann 
eine Coaching-Leistung zugesprochen werden. Es gelten 
die Weisungen gemäss Kap. 8. 
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22. Entschädigung für Beitragserhöhung (Art. 18c 
IVG) 

22.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 18c IVG, Art. 6quater IVV  

Ziel der Massnahme: Die Entschädigung für die krankheitsbedingten 
Mehrkosten bezogen auf die Erhöhungen der Beiträge an die beruf-
liche Vorsorge und der Krankentaggeldprämien ist ein Anreiz für Ar-
beitgeber, eine versicherte Person fest anzustellen und bei krank-
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit das Arbeitsverhältnis aufrecht zu 
erhalten. Die Entschädigung deckt nur diese Mehrkosten und versi-
chert keine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers. 

Zielgruppe: Arbeitgeber, die im Rahmen der Arbeitsvermittlung der 
IV versicherte Personen befristet oder unbefristet angestellt haben. 

22.2. Massnahme im Überblick 

Mit der Entschädigung für Beitragserhöhungen wird der Ar-
beitgeber für allfällige Erhöhungen der Beiträge an die obli-
gatorische berufliche Vorsorge und der Krankentaggeldver-
sicherungsprämien finanziell abgegolten, wenn eine versi-
cherte Person nach erfolgter Arbeitsvermittlung aus krank-
heitsbedingten Gründen arbeitsunfähig wird (LC 551). 

22.3. Anspruch 

(Voraussetzungen) Ein Anspruch auf Entschädigung für 
Beitragserhöhungen der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge und der Krankentaggeldversicherung entsteht, wenn 
folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

- Eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit tritt inner-
halb von drei Jahren nach der Vermittlung durch die IV 
ein. Die Ursache der erneuten Arbeitsunfähigkeit spielt 
keine Rolle bzw. es ist nicht relevant, ob die ursprüngli-
chen gesundheitlichen Einschränkungen zur Arbeitsun-
fähigkeit geführt haben oder ob es sich um eine neue 
Krankheit handelt. 
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- Das Arbeitsverhältnis hat zum Zeitpunkt der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit länger als drei Monate gedauert. 

- Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit dauert min-
destens 15 Arbeitstage innerhalb eines Jahres. Als Ab-
senztage gelten nur Arbeitstage mit einer vollständigen 
Arbeitsunfähigkeit. 

- Eine Krankentaggeldversicherung erbringt Leistungen 
oder der Arbeitgeber richtet weiterhin einen Lohn aus, 
der nach BVG versichert ist. Ist der Lohn nicht nach 
BVG versichert und hat der Arbeitgeber keine Kranken-
taggeldversicherung abgeschlossen, ist keine Entschä-
digung geschuldet, auch wenn der Arbeitgeber im 
Krankheitsfall den Lohn weiter ausrichtet. Der Grund ist, 
dass keine Mehrkosten nach Art. 18c IVG entstehen 
können. 

- Der Arbeitsvertrag bleibt erhalten. Nach der ordentli-
chen oder vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses wird keine Entschädigung mehr entrichtet. 

(Durchführungsort) Der Anspruch auf die Entschädigung 
für Beitragserhöhungen besteht bei einem neuen Arbeits-
verhältnis, im Rahmen der Anpassung des bisherigen Ar-
beitsplatzes und bei einer betriebsinternen Umplatzierung, 
sofern der Arbeitsplatz im Rahmen der Arbeitsvermittlung 
der IV vermittelt wurde. 

(Dauer des Anspruchs) Die dreijährige Frist nach erfolgtem 
Stellenantritt betrifft nur den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit. 
Diese Frist begrenzt nicht die Dauer der Entschädigung, 
die entrichtet werden kann, solange die krankheitsbedingte 
Arbeitsunfähigkeit andauert und das Arbeitsverhältnis er-
halten bleibt, sofern der Arbeitgeber den Lohn weiterhin 
ausrichtet oder die Krankentaggeldversicherung Leistun-
gen erbringt.  
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22.4. Durchführung 

(Antragsstellung) Es ist Sache des Arbeitgebers, allfällige 
Absenzen der versicherten Person der IV-Stelle zu melden 
und die Arbeitsunfähigkeit, die der geltend gemachten Ent-
schädigung zugrunde liegt, mittels Arztzeugnis der versi-
cherten Person nachzuweisen. 

(Höhe der Entschädigung) Die Entschädigung bemisst sich 
nach der Anzahl krankheitsbedingter Absenztage. Die je-
weilige Höhe des pauschalen Entschädigungsansatzes pro 
Tag hängt von der Grösse des Betriebes ab. Der Tagesan-
satz beträgt für kleinere Betriebe (bis 50 Mitarbeitende) 
48 Franken pro Tag und für grössere Betriebe (ab 50 Mitar-
beitende) 34 Franken pro Tag. 

(Auszahlung) Die Entschädigung wird rückwirkend ausge-
richtet, d.h. sie wird erstmals frühestens ein Jahr nach Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses und danach halbjährlich aus-
bezahlt. Eine Abrechnung kann vorgezogen werden, falls 
das Arbeitsverhältnis bereits früher endet. Die Entschädi-
gung wird ab dem 16. krankheitsbedingten Absenztag ent-
richtet. Die ersten 15 Absenztage werden nicht entschä-
digt. 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person bzw. der Arbeitgeber hat während der Entschädi-
gung für Beitragserhöhungen nach Art. 18c IVG Anspruch 
auf Beratung und Begleitung durch die IV-Stelle. Die IV-
Stelle kontaktiert den Arbeitgeber nach Kenntnisnahme 
des Antrags auf Beitragserhöhungen aktiv, um diesem Be-
ratung und Begleitung anzubieten. Bei Bedarf kann eine 
Coaching-Leistung zugesprochen werden. Es gelten die 
Weisungen gemäss Kap. 8. 
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23. Kapitalhilfe (Art. 18d IVG) 

23.1. Das Wichtigste in Kürze 

Rechtsgrundlagen: Art. 18d IVG, Art. 7 IVV  

Ziel der Massnahme: Eingliederungsfähigen invaliden versicherten 
Personen wird die Aufnahme, die Wiederaufnahme oder der Ausbau 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit ermöglicht und/oder die auf-
grund der Invalidität notwendigen betrieblichen Umstellungen finan-
ziert. Darunter fällt auch die leihweise Abgabe von Betriebseinrich-
tungen.  

Zielgruppe: Selbständig erwerbende Personen, die invaliditätsbe-
dingt ihre Erwerbstätigkeit nicht weiterführen können und für die 
eine unselbständige Erwerbstätigkeit unzumutbar ist, sowie Arbeit-
nehmende, für die eine selbständige Erwerbstätigkeit invaliditätsbe-
dingt geeignet ist. 

23.2. Massnahmen im Überblick 

Die Kapitalhilfe umfasst folgende Leistungen (LC 552):  

- Geldleistungen ohne Rückzahlungspflicht  
- Zinsloses und verzinsliches Darlehen  
- Betriebseinrichtungen 
- Garantieleistungen 

(Abgrenzung Abgabe von Hilfsmitteln) Die Finanzierung 
von Arbeitsgeräten, Zusatzeinrichtungen und Anpassungen 
von Apparaten und Maschinen, die der direkten oder indi-
rekten Kompensation einer Körperfunktion dienen, erfolgt 
nicht über die Kapitalhilfe, sondern über die Abgabe von 
Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG. So gilt z.B. die Abgabe eines 
Greifkrans bei einem körperbehinderten Bauern in Form ei-
nes selbstamortisierenden Darlehens (Art. 21ter Abs. 1 IVG) 
als Hilfsmittel nach Art. 21 IVG und nicht als Kapitalhilfe 
nach Art. 18d IVG. Das Gesuch um Hilfsmittel hat Priorität 
gegenüber dem Gesuch um Kapitalhilfe. Vor der Gewäh-
rung einer Kapitalhilfe ist der Anspruch auf Hilfsmittel zu 
prüfen.  
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23.3. Voraussetzungen 

(Anwendungsbereich) Eine Kapitalhilfe kann nur für die 
Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit gewährt 
werden, sofern die versicherte Person 

- bereits vor Eintritt der Invalidität selbständig erwerbstä-
tig warxxv oder 

- in einem Anstellungsverhältnis stand, und die Auf-
nahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit angesichts 
der Invalidität eindeutig einfacher und zweckmässiger 
ist als die Umschulung auf einen unselbständigen Be-
ruf.xxvi 

Eine Kapitalhilfe kann nicht gewährt werden, wenn die ver-
sicherte Person 

- nach abgeschlossenen beruflichen Eingliederungs-
massnahmen der IV eine selbständige Erwerbstätigkeit 
aufnehmen möchte, obwohl eine Beschäftigung in ei-
nem Anstellungsverhältnis zumutbar ist; 

- Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a 
Abs. 2 Bst. b IVG in Anspruch nimmt; wobei bei einer 
Teilrente eine Kapitalhilfe geprüft werden kann, sofern 
die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt, und eine Ren-
tenreduktion als realistisch erscheint; oder 

- ihr Gesuch für eine Kapitalhilfe nicht auf invaliditätsbe-
dingte Faktoren zurückführen kann. 

(Voraussetzungen) Damit eine Kapitalhilfe gewährt werden 
kann, müssen folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sein: 

- Wohnsitzpflicht in der Schweiz: Die versicherte Person 
hat ihren Wohnsitz in der Schweiz (vgl. Art. 13 Abs. 1 
ATSG). 

- Notwendigkeit der Ausübung einer selbständigen Er-
werbstätigkeit: Kann die versicherte Person eine un-
selbständige Erwerbstätigkeit ausüben oder sind an-
dere Eingliederungsmassnahmen der IV besser geeig-
net, die versicherte Person einzugliedern, wird keine 
Kapitalhilfe gewährt. Die Invalidität muss der versicher-
ten Person verunmöglichen, eine unselbständige Er-
werbstätigkeit auszuüben oder weiterzuführen oder die 
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frühere selbständige Erwerbstätigkeit wesentlich beein-
trächtigen.xxvii 

- Fähigkeit zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstä-
tigkeit: Die versicherte Person bringt subjektiv und ob-
jektiv die erforderlichen Eigenschaften mit, um eine 
selbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Sie verfügt 
über die beruflichen und kaufmännischen Kenntnisse, 
die für die Ausübung der Tätigkeit notwendig sind (z.B. 
Selbst- und Sozialkompetenzen, technische und finan-
zielle Kompetenzen zur Leitung eines Betriebs) sowie 
die entsprechenden psychologischen Kompetenzen. 

- Existenzsichernde Erwerbstätigkeit: Eine Kapitalhilfe 
wird gewährt, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen für eine längerdauernde existenzsichernde Tätig-
keit gegeben sindxxviii, und der Gesundheitszustand der 
versicherten Person angesichts der gesamten zu erwar-
tenden Arbeitsdauer eine erfolgreiche berufliche Ein-
gliederung nicht behindert. Die Voraussetzung einer 
existenzsichernden Erwerbstätigkeit ist erfüllt, wenn die 
Kapitalhilfe der versicherten Person ermöglicht, wäh-
rend einer längeren Zeitspanne ein Bruttoeinkommen 
zu erzielen, das mindestens dem mittleren Betrag zwi-
schen dem Minimum und dem Maximum der ordentli-
chen Altersrente entspricht. Renten jeder Art, die die 
versicherte Person bezieht, werden bei dieser Berech-
nung nicht berücksichtigt. 

- Gesicherte Finanzierung: Es muss eine nachhaltige Fi-
nanzierung der selbständigen Erwerbstätigkeit gewähr-
leistet sein, d.h. neben der Kapitalhilfe muss eine aus-
reichende und angemessene Finanzierung längerfristig 
gesichert sein. 

(Kein Anspruch) Es besteht kein Anspruch auf eine Kapital-
hilfe. Die IV-Stelle entscheidet unter Berücksichtigung des 
Anwendungsbereichs und der Voraussetzungen (vgl. 
Rz. 2303 und 2304). 

(Beratung und Begleitung Art. 14quater IVG) Die versicherte 
Person hat während der Kapitalhilfe nach Art. 18d IVG An-
spruch auf Beratung und Begleitung durch die IV-Stelle. 
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Bei Bedarf kann eine Coaching-Leistung zugesprochen 
werden. Es gelten die Weisungen gemäss Kap. 8. 

23.4. Definition der selbständigen Erwerbstätigkeit 

(AHV-rechtliche Voraussetzungen) Eine selbständige Er-
werbstätigkeit liegt dann vor, wenn die AHV-rechtlichen Vo-
raussetzungen zur Erfassung als selbständig erwerbende 
Person erfüllt sind (vgl. Art. 17 ff. AHVV). Diese Vorausset-
zungen müssen im Einzelfall geprüft werden. 

(Rechtsform Betrieb) Die Mitarbeit im Betrieb des Ehepart-
ners, in einer GmbH, Aktiengesellschaft oder Genossen-
schaft gilt nicht als selbständige Erwerbstätigkeit. Im Zwei-
felsfall sind bei der zuständigen Ausgleichskasse die not-
wendigen Abklärungen vorzunehmen. 

(Allein- oder Mehrheitsaktionär) Ein in einer Aktiengesell-
schaft als Angestellter bzw. als Organ mitarbeitender Aktio-
när gilt ungeachtet seiner Beteiligungsverhältnisse in der 
Gesellschaft grundsätzlich als unselbständig erwerbende 
Person.xxix Dasselbe gilt, wenn der Allein- oder der Mehr-
heitsaktionär einer Gesellschaft rechtlich (formell) vom Un-
ternehmen angestellt ist, dem er vorsteht.xxx 

23.5. Geldleistungen ohne Rückzahlungspflicht 

(Mindestdauer) Die Zusprache von Geldleistungen ohne 
Rückzahlungspflicht bedingt, dass die selbständige Er-
werbstätigkeit während einer Mindestdauer ausgeübt wird. 
Die IV-Stelle legt im Einzelfall die Mindestdauer fest. 

(Kriterien der Dauer) Kriterien für die Festsetzung der Min-
destdauer sind die Höhe der Geldleistung sowie die Dauer 
des Zwecks, für den die Geldleistung bestimmt ist. In der 
Regel ist die Dauer längstens auf den Zeitpunkt zu begren-
zen, in dem die versicherte Person das AHV-Alter erreicht. 

(Höchstbetrag) Geldleistungen ohne Rückzahlungspflicht 
können nur bis zum Höchstbetrag von 15 000 Franken ge-
währt werden.  
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23.6. Darlehen 

(Zinsen) Die Darlehen sind in der Regel verzinslich. Der 
Zinssatz wird auf der Basis der von der eidgenössischen 
Finanzverwaltung üblicherweise gewährten Darlehen fest-
gelegt. Es handelt sich um einen festen Zinssatz, der für 
die gesamte Amortisationsdauer gilt. Zurzeit beträgt der 
Zinssatz 2 Prozent. 

(Zahlungsfrist) Der Zins für Darlehen ist jährlich zu entrich-
ten. Betrag und Zahlungstermin werden der versicherten 
Person jeweils von der ZAS bekannt gegeben. 

(Verzicht auf Verzinsung) In Ausnahmefällen kann von ei-
ner Verzinsung abgesehen werden, falls die Rückzahlung 
des Darlehens zumutbar, eine zusätzliche finanzielle Be-
lastung jedoch nicht zielführend ist. Eine Kombination von 
verzinslichem und unverzinslichem Darlehen ist möglich. 

(Zahlungsaufschub) Es ist auch ein Aufschub der Zinserhe-
bung während der Aufbauphase des Unternehmens mög-
lich, jedoch höchstens bis zu zwei Jahren. 

(Amortisationsdauer) Die Amortisationsdauer der Darlehen 
richtet sich nach den finanziellen Verhältnissen im Einzel-
fall. Sie ist jedoch in der Regel spätestens auf den Zeit-
punkt zu begrenzen, in dem die versicherte Person das 
AHV-Alter erreicht. Keinesfalls darf sie den Zeitpunkt über-
schreiten, in dem der Zweck, für den das Darlehen be-
stimmt war, entfällt (z.B. Lebensdauer einer Maschine). 

23.7. Betriebseinrichtungen 

(Voraussetzungen) Die Abgabe von Betriebseinrichtungen 
erfolgt leihweise und ist nur vorzunehmen, wenn eine Geld-
leistung ohne Rückzahlungspflicht nicht in Betracht fällt, 
und die Verzinsung und die Amortisation eines Darlehens 
für die versicherte Person nicht zumutbar ist. 

(Eigentum an Betriebseinrichtungen) Die Betriebseinrich-
tungen bleiben im Eigentum der IV, dürfen Dritten nicht 
zum Gebrauch überlassen werden und müssen durch die 
IV verwertet werden können, wenn die versicherte Person 
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die Voraussetzungen für deren Benützung nicht mehr er-
füllt. 

(Kosten zu Lasten der versicherten Person) Betriebs-, Un-
terhalts-, Reparatur-, Erneuerungskosten sowie allfällige 
Versicherungsprämien gehen zu Lasten der versicherten 
Person. 

23.8. Garantieleistungen 

(Definition) Garantieleistungen dienen anstelle einer Kau-
tion der Sicherstellung möglicher späterer Forderungen 
Dritter, sofern die Verpflichtung mit der Aufnahme, der Wie-
deraufnahme oder der Erweiterung einer selbständigen Er-
werbstätigkeit in direkter Beziehung steht. 

(Indikation) Garantieleistungen können insbesondere dann 
in Betracht fallen, wenn sie sich als zweckmässiger erwei-
sen als eine andere Form der Kapitalhilfe oder wenn nur 
sie zur Begründung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
notwendig sind. 

23.9. Umfang der Leistungen 

(Bemessungsgrundlagen) Art und Höhe der Kapitalhilfe 
richten sich nach den vorhandenen Eigenmitteln der versi-
cherten Person und der bestehenden Betriebsnotwendig-
keit, unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Kos-
ten und der Möglichkeit oder Zumutbarkeit Rückzahlungen 
zu leisten. 

(Höchstbetrag) Die einzelnen Leistungen der Kapitalhilfe 
können höchstens bis zu einem Gesamtbetrag von 
100 000 Franken ausgerichtet werden. Bei Geldleistungen 
ohne Rückzahlungspflicht beträgt der Höchstbetrag 15 000 
Franken. 

(Kombinierte Leistungen) Die Kapitalhilfe kann im konkre-
ten Falle eine einzelne Leistung (Geldleistung ohne Rück-
zahlungspflicht, Darlehen, Betriebseinrichtungen, Garantie-
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leistungen) umfassen oder eine Kombination der verschie-
denen Leistungen sein. Massgebend ist die ökonomische 
Zweckmässigkeit. 

(Finanzbedarf und Leistungen Dritter) Leistungen Dritter, 
wie z.B. Investitionshilfen von Bund oder Kanton, die auch 
anderen Zielgruppen offenstehen, sind vor der Ermittlung 
des für die Festsetzung der Kapitalhilfe massgebenden Fi-
nanzbedarfs in Abzug zu bringen. 

(Hypothek) Die Gewährung einer Kapitalhilfe, die dem Bau, 
Umbau oder Kauf von Liegenschaften dient, kann von der 
Errichtung eines Grundpfandes zugunsten der IV abhängig 
gemacht werden. Die dabei entstehenden Kosten gehen zu 
Lasten der versicherten Person. 

23.10. Abklärung und Auflagen bzgl. Gewährung und 
Verfügung 

(Dokumentation) Die Gewährung einer Kapitalhilfe ist in ei-
nem Bericht zu begründen und zu dokumentieren, sodass 
der Entscheid nachvollzogen werden kann. Zur Klärung der 
wirtschaftlichen und der finanziellen Komponenten der vor-
gesehenen selbständigen Erwerbstätigkeit ist der Antrag 
zudem von einer internen oder externen Fachperson zu 
prüfen, die über die entsprechenden Fachkenntnisse ver-
fügt (Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Berater und Experte für 
Unternehmensgründung usw.). In Anhang I ist eine Check-
liste zu finden, in der die zu erfüllenden Voraussetzungen 
und Kriterien aufgeführt sind, sowie die Dokumente, die 
das Erstellen des Berichtes vereinfachen. 

(Gewährungsauflagen) Die Gewährung einer Kapitalhilfe 
ist mit folgenden Auflagen für die versicherte Person ver-
bunden: 

- Die Kapitalhilfe ist bestimmungsgemäss zu verwenden 
und darf nicht abgetreten werden. 

- Es ist eine den Verhältnissen des Betriebes ange-
passte, ordnungsgemässe Buchhaltung zu führen. 

- Betriebsrechnung und Bilanz sind alljährlich ohne be-
sondere Aufforderung der IV-Stelle einzureichen. 
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- Der IV-Stelle oder einer von dieser bestimmten Stelle 
ist auf Verlangen Einsicht in die Geschäftsführung zu 
gewähren. 

- Die Rückzahlungsraten sind pünktlich und unaufgefor-
dert auf das Konto der ZAS einzuzahlen (IBAN CH40 
0900 0000 1722 6075 6). 

- Der Zinsbetrag ist der ZAS nach deren Zahlungsauffor-
derung termingerecht zu überweisen. 

- Bei beabsichtigter Veräusserung von Betriebseinrich-
tungen, die mit Mitteln der IV angeschafft wurden, ist 
die IV-Stelle vorgängig zu benachrichtigen. 

- Vorkommnisse, die den Fortbestand des Geschäftsbe-
triebes gefährden, sind unverzüglich der IV-Stelle zu 
melden. 

(Inhalt der Verfügung) In der Verfügung sind klar zu um-
schreiben: 

- Gegenstand und Zweck der Kapitalhilfe 
- Auszahlungs- und Rückzahlungsmodalitäten 
- Zinssatz für verzinsliche Darlehen 
- Auflagen im Zusammenhang mit der Kapitalhilfe 

23.11. Auszahlung 

(Auszahlung) Die Überweisung des Betrages erfolgt durch 
die ZAS direkt an die versicherte Person. 

(Auszahlung an Dritte) Soweit die Kapitalhilfe für die Abgel-
tung von Leistungen Dritter (z.B. Lieferung von Waren und 
Einrichtungen, Erstellen von Installationen) verwendet wird, 
erfolgt die Auszahlung durch die ZAS nach Einsendung der 
Rechnungen direkt an die Gläubiger oder nach Vorlage 
von Quittungen direkt an die versicherte Person. 

23.12. Überwachung und Begleitung 

(Überwachung) Die IV-Stelle ist bis zum Ende der Amorti-
sationsdauer bzw. der Laufzeit der Kapitalhilfe für eine an-
gemessene Überwachung der Einhaltung der Auflagen 
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durch die versicherte Person besorgt. Dies umfasst insbe-
sondere: 

- eine jährliche Kontrolle des Geschäftsganges, 
- die Überprüfung der Einhaltung der Rückzahlungsver-

einbarungen, 
- die schriftliche Festhaltung der Ergebnisse. 

(Zahlungsüberwachung) Die ZAS überwacht den Eingang 
der Raten- und Zinszahlungen. Bei Unregelmässigkeiten 
informiert sie umgehend die IV-Stelle. 

(Rückzahlungsverzug) Die IV-Stelle hat Meldungen der 
ZAS, wonach die versicherte Person bei der Rückzahlung 
säumig sei, umgehend nachzugehen. 

(Änderung der Situation) Bei geänderten persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen der versicherten Person 
kann die IV-Stelle eine Anpassung der Rückzahlungs- oder 
Zinsmodalitäten vornehmen. 

23.13. Rückforderung 

(Mahn- und Bedenkzeitverfahren) Gibt die versicherte Per-
son die selbständige Erwerbstätigkeit vor Ablauf der fest-
gesetzten Mindestdauer auf oder hält sie die verfügten Auf-
lagen nicht ein, leitet die IV-Stelle umgehend ein Mahn- 
und Bedenkzeitverfahren ein (vgl. KSVI). Nach ungenutzter 
Frist ist die Kapitalhilfe gemäss den untenstehenden Aus-
führungen zurückzufordern. 

(Betrag bei Geldleistung) Bei einer Rückforderung der 
Geldleistung ohne Rückzahlungspflicht ist der gesamte Be-
trag zurückzuerstatten. 

(Betrag bei Darlehen) Bei einer Rückforderung von Darle-
hen sind der geschuldete Restbetrag des Darlehens sowie 
ausstehende Zinsbeträge zurückzuerstatten. 

(Zeitpunkt) Der Rückforderungsanspruch ist in jedem Fall 
innerhalb eines Jahres, nachdem die IV-Stelle davon 
Kenntnis erhalten hat, mittels Verfügung geltend zu ma-
chen (vgl. Art. 25 Abs. 2 ATSG). Unter Kenntnisnahme ist 

2334 

2335 

2336 

2337 

2338 

2339 

2340 



141 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

der Zeitpunkt zu verstehen, in dem die IV-Stelle bei Beach-
tung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit hätte erkennen 
müssen, dass die Voraussetzungen für eine Rückerstat-
tung bestehen. 

(Betreibungsverfahren) Zuständig für die Rückforderung 
ausstehender Zahlungsbeträge ist die IV-Stelle. Falls not-
wendig hat sie ein Betreibungsverfahren nach dem SchKG 
zu eröffnen. 

(Verzicht auf die Rückforderung) Die Rückforderung einer 
Kapitalhilfe kann im Sinne von Art. 25 Abs. 1 ATSG ganz 
oder teilweise erlassen werden. 
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X. Versicherungsschutz und Jugendarbeitsschutz 

24. Unfallversicherung von Personen in Massnah-
men der IV 

Rechtsgrundlagen: 

IVG und UVG: Art. 11 IVG; Art. 1a Abs. 1 Bst. c UVG 

IVV: Sechster Abschnitt a: Das Verhältnis zur Unfallversicherung in 
Bezug auf Personen nach Art. 1a Abs. 1 Bst. c UVG 

UVV: Achter Titel a: Unfallversicherung von Personen nach Art. 1a 
Abs. 1 Bst. c UVG  

(Anwendungsbereich) Die Unfallversicherung von Perso-
nen in Massnahmen der IV (UV IV) kommt zur Anwendung 
für versicherte Personen, die in einer Anstalt oder Werk-
stätte nach Art. 27 Abs. 1 IVG oder in einem Betrieb an 
Massnahmen der IV teilnehmen, sofern sie in einem ar-
beitsvertragsähnlichen Verhältnis stehen (Art. 1a Abs. 1 
Bst. c UVG). 

Die Rechtsprechung hat im Sinne leitender Grundsätze 
Personen in einem bestehenden arbeitsvertragsähnlichen 
Verhältnis gemäss UVG bezeichnet, die um des Erwerbs 
oder der Ausbildung willen für einen Arbeitgeber, mehr  
oder weniger untergeordnet, dauernd oder vorübergehend 
tätig sind, ohne ein wirtschaftliches Risiko tragen zu müs-
sen. 

Besteht ein Arbeits-, Lehr- oder Ausbildungsvertrag ist die 
versicherte Person über den Unfallversicherer des Arbeit-
gebers gedeckt (Art. 1a Abs. 1 Bst. a UVG). 

(Nichtberufsunfälle) Die versicherte Person muss sich an 
der Prämie für die obligatorische Versicherung der Nichtbe-
rufsunfälle nicht beteiligen. Die IV-Stelle bzw. die Aus-
gleichskasse darf demnach keine entsprechenden Abzüge 
vom Taggeld der IV vornehmen (Art. 11 Abs. 1 IVG). 

(Vorprüfung Deckung) Die IV-Stelle nimmt die Vorprüfung 
der UV IV-Deckung anhand der Kriterien im Handbuch UV 
IV vor. Die Suva folgt dem Ergebnis der Vorprüfung: 
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- UV IV-Deckung Kriterien erfüllt: Die IV-Stelle informiert 
die versicherte Person in einem Begleitschreiben, dass 
während der Massnahme im Unfallfall eine UV IV-De-
ckung besteht. 

- UV IV-Deckung Kriterien nicht erfüllt: Besteht weder ein 
Arbeitsvertrag noch befindet sich die versicherte Person 
in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis und ist 
einzig eine Unfalldeckung über die Krankenversiche-
rung möglich, informiert die IV-Stelle die versicherte 
Person in einem Begleitschreiben über die fehlende UV 
IV-Deckung sowie die Zuständigkeit der Krankenversi-
cherung. 

(Dauer) Die UV IV-Deckung beginnt an dem Tag, an dem 
die Massnahme aufgenommen wird bzw. spätestens im 
Zeitpunkt, in dem sich die versicherte Person auf den Weg 
zur Massnahme begibt. Es besteht keine UV IV-Deckung, 
wenn die Massnahme zwar formell verfügt ist, jedoch nicht 
angetreten werden kann. 

Die Versicherungsdeckung endet mit dem 31. Tag, nach-
dem die versicherte Person letztmals die Anspruchsvo-
raussetzungen erfüllt (sogenannte Nachdeckung). 

(Abredeversicherung) Die versicherte Person hat die Mög-
lichkeit, vor Ablauf der Nachdeckung die UV IV durch be-
sondere Abrede auf eigene Kosten um bis zu sechs Mo-
nate zu verlängern (Art. 3 Abs. 3 UVG). Danach ist das Un-
fallrisiko beim Krankenversicherer wieder einzuschliessen. 
Der Einschluss kann jederzeit erfolgen. 

(Krankenversicherung) Während der UV IV-Deckung kann 
die versicherte Person die Versicherungsdeckung für Un-
fälle bei der Krankenversicherung ausschliessen. 
Versäumt die versicherte Person nach Beendigung der Un-
falldeckung nach UVG, die Unfalldeckung bei der Kranken-
versicherung einzuschliessen, wird das Unfallrisiko den-
noch über die Krankenversicherung gedeckt. Der Kranken-
versicherer ist berechtigt den Prämienanteil für die Unfall-
deckung samt Verzugszinsen von der versicherten Person 
nachträglich einzufordern. 
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(Unfallmeldung / Vorgehen Schadensfall) Hat die versi-
cherte Person während der UV IV-gedeckten Massnahme 
einen Unfall, meldet die IV-Stelle diesen der Suva. Hierzu 
füllt die IV-Stelle die vollständige Unfallmeldung aus und 
übermittelt diese innert drei Arbeitstagen an die zuständige 
Suva-Agentur. Die IV-Stelle informiert die beteiligten Ak-
teure (versicherte Person, Anbieter der Massnahme und 
Ausgleichskasse) über den Unfall. 

(Vorgehen Wiederaufnahme) Die Suva nimmt mit der IV-
Stelle Rücksprache, um den Zeitpunkt zu bestimmen, in 
dem die Massnahme der IV wiederaufgenommen werden 
kann. Der Zeitpunkt der möglichen Wiederaufnahme der 
Massnahme der IV ist ausschliesslich aus medizinischer 
Sicht und unabhängig von dem von der IV ursprünglich 
verfügten Ende der Massnahme zu bestimmen. Es besteht 
kein Anspruch auf das Taggeld der Unfallversicherung 
mehr, wenn die Massnahme der IV wiederaufgenommen 
wird. Wird die Massnahme der IV wiederaufgenommen, so 
entscheidet die IV-Stelle über einen damit einhergehenden 
allfälligen Anspruch auf ein Taggeld der IV. 

Die IV-Stelle begleitet im Rahmen der Fallführung die ver-
sicherte Person, die während einer Eingliederungsmass-
nahme einen Unfall erlitten hat, grundsätzlich weiterhin. 

(Informationspflicht Prävention) Die IV-Stellen sind ver-
pflichtet, der Suva jährlich die Angaben der Anbieter mit 
Leistungsvereinbarung (nach Möglichkeit die Adresse des 
Anbieters, Anzahl Einsatzplätze, ausgeübte Tätigkeiten, 
Durchführungsort, Kontaktperson und deren Koordinaten) 
zu liefern, damit die Suva den Vollzug der Vorschriften zur 
Verhütung von Berufsunfällen und -krankheiten bei UV IV-
gedeckten Personen durchführen kann. 

(Ansprechperson) Jede IV-Stelle bestimmt eine Ansprech-
person für die zuständige Suva-Agentur zur UV IV.   
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25. Haftung für Schäden in Einsatzbetrieben 

Rechtsgrundlagen: Art. 68quinquies IVG, Art. 98bis IVV  

(Anwendungsbereich) Die Haftung nach Art. 68quinquies IVG 
wird von der IV übernommen, wenn eine versicherte Per-
son einen Einsatzbetrieb oder einen Dritten während einer 
Abklärung nach Art. 43 ATSG oder während der Teilnahme 
an einer Frühinterventionsmassnahme (Art. 7d IVG), einer 
Integrationsmassnahme (Art. 14a IVG), einer Massnahme 
unter Art. 15 IVG, einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
(Art. 16 IVG), einer Umschulung (Art. 17 IVG) oder einem 
Arbeitsversuch (Art. 18a IVG) schädigt, die im ersten Ar-
beitsmarkt durchgeführt wird, und sofern kein Arbeits- oder 
Lehrvertrag vorliegt. Liegt ein Arbeits- oder Lehrvertrag vor, 
sind Haftungsfragen durch das Arbeitsrecht nach dem Obli-
gationenrecht (OR) geregelt. 

Bei der Durchführung einer Massnahme im zweiten Ar-
beitsmarkt (im Sinne einer Anstalt oder Werkstätte nach 
Art. 27 IVG) ist die Haftungsregelung nach IVG nicht an-
wendbar; unabhängig davon, ob die Massnahme einzig im 
zweiten Arbeitsmarkt oder teils auch in einem Betrieb des 
ersten Arbeitsmarktes durchgeführt wird. In diesen Fällen 
sind Haftungsfragen durch die Betriebshaftpflichtversiche-
rung der Institution geregelt. 

(Abwicklung Schadensfall Einsatzbetrieb) Für das Vorge-
hen im Schadensfall eines Einsatzbetriebes durch die ver-
sicherte Person (Art. 68quinquies Abs. 1 IVG) sind folgende 
Vorgehensschritte zu beachten: 
- Der Einsatzbetrieb meldet den Schaden an die IV-

Stelle. 
- Nach Eintritt der Schadenmeldung hat die IV-Stelle die 

Höhe der Schadenssumme abzuklären. 
- Die IV-Stelle sucht eine gütliche Einigung mit dem Ein-

satzbetrieb. 
- Die IV-Stelle vergütet die Kosten direkt an den Einsatz-

betrieb. 
- Die IV-Stelle prüft einen möglichen Regress auf die ver-

sicherte Person. 
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Die Haftungsabwicklung gilt dann als abgeschlossen, wenn 
die oben aufgeführten Schritte durchgeführt wurden. 
Liegt die Schadenssumme über 10 000 Franken hat die IV-
Stelle weitergehende Abklärungen vorzunehmen, insbe-
sondere die Begutachtung des Schadens und die Festle-
gung der Schadenssumme bzgl. Zeitwert. 

(Abwicklung Schadensfall Dritte) Für das Vorgehen im 
Schadensfall eines Dritten durch die versicherte Person 
(Art. 68quinquies Abs. 2 IVG) sind folgende Vorgehensschritte 
zu beachten: 
- Die geschädigte Person (Dritte) meldet den Schaden an 

den Einsatzbetrieb oder direkt an dessen Haftpflichtver-
sicherer. 

- Der zuständige Haftpflichtversicherer klärt ab und leistet 
an die geschädigte Person. 

- Die IV-Stelle bezahlt den eingeforderten Selbstbehalt 
des Einsatzbetriebes. 

- Der Haftpflichtversicherer prüft einen möglichen Re-
gress auf die versicherte Person. 

- Falls der Haftpflichtversicherer Regress auf die versi-
cherte Person nimmt, bezahlt die IV die Rechnung.  

- Die IV-Stelle prüft ihrerseits einen möglichen Regress 
auf die versicherte Person. 

(Entscheid) Die IV-Stelle entscheidet durch Verfügung über 
allfällige Ansprüche des Einsatzbetriebes und über allfäl-
lige Regressforderungen gegenüber der versicherten Per-
son. In dieser Verfügung ist die Verfügungsnummer der be-
troffenen Eingliederungsmassnahme aufzuführen.   
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26. Jugendarbeitsschutz 

(Anwendungsbereich) Die IV-Stelle verpflichtet Anbieter 
von Ausbildungen ausserhalb des BBG im ersten und 
zweiten Arbeitsmarkt mittels Selbstdeklaration, den Ju-
gendarbeitsschutz analog der ArGV 5 zu gewährleisten 
und insbesondere begleitende Massnahmen der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes (vgl. Art. 4 ArGV 5) 
zu ergreifen. Dies betrifft sowohl Arbeitgeber als auch Insti-
tutionen im geschützten Rahmen, die insbesondere Ausbil-
dungen zur Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstatt (z.B. PrA INSOS, 
IV-Anlehren oder berufsspezifische Vorlehren) durchfüh-
ren. Umfassen Ausbildungen in Institutionen auch Arbeits-
einsätze im ersten Arbeitsmarkt, hat die Institution den Ju-
gendarbeitsschutz auch für diese Arbeitseinsätze zu ge-
währleisten. 

Weigert sich ein Anbieter der Verpflichtung nachzukom-
men, sind Ausbildungen, die gefährliche Arbeiten beinhal-
ten, für die versicherte Person erst ab dem 18. Lebensjahr 
möglich. 

(Kantonale Bewilligung) Verfügt ein Anbieter einer Ausbil-
dung ausserhalb des BBG bereits über eine kantonale Bil-
dungsbewilligung mit Selbstdeklaration Arbeitssicherheit, 
wird auf diese abgestützt. 

(Verantwortlichkeit) Es liegt in der Verantwortung des An-
bieters (Arbeitgeber, Institutionen), die gefährlichen Ar-
beitsschritte zu definieren und berufsspezifische beglei-
tende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes festzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass gewisse ungefährliche Arbeitsschritte aufgrund der 
gesundheitlichen Einschränkungen der versicherten Per-
son als gefährlich einzustufen sind. Als Referenz dienen 
die bestehenden Vorlagen des SBFI und des SECO, die 
für den Jugendarbeitsschutz erarbeitet worden sind. Eine 
Genehmigung des SBFI unter Einbezug des SECO, wie es 
bei Ausbildungen nach BBG vorgesehen ist, oder eine Ge-
nehmigung des BSV bzw. der IV-Stelle ist nicht notwendig.   
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XI. Koordination mit der Arbeitslosenversicherung 

Vermittlungsfähigkeit von behinderten Personen 

Wer bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit an-
zunehmen und an arbeitsmarktlichen Massnahmen der ALV teilzu-
nehmen (Art. 15 AVIG), hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädi-
gung, sofern auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach 
Art. 8 AVIG, darunter die Vermittlungsfähigkeit, erfüllt sind. Bei versi-
cherten Personen, die gleichzeitig auch bei der IV angemeldet sind, 
ist umstritten, ob sie vermittlungsfähig sind. Erst der Rentenent-
scheid der IV beendet diesen Schwebezustand. Bis dahin gilt die 
versicherte Person als vermittlungsfähig und die Arbeitslosenversi-
cherung ist folglich vorleistungspflichtig (Art. 70 Abs. 2 Bst. b 
ATSG), sofern die versicherte Person nicht offensichtlich vermitt-
lungsunfähig (Art. 15 Abs. 3 AVIV) ist. Die Vermittlungsfähigkeit ist 
gegeben, wenn die versicherte Person bereit und aus medizinischer 
Sicht in der Lage ist, auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt5 im Um-
fang von einem Arbeitspensum von mindestens 20 Prozent eine ih-
rer gesundheitlichen Situation angepassten Tätigkeit nachzugehen 
(vgl. AVIG-Praxis ALE B252). In diesem Fall schuldet die ALV wäh-
rend des Verfahrens und bis zum Rentenentscheid die volle Arbeits-
losenentschädigungxxxi (vgl. AVIG-Praxis ALE B254). 

Koordination zwischen IV und ALV 

Es gibt Konstellationen, bei denen gleichzeitig Anspruch auf eine Ar-
beitslosenentschädigung und ein Taggeld der IV besteht. Für diese 
Konstellationen gelten die folgenden Koordinationsbestimmungen: 

1. Während den Wartezeiten auf eine Umschulung (Art. 18 Abs. 4 
IVV) und während der Stellensuche (Art. 19 Abs. 2 IVV) geht der 
Anspruch auf die Arbeitslosenentschädigung dem Anspruch auf 
das Taggeld der IV vor. Sofern die versicherte Person keinen 
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, entrichtet die IV 
Taggelder im Anschluss an eine erstmalige berufliche Ausbil-
dung, eine Umschulung oder einen Arbeitsversuch während 
längstens 60 Tagen.  

                                      
5 Vgl. Fussnote 4 
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2. Während Abklärungsmassnahmen, Integrationsmassnahmen, 
Massnahmen beruflicher Art inkl. Arbeitsversuchen, geht der An-
spruch auf das Taggeld der IV dem Anspruch auf die Arbeitslo-
senentschädigung vor. Die versicherte Person ist in dieser Zeit 
offensichtlich vermittlungsunfähig, da sie weder eine zumutbare 
Arbeit sucht noch bereit ist, eine solche anzunehmen (vgl. AVIG-
Praxis ALE B254c). 

Bei versicherten Personen, die gleichzeitig Anspruch auf Leistungen 
der IV und der ALV haben, ist eine Koordination und eine gemein-
same Haltung zur Planung des Eingliederungsprozesses wichtig. 
Dabei geht es in erster Linie um den Entscheid, ob Eingliederungs-
massnahmen der IV oder arbeitsmarktliche Massnahmen der ALV 
zugesprochen werden und um die Absprache, in wie weit Bemühun-
gen zur Stellensuche seitens der versicherten Person während der 
Durchführung von Massnahmen der IV angezeigt sind. Stellt die IV-
Stelle fest, dass eine versicherte Person Leistungen der ALV bean-
spruchen könnte, hat die IV-Stelle die versicherte Person darüber zu 
informieren (Art. 27 Abs. 3 ATSG). 

Auswirkungen der Stellenmeldepflicht auf die IV 

Die Stellenmeldepflicht nach Art. 21a AIG wurde ab dem 1. Juli 
2018 im Rahmen der Umsetzung von Art. 121a BV eingeführt. Sie 
sieht vor, dass Arbeitgeber zu besetzende Stellen in Berufsarten6, in 
welchen die Arbeitslosenquote 5 Prozent erreicht oder übersteigt, 
zuerst ausschliesslich den RAV melden müssen. 

Arbeitsstellen im ersten Arbeitsmarkt, die im Rahmen von Massnah-
men der IV besetzt werden, unterliegen nicht der Stellenmelde-
pflicht. Dies gilt sowohl für Arbeitsstellen zur Durchführung von Ab-
klärungsmassnahmen (Art. 43 ATSG), Massnahmen der Frühinter-
vention (Art. 7d IVG), Integrationsmassnahmen (Art. 14a IVG) und 
Massnahmen beruflicher Art (Art. 15-18b IVG) als auch bei Anstel-
lungen im Anschluss an diese Massnahmen (vgl. AVG-Praxis öAV 
B40-B40b). Die IV-Stelle informiert im Rahmen des Eingliederungs-
prozesses die Arbeitgeber über diese Regelung.  

                                      
6 Stellenmeldepflicht (arbeit.swiss) 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
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XII. Massnahmen im Ausland und während straf-
rechtlichem Massnahmenvollzug 

27. Massnahmen im Ausland 

Rechtsgrundlagen: Art. 9 IVG, Art. 23bis IVV, Art. 23ter IVV  

(Voraussetzungen) Die beruflichen Eingliederungsmass-
nahmen der IV werden grundsätzlich in der Schweiz durch-
geführt (Art. 9 Abs. 1 IVG). Sie können ausnahmsweise im 
Ausland durchgeführt werden (Art. 23bis Abs. 1 und 3 IVV), 
wenn 

- sich deren Durchführung in der Schweiz als unmöglich 
erweist; insbesondere, weil die erforderlichen Institutio-
nen oder Fachpersonen fehlen, oder 

- weil andere beachtliche Gründe für deren Durchführung 
im Ausland vorliegen. In diesen Fällen werden die Kos-
ten bis zu jenem Umfang vergütet, in dem solche Leis-
tungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären. 

(Genehmigung) Die Durchführung beruflicher Eingliede-
rungsmassnahmen im Ausland bedarf der Zustimmung des 
BSV. Die IV-Stelle stellt dem BSV die entsprechenden Un-
terlagen und eine eingehende Begründung für die Durch-
führung der Massnahme im Ausland zu. Das BSV kann in 
besonderen Fällen (z.B. Massnahmen im Grenzgebiet) mit 
einzelnen IV-Stellen eine von diesem Grundsatz abwei-
chende Regelung treffen. 

(Freiwillig versicherte Personen) Die IV übernimmt die Kos-
ten für berufliche Eingliederungsmassnahmen im Ausland 
von freiwillig versicherten Personen über dem 20. Alters-
jahr, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, und die 
Massnahmen dazu beitragen, dass die betroffene Person 
wieder eine Erwerbstätigkeit ausüben oder sich im Aufga-
benbereich betätigen kann (Art. 23ter Abs. 1 IVV). 

Für freiwillig versicherte Personen unter 20 Jahren über-
nimmt die Versicherung die Kosten von im Ausland durch-
geführten beruflichen Eingliederungsmassnahmen, wenn 
die Erfolgsaussichten und die persönlichen Verhältnisse 
der Person dies rechtfertigen (Art. 23ter Abs. 2 IVV). 
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28. Berufliche Eingliederung und strafrechtlicher 
Massnahmenvollzug 

(Zusammenspiel) Der strafrechtliche Massnahmenvollzug 
steht dem gleichzeitigen Anspruch auf Massnahmen beruf-
licher Art nicht entgegen. Der Beginn und das zeitliche 
Ausmass der Ausbildung sind mit den Strafvollzugsorga-
nen abzusprechen. 

(Anspruch) Ist grundsätzlich ein Anspruch auf Massnah-
men beruflicher Art ausgewiesen, prüft die IV-Stelle den 
Umfang der Massnahme, auf die die versicherte Person 
unabhängig vom strafrechtlichen Massnahmenvollzug An-
spruch hätte. Würde die IV beispielsweise ohne den straf-
rechtlichen Massnahmenvollzug nur die behinderungsbe-
dingten Mehrkosten für die Ausbildung im geschützten 
Rahmen zusprechen, nicht aber für betreutes Wohnen, so 
werden nur Kosten bis zur Höhe der Referenzmassnahme 
«Ausbildung ohne Unterkunft» von der IV übernommen. 

(Behinderungsbedingte Mehrkosten) Von der IV zu über-
nehmen sind nur die in direktem Zusammenhang mit der 
Eingliederungsmassnahme stehenden behinderungsbe-
dingte Kosten, nicht aber die Auslagen, die in den Bereich 
des Strafvollzugs fallen. Um die behinderungsbedingten 
Mehrkosten betraglich festzulegen, wird ein Referenztarif in 
einer geeigneten Institution ohne Strafvollzug angenom-
men. In diesem Umfang beteiligt sich die IV an den Ge-
samtkosten des Aufenthaltes in der Institution des Straf- 
und Massnahmenvollzugs. Sämtliche übrige Kosten fallen 
in den Bereich des Strafvollzuges und sind nicht von der IV 
zu übernehmen. Ausgenommen von dieser Regelung sind 
bestehende Vereinbarungen zwischen Einrichtungen des 
strafrechtlichen Massnahmenvollzugs und der IV bis zu de-
ren Ablauf.  
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XIII. Leistungsvereinbarungen und Verträge 

29. Leistungsvereinbarungen 

29.1. Grundlagen 

Rechtsgrundlagen: Art. 7d IVG, Art. 14quater IVG, Art. 18abis IVG,  
Art. 27 IVG, Art. 27bis IVG, Art. 27ter IVG, Art. 27quinquies IVG,  
Art. 24sexies IVV, Art. 72ter IVV, Art. 79sexies IVV  

(Befugnis) Die IV-Stelle schliesst mit Leistungserbringern 
Vereinbarungen zur Kostenvergütung von Massnahmen 
nach Art. 14a-18 IVG, von beruflich-medizinischen Abklä-
rungen zur Eingliederungsfähigkeit nach Art. 43 ATSG in 
Verbindung mit Art. 72ter IVV sowie des Personalverleihs 
nach Art. 18abis IVG und, falls angezeigt, von Massnahmen 
der Frühintervention (Art. 7d IVG) ab. 

Grundlage dieser Vereinbarungen bzw. für die Ausgestal-
tung der vereinbarten Leistungen und Massnahmen sind 
nebst dem IVG und der IVV die Weisungen dieses Kreis-
schreibens. 

(Zuständigkeiten) Der Abschluss einer Vereinbarung erfolgt 
grundsätzlich durch die IV-Stelle des Standortkantons des 
Leistungserbringers oder durch einen regionalen Verbund 
von IV-Stellen, sofern sich mehrere IV-Stellen zusammen-
schliessen. Die Vereinbarung mit der IV-Stelle des Stand-
ortkantons gilt auch für andere zuweisende IV-Stellen. Der 
Leistungserbringer stellt jeweils direkt Rechnung an die zu-
weisende IV-Stelle. 

Wenn die IV-Stelle des Standortkantons keine Vereinba-
rung abschliesst, kann eine solche subsidiär von einer an-
deren kantonalen IV-Stelle abgeschlossen werden. Die IV-
Stelle des Standortkantons wird darüber informiert. 

(Mehrere Durchführungsstellen) Führen Leistungserbringer 
in mehreren Kantonen Durchführungsstellen mit unter-
schiedlichem Auftrag und Ziel, so kann eine IV-Stelle eine 
Vereinbarung mit der Durchführungsstelle in ihrem Kanton 
in Absprache mit der IV-Stelle des Standortkantons des 
Leistungserbringers abschliessen. 
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Beim Personalverleih muss bei jedem Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung mit einer Zweigniederlassung je-
weils eine Bewilligung des betreffenden Kantons der 
Zweigniederlassung vorliegen (vgl. Art. 12 Abs. 3 AVG). 

(Kein Anspruch) Ein Leistungserbringer kann eine Verein-
barung beantragen. Der Antrag wird von der IV-Stelle ge-
prüft. Für die Leistungserbringer besteht kein Rechtsan-
spruch auf Abschluss einer Vereinbarung. 

(Informationsaustausch) Die IV-Stellen gewährleisten un-
tereinander den Austausch bzw. die Information über die 
bestehenden Leistungsvereinbarungen. Diese werden auf 
einer gemeinsamen und für alle IV-Stellen zugänglichen In-
formationsplattform abgelegt. Die ZAS und das BSV erhal-
ten uneingeschränkte Leserechte zu dieser Plattform. 

(Transparenz) Bei Bedarf unterbreitet die IV-Stelle dem 
BSV sämtliche vorhandenen Unterlagen und Informationen 
zu einzelnen Leistungserbringern und kann insbesondere 
die vollständigen Kalkulationsgrundlagen für die vereinbar-
ten Tarife der Angebote vorweisen. 

29.2. Inhalte der Leistungsvereinbarungen 

(Vereinbarung) Die (Leistungs-) Vereinbarung regelt über-
geordnet die Beziehung zwischen der IV-Stelle und dem 
Leistungserbringer. Sie kann durch allgemeine Vertragsbe-
dingungen ergänzt werden. 

(Mindestanforderungen) Folgende Punkte sind in der (Leis-
tungs-) Vereinbarung oder den allgemeinen Vertragsbedin-
gungen mindestens zu regeln: 

- Vertragspartner, gesetzliche Grundlagen und Auftrag 
- Art, Inhalt, Tarifziffer und Tarif der Leistung 
- Leistungs- und Wirkungsziele 
- Vorgaben zur Qualitätssicherung 
- Regelung bzgl. Unfallschutz gemäss Kap. 24 
- Regelung bzgl. Haftpflicht gemäss Kap. 25  
- Regelung bzgl. Jugendarbeitsschutz gemäss Kap. 26  
- Rechte und Pflichten der Parteien 
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- Abrechnungs- und Auszahlungsmodalitäten (vgl. 
Kap. 29.3. und 29.4.) 

- Regelung bzgl. Mehrwertsteuer gemäss Rz. 2910 
- Modalitäten der Kündigung oder Änderung der Verein-

barung und den allgemeinen Vertragsbedingungen 
- Verfahren bei Streitigkeiten 
- Vorgaben bzgl. kantonalem und bundesrechtlichem Da-

tenschutz 

(Bewilligungen) Die IV-Stelle sorgt dafür, dass die Leis-
tungserbringer alle notwendigen Bewilligungen besitzen, 
die für ihren Betrieb massgebend und erforderlich sind. 

(Mehrwertsteuer) Die IV-Stelle informiert die Leistungser-
bringer, dass sie für die Einhaltung der geltenden Vor-
schriften bezüglich Mehrwertsteuer und für die Einleitung 
von Massnahmen zur Steuerbefreiung verantwortlich sind. 

29.3. Kostenvergütung von Leistungen 

(Wirtschaftlichkeit) Die Tarife der vereinbarten Leistungen 
orientieren sich an den orts- und marktüblichen sowie be-
triebswirtschaftlichen Kriterien. Die IV-Stelle überprüft re-
gelmässig die Tarife und die Kostenvergütung. 

(Abgrenzung zu anderen Kostenträger) Die IV-Stelle sorgt 
dafür, dass bei interinstitutionell organisierten Massnah-
men die Kosten zwischen den beteiligten Kostenträgern 
transparent aufgeteilt werden. 

(Vergütungssystem) Die Kostenvergütung erfolgt mittels 
den Entschädigungseinheiten Fallpauschalen, Monats-, 
Wochen-, Tages- oder Stundenansätzen. Bei einer Kosten-
vergütung im Stundenansatz muss ersichtlich sein, welche 
Leistungen fakturiert werden können (Vor- und Nachberei-
tungszeit, Fahrzeit etc.).  
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29.4. Rechnungstellung (Art. 79sexies IVV) 

(Rechnungstellung) Die IV-Stelle weist die Leistungserbrin-
ger mit einer Leistungsvereinbarung an, elektronisch abzu-
rechnen. 

(Rechnungselemente) Die Rechnung enthält mindestens 
die nachfolgenden Angaben: 

- Adresse des Rechnungsstellers mit IBAN (Internatio-
nale Bankkontonummer) 

- Adresse der versicherten Person und deren AHV-Num-
mer 

- Mitteilungs- oder Verfügungsnummer (immer) 
- Art der Massnahme, inkl. Angabe zur Rechnungsperi-

ode 
- Tarifziffer, Tarif der Massnahme, Anzahl Entschädi-

gungseinheiten und Rechnungsbetrag 

(Rechnungskopie) Die IV-Stelle weist die Leistungserbrin-
ger an, der versicherten Person die Kopie der Rechnung 
zu zustellen. Diese kann in Papierform oder elektronisch 
versandt werden. 

29.5. Qualitätssicherung und Wirksamkeit der Mass-
nahmen 

(Qualitätssicherung) Die IV-Stelle nimmt nach jeder abge-
schlossenen Massnahme /Fall via Informationsplattform 
eine standardisierte Qualitätskontrolle der durchgeführten 
Massnahmen vor. Dies ermöglicht ein schweizweites 
Benchmarking der Leistungserbringer. 

(Evaluationsgespräche) Die IV-Stelle führt regelmässig 
Qualitäts- resp. Auswertungsgespräche mit den Leistungs-
erbringern unter Einbezug der Resultate der Qualitätssi-
cherung und unter Berücksichtigung des schweizweiten 
Benchmarkings und überprüft die Einhaltung der abge-
schlossenen Leistungsvereinbarungen. 

(Wirksamkeit) Die IV-Stelle stellt die Erfolgsmessung (Re-
porting und Controlling) der erbrachten Leistungen durch 
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die Leistungserbringer, mit denen eine Leistungsvereinba-
rung abgeschlossen wurde, sicher. Die entsprechenden 
Prozesse werden im internen Kontrollsystem (IKS) der IV-
Stelle abgebildet. Die Zweckmässigkeit der bestehenden 
Prozesse wird im Rahmen eines kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses überprüft. 

(Berichterstattung ans BSV) Die IV-Stelle macht gegenüber 
dem BSV transparent, wie sie ihre Verantwortung wahr-
nimmt, indem sie dem BSV jährlich einen einheitlich struk-
turierten Bericht vorlegt. Das BSV stellt den IV-Stellen vor-
gängig die Berichtsvorlage zur Verfügung. 

29.6. Auswärtige Unterkunft und Verpflegung 

(Auswärtige Unterkunft) Auswärtige Unterkunft ist eine ak-
zessorische Leistung zu beruflichen Eingliederungsmass-
nahmen gemäss Art. 14a, 15, 16 und 17 IVG (vgl. KSVR), 
die durch die IV-Stellen bei externen Leistungserbringern 
vergütet werden kann. Sie kann Verpflegung beinhalten. 
Für die Leistungsvereinbarungen für auswärtige Unterkunft 
und Verpflegung gelten die obigen Bestimmungen. Es wird 
zwischen fünf Kategorien sowie Mittagessen unterschie-
den: 

- Wohnen mit intensiver Betreuung (Richtwert Betreu-
ungsschlüssel 1:5, Unterbringung im Wohnheim oder 
einer Wohnung des Anbieters) 

- Wohnen mit normaler Betreuung (Richtwert Betreu-
ungsschlüssel 1:10, Unterbringung im Wohnheim oder 
einer Wohnung des Anbieters) 

- Wohnbegleitung in einer Aussenwohngruppe (Richtwert 
Betreuungsschlüssel 1:15, Unterbringung in einer Woh-
nung des Anbieters) 

- Wohncoaching (partielle Begleitung am Wohnort der 
versicherten Person) 

- Hotellerie (Unterbringung im Wohnheim oder einer 
Wohnung des Anbieters ohne Betreuung) 

- Mittagessen in der Institution  
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29.7. Erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) 
und Umschulung (Art. 17 IVG) 

(Durchführung) Es sind verschiedene Durchführungsfor-
men einer dualen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG 
oder nach Art. 17 IVG (Ausbildungen nach BBG und 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG) möglich, die mit unterschiedli-
chen Tarifen vergütet werden: 

- (Erster Arbeitsmarkt) Erfolgt der praktische Teil vollum-
fänglich in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarkts und 
übernimmt dieser den Ausbildungsvertrag, kann der 
versicherten Person bei Bedarf eine Coaching-Leistung 
unter Art. 14quater IVG für die behinderungsbedingte, in-
dividuelle Unterstützung (z.B. ein Ausbildungscoaching) 
zugesprochen werden. 

- (Supported Education) Erfolgt der praktische Teil in ei-
nem Betrieb des ersten Arbeitsmarkts und die behinde-
rungsbedingte, individuelle Unterstützung hingegen im 
geschützten Rahmen, wobei die Institution den Ausbil-
dungsvertrag übernimmt, wird dies als Supported Edu-
cation bezeichnet. Eine zusätzliche Coaching-Leistung 
unter Art. 14quater IVG ist nicht möglich. 

- (Institution) Erfolgt der praktische Teil vollumfänglich in 
der Institution, sind Leistungen wie die Übernahme des 
Ausbildungsvertrags, das Bereitstellen des Arbeitsplat-
zes, und die behinderungsbedingte, individuelle Unter-
stützung mit dem Tarif abgegolten. Es kann keine 
Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG verfügt wer-
den. 

- (Kombination Durchführungsorte) Erfolgt der praktische 
Teil in der Institution und im ersten Arbeitsmarkt (z.B. 
Praktikum), werden Leistungen wie die Übernahme des 
Ausbildungsvertrags, die reduzierte Bereitstellung des 
Arbeitsplatzes und die behinderungsbedingte, individu-
elle Unterstützung dem Anbieter mit einem reduzierten 
Tarif abgegolten. Die Ausrichtung des reduzierten Tarifs 
erfolgt spätestens nach drei Monaten Praktikum im ers-
ten Arbeitsmarkt. Es kann keine Coaching-Leistung un-
ter Art. 14quater IVG verfügt werden. 

2922 



158 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

- (Schulischer Teil in Institution) Findet der schulische 
Teil in einer Institution statt, wie dies z.B. bei Vorberei-
tungen auf eine Hilfstätigkeit oder auf eine Tätigkeit in 
einer geschützten Werkstatt der Fall ist, wird er vergü-
tet. Eine schulische Zusatzunterstützung in Form einer 
Coaching-Leistung unter Art. 14quater IVG ist nicht mög-
lich. 

(Arbeitsvermittlung) Um im Anschluss an eine erstmalige 
berufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG im geschützten 
Rahmen eine erfolgreiche Eingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt zu gewährleisten, kann die IV-Stelle eine Ent-
schädigung für die Vermittlung einer Anstellung während 
der Ausbildung ausrichten, wenn folgende Kriterien kumu-
lativ erfüllt sind: 

- Am Schluss der Ausbildung bestand ein Ausbildungs-
vertrag zwischen dem Leistungserbringer und der versi-
cherten Person. 

- Es liegt eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt vor. Bei 
befristeten Stellen beträgt die Anstellungsdauer min-
destens ein Jahr. 

- Die Anstellung wurde vom Leistungserbringer oder von 
der versicherten Person mit Unterstützung durch den 
Leistungserbringer akquiriert. 

- Die Probezeit wurde erfolgreich bestanden. 

Die IV-Stelle kann weitere Voraussetzungen in ihren Leis-
tungsvereinbarungen definieren. 

29.8. Leistungsvereinbarungen mit Personalverlei-
hern (Art. 18abis IVG) 

Rechtliche Grundlagen: Art 18abis IVG, Art. 6quinquies IVV, AVG, AVV  

(Regelungen Leistungsvereinbarungen) Für Verträge mit 
einem nach AVG bewilligungspflichtigen oder aufgrund sei-
ner gemeinnützigen Tätigkeit von der Bewilligungspflicht 
befreiten Personalverleiher gelten die Weisungen bzgl. 
Leistungsvereinbarungen (vgl. Kap. 29.1 - 29.5) sowie das 
AVG (vgl. Kap. 29.8.1) und spezielle Regelungen bzgl. Ent-
schädigung (vgl. Kap. 29.8.2 und Kap. 29.8.3). 
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29.8.1. Voraussetzungen nach dem Arbeitsvermitt-
lungsgesetz (AVG) 

(Einholen Bewilligung/Nachweis) Beim Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung verlangt die IV-Stelle vom Perso-
nalverleiher eine Bewilligung nach Art. 12 AVG7 oder den 
Nachweis der Gemeinnützigkeit bei Organisationen, die 
den Gewerbsmässigkeitsbegriff nach Art. 29 AVV nicht er-
füllen und somit von der Bewilligungspflicht befreit sind. Bei 
nicht-bewilligungspflichtigen Personalverleihfirmen darf der 
Nachweis der Gemeinnützigkeit nicht älter als sechs Mo-
nate sein. 

Der Nachweis der Gemeinnützigkeit wird von der kantona-
len Steuerverwaltung erlassen. Art. 18-22 AVG sowie 
Art. 46-50 AVV gelten auch für Personalverleiher, die von 
der Bewilligungspflicht nach Artikel 12 AVG befreit sind. 

(Gemeinnützigkeit ohne GAV) Falls es sich um eine ge-
meinnützige Organisation handelt, die sich nicht freiwillig 
dem Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih (Art. 2 Abs. 3 
GAV Personalverleih) unterstellt hat, ist in der Leistungs-
vereinbarung die Pflicht des Personalverleihers festzuhal-
ten, die Bestimmungen nach Art. 18-22 AVG, Art. 39 AVG 
und Art. 46-50 AVV einzuhalten. 

(Verstösse) Die IV-Stelle meldet allfällige Verstösse gegen 
das AVG den zuständigen kantonalen Arbeitsmarktbehör-
den. Zudem stellt die IV-Stelle im Falle eines Personalver-
leihs sicher, dass dem Einsatzbetrieb keine administrativen 
Kosten bzw. Honorare für den Verleih in Rechnung gestellt 
wird (vgl. Rz. 2930).  

                                      
7  Das SECO führt ein Verzeichnis der bewilligten privaten Arbeitsvermittlungs- und Personal-

verleihbetriebe pro Kanton und Branche (Link). 
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29.8.2. Entschädigung des Personalverleihers für 
Leistungen im Rahmen des Personalverleihs 

(Höchstbetrag) Die Kosten des Personalverleihs werden 
mit maximal CHF 12 500 pro versicherte Person entschä-
digt. Dieser Höchstbetrag deckt alle administrativen Kosten 
des Personalverleihs (Provision) sowie alle vom Personal-
verleiher gemäss Leistungsvereinbarung und konkretem 
Auftrag der IV-Stelle erbrachten Leistungen (vgl. Kap. 20). 

(Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG) Allfällige 
Coaching-Leistungen unter Art. 14quater IVG während des 
Personalverleihs sind nicht Teil der Massnahme und des-
halb separat zu verfügen. Sie sind nicht im Rahmen des 
Höchstbetrages von 12 500 Franken abzugelten. 

(Kosten für Einsatzbetrieb) Im Rahmen des Personalver-
leihs bezahlt der Einsatzbetrieb nur den Lohn und die 
Lohnnebenkosten. Die IV-Stelle stellt sicher, dass dem Ein-
satzbetrieb vom Personalverleiher keine zusätzlichen Kos-
ten in Rechnung gestellt werden. Dies gilt auch für Ent-
schädigungen nach Art. 22 Abs. 2 und 3 AVG. Eine solche 
Entschädigung entspricht einer Entschädigung für den Ver-
mittlungserfolg und wird von der IV im Rahmen des 
Höchstbetrages abgegolten (vgl. Rz. 2931). 

29.8.3. Entschädigung bei Vermittlungserfolg in An-
schluss an einen Personalverleih 

(Entschädigung bei Vermittlungserfolg) Eine allfällige Ent-
schädigung für die Vermittlung einer Anstellung im An-
schluss an den Personalverleih ist im Rahmen des Höchst-
betrages von 12 500 Franken abzugelten. Diese Entschä-
digung deckt auch die allfällige Entschädigung ab, die der 
Personalverleiher bei einer Festanstellung im Anschluss an 
einen Personalverleih vom Einsatzbetrieb gemäss Art. 22 
Abs. 2 und 3 AVG verlangen kann. Dem Einsatzbetrieb 
darf bei einer Festanstellung kein Honorar in Rechnung ge-
stellt werden (vgl. Rz. 2930).  
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(Voraussetzungen) Die Entschädigung für die Vermittlung 
einer Anstellung im Anschluss an den Personalverleih kann 
nur ausbezahlt werden, wenn folgende Kriterien kumulativ 
erfüllt sind: 

- Die Anstellung erfolgt innerhalb der Massnahmenfrist 
von einem Jahr. 

- Der vermittelte Arbeitsvertrag dauert mindestens ein 
Jahr. 

- Die Anstellung wurde vom Personalverleiher oder von 
der versicherten Person mit Unterstützung des Perso-
nalverleihers akquiriert. 

- Die Probezeit wurde erfolgreich bestanden. 

Die IV-Stelle kann weitere Voraussetzungen in ihren Leis-
tungsvereinbarungen definieren.  
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30. Vereinbarungen für Mitfinanzierung von kanto-
nalen Unterstützungsmassnahmen (Art. 68bis 
IVG) 

30.1. Grundlagen 

Rechtsgrundlagen: Art. 68bis Abs. 1bis und 1ter IVG, Art. 96bis IVV,  
Art. 96ter IVV, Art. 96quater IVV  

(Anwendungsbereich) Die IV-Stelle kann sich auf Grund-
lage einer Vereinbarung an der Finanzierung von kantona-
len Koordinationsstellen für Jugendliche mit Mehrfachprob-
lematiken sowie an spezialisierten kantonalen Brückenan-
geboten beteiligen. Die Vereinbarung wird zwischen der 
kantonalen IV-Stelle und der Trägerschaft nach Art. 68bis 
Abs. 1 Bst. d IVG abgeschlossen: 

- Bei Abs. 1bis IVG handelt es sich um die Trägerschaft 
von kantonalen Koordinationsstellen, die Jugendliche 
mit Mehrfachproblematiken bei ihrer beruflichen Einglie-
derung begleiten (Beispiele: Case Management Berufs-
bildung, Berufsbildungsamt). 

- Bei Abs. 1ter IVG handelt es sich um die Trägerschaft 
von kantonalen Brückenangeboten im (Berufs-)Bil-
dungsbereich, die Jugendliche auf eine erstmalige Aus-
bildung nach Berufsbildungsgesetz vorbereiten (Bei-
spiele: Berufsbildungsamt, Brückenzentrum). 

(Vereinbarung) Folgende Punkte sind in der Vereinbarung 
mindestens zu regeln: 

- Vertragspartner, gesetzliche Grundlagen und Auftrag 
- Art, Inhalt, Tarifziffer und Preis der Leistung 
- Leistungs- und Wirkungsziele sowie Zielgruppe 
- Vorgaben zur Qualitätssicherung (inkl. Reportingvorga-

ben, vgl. Rz. 3012) 
- Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der Parteien 
- Abrechnungs- und Auszahlungsmodalitäten (vgl. 

Kap. 29.4) 
- Regelung bzgl. Mehrwertsteuer (vgl. Rz. 2910). 
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30.2. Mitfinanzierung kantonale Brückenangebote 

(Mitfinanzierung) Die IV übernimmt die Kosten in der Höhe 
von maximal einem Drittel der regulären Kosten eines kan-
tonalen Brückenangebots pro Platz, der von einer versi-
cherten Person genutzt wird, die bei der IV angemeldet ist 
(Subjektfinanzierung). 

Beispiel: Pro Teilnehmenden kostet ein reguläres, schuli-
sches Brückenangebot 20 000 Franken im Jahr. Die Zu-
satzfinanzierung der IV besteht aus max. einem Drittel die-
ser regulären Kosten, d.h. aus 6666 Franken pro Jahr. Als 
Ergebnis verfügt der Kanton über 26 666 Franken pro Jahr 
für das spezialisierte kantonale Brückenangebot. 

(Abbruch) Im Falle eines Abbruchs bemüht sich die Durch-
führungsstelle des kantonalen Brückenangebots den Platz 
anderweitig zu belegen. Ist dies nicht möglich, bezahlt die 
IV-Stelle ihren Anteil am Platz bis zum Ende des angebro-
chenen Semesters. Das erste Semester dauert von Mitte 
August bis Ende Januar, das zweite Semester von Februar 
bis Ende Juni (gemäss dem regulären Schuljahr). 

(Leistungen des Brückenangebots) In der Zusammenar-
beitsvereinbarung wird ein Katalog möglicher Zusatzleis-
tungen der kantonalen Brückenangebote für die Mitfinan-
zierung durch die IV-Stelle festgehalten, der das speziali-
sierte kantonale Brückenangebot beschreibt. Mit dem Ziel 
einer möglichst bedarfsgerechten Vorbereitung von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen bei der IV sind dies 
insbesondere: 

- Zusatzleistungen wie z.B. kleinere Klassengrösse, indi-
vidualisierte Lernunterstützung; 

- Aufgaben gemäss den Vorgaben zur Zuständigkeit (vgl. 
Rz. 3006); 

- Wissensaufbau zur IV für die Früherfassung. Das Brü-
ckenangebot wird durch die Vereinbarung meldebe-
rechtigt (vgl. Art. 3b Abs. 2 Bst. m IVG). 

(Zuständigkeiten) In der Zusammenarbeitsvereinbarung 
werden die Zuständigkeiten von IV-Stelle und Durchfüh-
rungsstelle des kantonalen Brückenangebots festgehalten: 
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- Zuständigkeiten IV-Stelle: Die IV-Stelle meldet die ver-
sicherte Person für das spezialisierte Brückenangebot 
an. Sie legt die Aufnahme- oder Ablehnungsverfügung 
der Durchführungsstelle des Brückenangebots im IV-
Dossier ab. Sie nimmt an den Standortbestimmungen 
des Brückenangebots teil, ist Ansprechperson bei aus-
serschulischen Problemen und unterstützt das Brücken-
angebot bei der Suche nach einer Anschlusslösung, 
wenn der Aufwand hierfür beträchtlich ist. 

- Zuständigkeiten Brückenangebote: Die Durchführungs-
stelle des Brückenangebots entscheidet über die Auf-
nahme der von der IV angemeldeten Person anhand 
von Kriterien, die in der Zusammenarbeitsvereinbarung 
definiert wurden. Sie teilt die Aufnahme oder Ablehnung 
der versicherten Person und der IV-Stelle schriftlich mit. 
Sie organisiert Standortbestimmungen für die versi-
cherte Person und die IV-Stelle und informiert die IV-
Stelle zeitnah über auftretende Schwierigkeiten (z.B. 
Häufung von Absenzen, auffälliges Verhalten). Sie ist 
im Rahmen des Brückenangebots für die Suche nach 
einer Anschlusslösung besorgt. 

30.3. Mitfinanzierung kantonale Koordinationsstelle 

(Mitfinanzierung) Die IV kann sich finanziell an kantonalen 
Koordinationsstellen beteiligen, die für die Unterstützung 
der Eingliederung aller Jugendlicher mit Mehrfachproble-
matiken zuständig sind. Der Höchstbetrag, der einer IV-
Stelle zusteht, darf einen Drittel der Personalausgaben der 
jeweiligen kantonalen Koordinationsstelle nicht übersteigen 
und orientiert sich an der 13-25-jährigen, ständigen Wohn-
bevölkerung im jeweiligen Kanton. 

Das BSV legt, basierend auf der Anzahl 13-25-Jähriger, je 
Kanton Beitragskategorien fest (vgl. Tabelle unten). Über-
steigen die Beträge in der untenstehenden Tabelle einen 
Drittel der Personalausgaben der jeweiligen kantonalen 
Koordinationsstelle werden sie auf diesen Drittel gekürzt.  

3007 



165 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

Anzahl 13-25-Jähri-
ger im Kanton 

Maximal-
betrag*  

IV-Stellen in dieser Kate-
gorie 

< 10 000 50 000 AI, AR, NW, OW, GL, UR 

10 000 bis 29 999 100 000 SZ, ZG, BS, SH, GR, NE, 
JU 

30 000 bis 59 999 150 000 LU, FR, SO, BL, TG, TI, VS 

60 000 bis 99 999 200 000 SG, AG, GE 

> 100 000 400 000 ZH, BE, VD 
(Stand Mai 2021; *muss auf 1/3 der kantonalen Ausgaben gekürzt werden). 

Beispiel: Einem Kanton stehen aufgrund der Anzahl 13-25-
jährigen Wohnbevölkerung gemäss Tabelle 150 000 Fran-
ken pro Jahr zu. Die Personalausgaben der kantonalen Ko-
ordinationsstelle in diesem Kanton betragen 300 000 Fran-
ken pro Jahr. Folglich kann sich die IV-Stelle mit maximal 
100 000 Franken an der Koordinationsstelle beteiligen. Die 
150 000 Franken können nicht ausgeschöpft werden. 

(Finanzielle Mittel) Das BSV aktualisiert die jeweiligen Bei-
träge alle vier Jahre mittels Mittelwertberechnungen der 
vergangenen vier Jahre. Die IV-Stellen werden frühzeitig 
über allfällige Betragsänderungen informiert, damit sie 
diese in ihre Verhandlungen mit den Kantonen einbeziehen 
können. 

(Budgetprozess) Die IV-Stelle beantragt die mit dem Kan-
ton vereinbarte Summe im Rahmen des regulären Budget-
prozesses beim BSV. Nicht ausgeschöpfte Beiträge kön-
nen nicht an andere IV-Stellen übertragen werden. Die fi-
nanziellen Mittel für die Mitfinanzierung der kantonalen Ko-
ordinationsstelle werden nicht an das Globalbudget der IV-
Stelle angerechnet. 

(Leistungen zur Früherfassung) In der Zusammenarbeits-
vereinbarung werden die konkreten Leistungen der kanto-
nalen Koordinationsstelle im Rahmen der Mitfinanzierung 
durch die IV-Stelle festgehalten. Mit dem Ziel einer mög-
lichst zielgerichteten Früherfassung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen bei der IV umfassen diese insbesondere: 

- Wissensaufbau über die IV und regelmässiger Aus-
tausch mit der IV-Stelle; 

3008 

3009 

3010 



166 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

- Vorabklärungen, Begleitung, Information und Meldung 
der betroffenen Personen bei der IV; 

- Erfassen der vom BSV für die Evaluation benötigten 
Daten (vgl. Rz. 3012). 

Ist eine Koordinationsstelle ausschliesslich für Jugendliche 
mit Mehrfachproblematiken während der obligatorischen 
Schule zuständig, kann die IV-Stelle zusätzlich eine alter-
native Stelle für den nachobligatorischen Bereich mitfinan-
zieren. Voraussetzung ist, dass der der IV-Stelle zur Verfü-
gung stehende Betrag gemäss Rz. 3007 ausreicht und die 
Früherfassung im obligatorischen Bereich gesichert ist. Für 
jede Koordinationsstelle ist eine separate Vereinbarung 
und ein eigenes Reporting zu führen. 

Eine Begleitung durch die kantonale Koordinationsstelle zu 
Lasten der IV während Integrationsmassnahmen und Mas-
snahmen beruflicher Art (Art. 14a-18d IVG) ist nicht mög-
lich. 

Die kantonale Koordinationsstelle ist meldeberechtigt (vgl. 
Art. 3b Abs. 2 Bst. m IVG). 

(Zuständigkeiten) In der Zusammenarbeitsvereinbarung 
werden die Zuständigkeiten der IV-Stelle und die Koordina-
tionsstelle festgelegt. 

(Evaluation/Reporting) Die von der kantonalen Koordinati-
onsstelle zu erhebenden Daten werden in der Zusammen-
arbeitsvereinbarung festgehalten. Für die Evaluation des 
BSV müssen mindestens einheitlich folgende Angaben er-
hoben werden: 

- Vollzeitäquivalente (VZÄ): Von der IV-Stelle finanzierte 
Stellenprozente und Gesamtzahl VZÄ der kantonalen 
Koordinationsstelle; 

- Leistungen der Koordinationsstelle für die IV: Ausge-
staltung und Häufigkeiten; 

- Teilnehmende: Alter, AHV-Nummer, Wohnkanton, Aus-
bildungsstatus; 

- Schlussergebnis je versicherte Person.  
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31. Tarifsystem 

(Tarifsystem) Rechnungsgenerierende Leistungen im Rah-
men der beruflichen Eingliederung werden unter dem Ta-
rifcode 904 unter Angabe des Leistungscodes und der Ta-
rifziffer verbucht. 

(Tarifziffern) Tarifziffern bestehen aus minimal sechs und 
maximal acht Ziffern:  

- Tarifziffern für Leistungen ohne Leistungsvereinbarung 
(mit fixen Preisen des Anbieters) beginnen mit der 
Nummer 907 und umfassen maximal sechs Ziffern. 
Diese sechs Ziffern sind vom BSV vorgegeben (vgl. An-
hang II). 

- Tarifziffern für Leistungen mit Leistungsvereinbarung 
beginnen mit der Nummer 905 und umfassen sieben  
oder acht Tarifziffern. Sieben dieser acht Tarifziffern 
sind vom BSV definiert (vgl. Anhang II).  

- Tarifziffern für Leistungen mit Preisen im Einzelfall be-
ginnen mit der Nummer 906 und umfassen sieben oder 
acht Tarifziffern. Sieben dieser acht Tarifziffern sind 
vom BSV definiert (vgl. Anhang II). 

(Kombination Leistungscode – Tarifziffer) Tarifziffern wer-
den in Kombination mit einem Leistungscode verwendet. 
Das BSV weist die Kombinationsmöglichkeiten aus (vgl. 
Anhang III). 

(Tarifziffernpflicht) Die Pflicht zur Verwendung des Ta-
rifcodes 904 und der Kombination Leistungscode – Tarifzif-
fer gilt für Massnahmen der Frühintervention (Art. 7d IVG), 
Beratung und Begleitung (Art. 14quater IVG), Integrations-
massnahmen (Art. 14a IVG), berufliche Massnahmen 
(Art. 15 – 18d IVG) und beruflich-medizinische Abklärun-
gen zur Eingliederungsfähigkeit (Art. 43 ATSG) sowie für 
die Mitfinanzierung der kantonalen Brückenangebote 
(Art 68bis IVG). 
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XIV. Anhänge 

Anhang I: Checkliste für die Gewährung einer Kapitalhilfe nach 
Art. 18d IVG 

Eventuell Abstufung der einzureichenden Unterlagen nach Höhe der Kapital-
hilfe. 

Allgemeine Voraussetzungen 

- Invalidität nach Art. 4 IVG 
- Wohnsitz in der Schweiz 
- Versicherungsmässige Voraussetzungen nach Art. 6 IVG 
- Anspruchsvoraussetzungen für Massnahmen beruflicher Art (Verfügung) 
- Notwendigkeit finanzieller Mittel der IV zur (Wieder-)Aufnahme, zum 

Ausbau einer selbständigen Erwerbstätigkeit, für die betriebliche Um-
stellung 

- Selbständige Erwerbstätigkeit nach AHVG (eigenes Risiko, Angestellte, 
eigene Räumlichkeiten usw.), evtl. Bestätigung der Ausgleichskasse 

Persönliche Voraussetzungen 

Ausgangslage, inkl. gesundheitliche Situation:  
- Art der Invalidität (Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit) 
- Gesundheitlicher Verlauf und zukünftige Leistungsfähigkeit 
- Selbständige Erwerbstätigkeit als einfache und zweckmässige Einglie-

derungsmassnahme 
- Ärztliche Stellungnahme zur Zumutbarkeit der vorgesehenen selbständi-

gen Erwerbstätigkeit 
- Weitere Eingliederungsoptionen in einer unselbständigen Tätigkeit  

Fachliche Eignung für die Aufnahme bzw. Weiterführung der selbständi-
gen Erwerbstätigkeit 

- Beruflicher Werdegang (Ausbildungsabschlüsse, Qualifikationen, Erfah-
rungen, Weiterbildung) 

- Spezifisches Wissen über die vorgesehene selbständige Erwerbstätig-
keit 

- Kaufmännisch-wirtschaftliches Denken 

Finanzielle Situation 
- Steuerauszug mit Angabe der Vermögens- und Schuldenverhältnisse 
- Auszug aus dem Betreibungsregister 
- Bei bereits bestehenden Firmen: Jahresabschlüsse der letzten drei 

Jahre 
- Grundbuchauszug bei Liegenschaftsbesitz 
- Lohn vor Eintritt der Invalidität und Lohnentwicklung in der vorgesehe-

nen selbständigen Erwerbstätigkeit 
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Eignung für die Aufnahme bzw. Weiterführung der selbständigen Er-
werbstätigkeit 

- Leistungsbereitschaft 
- Selbständigkeit, Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit 
- Durchsetzungsvermögen 
- Führungsqualität 
- Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit 

Businessplan 

Projektbeschreibung / Finanzierung 
- Bezeichnung und Beschreibung des Produktes/der Dienstleistung (Qua-

lität und Aussehen, Preis, Vertrieb, Werbung) 
- Zielpublikum des Produktes/der Dienstleistung 
- Rechtsform der Unternehmung 
- Datum der (vorgesehenen) Gründung / Eröffnung / Übernahme 
- Organisation (Inhaber, Anzahl Mitarbeitende, organisatorische Abläufe, 

Arbeitspensen) 
- Kopie von Verträgen (Liefer-, Miet-, Kauf-, Abzahlungs-, Pachtvertrag, 

Factoring, Leasing, Betriebsbewilligung, falls vorhanden letzte Jahres-
rechnung) 

- Standort (Ort / Lokalitäten) 
- Betriebsbudget, inkl. Anteil Rückzahlung Kapitalhilfe für mindestens ein 

Geschäftsjahr 
- Startkapital ohne Beitrag der IV 
- Finanzierungskonzept (Investitionsbudget und Planung für die ersten 

drei Jahre, Kapitalbedarfsplanung mit Angabe von Sicherheiten) 
- Zielvorgabe mit Terminplanung (z.B. Kundenaquise pro Monat) 

Marktanalyse 
- Beurteilung der Chancen und Risiken für das Produkt/die Dienstleistung 

auf dem Markt (Dokumentation der Trends/Entwicklungen, Kundschaft, 
Konkurrenz, wirtschaftliche / rechtliche / technische / ökologische / sozi-
ale Rahmenbedingungen) 

Beurteilung des Gesuchs 

- Stellungnahme der zuständigen Fachperson: Ist die Massnahme einfach 
und zweckmässig? Ist eine dauernde existenzsichernde Tätigkeit zu er-
warten (Art. 7 Abs. 1 IVV)? 

- Sind es einfache und zweckmässige Anschaffungen? Gibt es evtl. güns-
tigere Alternativen? 

- Wie hoch ist der allfällige Anteil an Rationalisierung / Sanierung? 
- Höhe und Arten der Kapitalhilfe und die Abzahlungsmodalitäten (= dem 

Gesuch beigelegter Verfügungsentwurf) 
- Besondere Vereinbarungen (z.B. Rückzahlungsfrist) 
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Anhang II: Tarifziffernkatalog 

1. Aufbau 

Tarifziffern können je nach Vertragsart aus minimal sechs und maxi-
mal acht Ziffern bestehen (vgl. Rz. 3102): 

Ziffern Vorgabe 

1-3 905: Es besteht eine Leistungsvereinbarung 
906: Preis im Einzelfall 
907: Keine Leistungsvereinbarung, fixe Preise des Anbie-
ters 

4-6 Ziffern je Leistung, siehe nachfolgende Tabelle 

7 1: Pauschal 
2: Monat 
3: Woche 
4: Tag 
5: Stunde 

8 1-9: Zur freien Verfügung für die IV-Stelle 

2. Katalog 

Die nachfolgende Tabelle enthält die vorgegebenen Tarifziffern. 
Mehrere der nachfolgenden Tarifziffern können auch während der 
Frühinterventionsphase verwendet werden, siehe jeweils in der Be-
schreibung der Tarifziffer. Diese Verwendungsmöglichkeit wird in 
der Farbwahl nicht immer ersichtlich. 

Tarifziffer Nr.  Beschreibung 

1-2 wöchige be-
ruflich-medizini-
sche Abklärun-
gen in BEFAS-
Zentren 

90x.010.x 

Die Abkürzung BEFAS steht für Berufliche Abklärungsstellen. In einigen 
Kantonen werden anstelle von BEFAS-Massnahmen arbeitsmarktliche-
medizinische Abklärungen (AMA) verfügt. Die Tarifziffer 90x.010.x wird 
für 1-2-wöchige BEFAS- oder AMA-Abklärungen (Kurzabklärungen) im 
Rahmen von Art. 43 ATSG verwendet. 

4-wöchige beruf-
lich-medizinische 
Abklärungen in 
BEFAS-Zentren 

90x.011.x 

Die Abkürzung BEFAS steht für Berufliche Abklärungsstellen. In einigen 
Kantonen werden anstelle von BEFAS-Massnahmen arbeitsmarktliche-
medizinische Abklärungen (AMA) verfügt. Die Tarifziffer 90x.011.x wird 
für 4-wöchige BEFAS- oder AMA-Abklärungen im Rahmen von Art. 43 
ATSG verwendet. 

Andere beruflich-
medizinische Ab-
klärungen 

90x.012.x 

In bestimmten Fällen sind weder BEFAS noch AMA angezeigt, sondern 
es bedarf anderer Abklärungen im Rahmen von Art. 43 ATSG, z.B. nach 
einem Schädelhirntraum in einer Spezialklinik. In diesen Fällen wird die 
Tarifziffer 90x.012.x verwendet. 

Hilfsmittel am Ar-
beitsplatz 

90x.020.x 
Die Tarifziffer 90x.020.x wird nur im Rahmen der Massnahmen für Früh-
intervention nach Art. 7d Abs. 3 Bst a IVG verwendet (z.B. für die Finan-
zierung eines Stehpultes).  

7/22 
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Tarifziffer Nr.  Beschreibung 

Coaching-Leis-
tung 

90x.030.x 

Die Tarifziffer 90x.030.x wird im Rahmen von Beratung und Begleitung 
nach Art. 14quater IVG verwendet, wenn eine Coaching-Leistung oder die 
Suche nach einem Einsatzplatz für eine Massnahme nach Art. 14a-17 
IVG im ersten Arbeitsmarkt an einen externen Leistungserbringer verge-
ben wird. Ab dem 1.1.2023 wird es für die Suche nach einem Einsatz-
platz für die Ausübung einer Massnahme nach Art. 14a-17 IVG im ersten 
Arbeitsmarkt eine eigene Tarifziffer geben: Suche Einsatzplatz 
90x.031.x. Die Tarifziffer wird auch im Rahmen von Beratung und Be-
gleitung nach Art. 7d Abs. 2 Bst. g IVG verwendet. 

Integrationsmass-
nahme für Ju-
gendliche 

90x.040.x 

Die Tarifziffer 90x.040.x wird im Rahmen einer Integrationsmassnahme 
nach Art. 14a IVG oder Art. 7d Abs. 2 Bst. e IVG verwendet, wenn die 
versicherte Person weder bereits erwerbstätig war, noch das 25. Alters-
jahr vollendet hat, jedoch eine niederschwelligen Aufbau- und Stabilisie-
rungsmassnahme spezifisch für junge versicherte Personen in einer In-
stitution benötigt. 

Aufbautraining 90x.041.x 

Die Tarifziffer 90x.041.x wird im Rahmen einer Integrationsmassnahme 
nach Art. 14a IVG oder Art. 7d Abs. 2 Bst. e IVG verwendet, wenn die 
versicherte Person ein niederschwelliges Aufbautraining in einer Institu-
tion benötigt. 

Arbeitstraining 

(i.d.R. im ersten 
Arbeitsmarkt) 

90x.042.x 

Die Tarifziffer 90x.042.x ist zu nutzen, wenn nach einem Aufbautraining 
im Rahmen von Art. 14a IVG oder Art. 7d Abs. 2 Bst. e IVG ein Arbeits-
training zum weiteren Aufbau der Arbeitsfähigkeit in einer Institution ver-
fügt wird.  
In der Regel findet ein Arbeitstraining im ersten Arbeitsmarkt statt, wo es 
zusammen mit einer Coaching-Leistung nach Art. 14quater IVG (Tarifziffer 
90x.030) das WISA ersetzt (die Tarifziffer 90x.042.x wird in diesem Fall 
nicht verwendet). 

Arbeit zur Zeit-
überbrückung 

90x.043.x 

Die Tarifziffer 90x.043.x kann im Rahmen einer Integrationsmassnahme 
nach Art. 14a IVG oder nach Art. 7d Abs. 2 Bst. f IVG verwendet werden, 
wenn die versicherte Person über eine Anschlusslösung verfügt, die Zeit 
bis zum Beginn dieser jedoch ausnahmsweise in einer Institution über-
brückt werden muss, da kein Einsatzplatz im ersten Arbeitsmarkt vor-
handen oder möglich ist.  

Berufsberatungs-
gespräche, und -
analysen 

90x.050.x 

Die Tarifziffer 90x.050.x wird im Rahmen einer Berufsberatung nach 
Art. 15 IVG oder nach Art. 7d Abs. 2 Bst. d IVG verwendet, wenn eine 
externe Stelle Berufsberatungsgespräche, Analysen und diagnostische 
Tests mit einer versicherten Person durchführt, um realisierbare, den Fä-
higkeiten und Neigungen der versicherten Person entsprechende, Be-
rufsperspektiven zu erarbeiten.  

Vorbereitende 
Massnahme in 
der Berufsbera-
tung (i.d.R. im ers-

ten Arbeitsmarkt) 

90x.051.x 

Die Tarifziffer 90x.051.x wird im Rahmen der Berufsberatung nach 
Art. 15 Abs. 1 IVG oder nach Art. 7d Abs. 2 Bst. d. IVG für eine vorberei-
tende Massnahme verwendet, um die Perspektiven für eine realisierbare 

berufliche Ausbildung zu überprüfen und die versicherte Person auf die 
Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes vorzubereiten.  
Eine vorbereitende Massnahme nach Art. 15 IVG findet bevorzugt im 
ersten Arbeitsmarkt statt, wo sie mit einer Coaching-Leistung nach Art. 
14quater IVG (Tarifziffer 90x.030.x) kombiniert werden kann (die Tarifziffer 
90x.051.x wird in diesem Fall nicht verwendet). 

Vertiefte Abklä-
rung möglicher 
Berufsrichtungen 

90x.052.x 

Die Tarifziffer 90x.052.x wird im Rahmen einer Berufsberatung nach 
Art. 15 Abs. 2 IVG oder nach Art. 7d Abs. 2 Bst. d IVG verwendet, wenn 
eine vertiefte Abklärung verfügt wird, in der die versicherte Person ihre 
Perspektiven für eine angepasste, berufliche Tätigkeit (z.B. für eine Um-
schulung) in einer Institution überprüft. 
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Tarifziffer Nr.  Beschreibung 

Spezialisiertes 
kantonales Brü-
ckenangebot 

90x.053.x 

Die Tarifziffer 90x.053.x wird eingesetzt, wenn im Rahmen von Art. 68bis 
Abs. 1ter IVG oder im Rahmen eines Ausbildungskurses nach Art. 7d 
Abs. 2 Bst. b IVG ein spezialisiertes kantonales Brückenangebot mitfi-
nanziert wird. Die Bedingungen für die Finanzierung und das Angebot 
sind einer Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Kanton geregelt.  

Praktischer Teil in 
Institution  

90x.060.x 

Die Tarifziffer 90x.060.x wird verwendet, wenn der praktische Teil einer 
beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG oder 17 IVG vollumfänglich im 
geschützten Rahmen (Institution) erfolgt. Die Institution übernimmt fol-

gende Leistungen: Praktische Ausbildung und Bereitstellen des Arbeits-
platzes, Übernahme des Ausbildungsvertrags, behinderungsbedingte, 
individuelle Unterstützung (z.B. Ausbildungscoaching) etc. Eine Kombi-
nation mit der Tarifziffer Coaching-Leistung nach Art. 14quater IVG ist 
nicht möglich. 

Praktischer Teil in 
Institution und 
Arbeitsmarkt 

90x.061.x 

Die Tarifziffer 90x.061.x wird verwendet, wenn der praktische Teil einer 
beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG oder Art. 17 IVG kombiniert in 
einem geschützten Rahmen (Institution) und im ersten Arbeitsmarkt er-

folgt (z.B. Praktikum). Während der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt 
übernimmt die Institution folgende Leistungen: Reduzierte praktische 
Ausbildung inkl. reduzierte Bereitstellung eines Arbeitsplatzes, Über-
nahme Ausbildungsvertrag, behinderungsbedingte, individuelle Unter-
stützung (z.B. Ausbildungscoaching) etc. Der reduzierte Tarif wird spä-
testens nach drei Monaten des praktischen Teils im ersten Arbeitsmarkt 
ausgerichtet. Eine Kombination mit der Tarifziffer Coaching-Leistung 
nach Art. 14quater IVG ist nicht möglich. 

Supported Educa-
tion im ersten Ar-
beitsmarkt 

90x.062.x 

Die Tarifziffer 90x.062.x wird verwendet, wenn der praktische Teil einer 
beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG oder Art. 17 IVG vollumfänglich 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgt (im Rahmen eines Lehrbetriebsverbund in 

mehreren Betrieben des ersten Arbeitsmarktes), der Ausbildungsvertrag 
und die weitere behinderungsbedingte, individuelle Unterstützung (z.B. 
Ausbildungscoaching) von einer Institution übernommen wird. Eine Kom-
bination mit der Tarifziffer Coaching-Leistung nach Art. 14quater IVG ist 
nicht möglich. 

Schulischer Teil 
in Institution 

90x.063.x 

Die Tarifziffer 90x.063 wird verwendet, wenn im Rahmen einer berufli-
chen Ausbildung nach Art. 16 IVG oder Art. 17 IVG der schulische Teil 
(berufsspezifischer Unterricht und Allgemeinbildung) einer Ausbildung in 
einer Institution durchgeführt wird. Im Rahmen von Art. 16 IVG über-
nimmt die IV nur die Mehrkosten, die der versicherten Person aufgrund 
ihrer Invalidität entstehen. Beim Wechsel des schulischen Teils in eine 
öffentliche Berufsfachschule richtet die IV keine Vergütung mehr aus.  

Schul- und Prü-
fungsgebühren 

90x.064.x 

Die Tarifziffer 90x.064.x wird verwendet, wenn eine Ausbildung nach 
Art. 16 IVG, Art. 17 IVG oder ein Ausbildungskurs nach Art. 7d Abs. 2 
Bst. b IVG in einer Regelstruktur, d.h. in einer öffentlichen Schule oder 
im ersten Arbeitsmarkt, stattfindet und der versicherten Person aufgrund 
ihrer Invalidität Mehrkosten bei den Schul- und Prüfungsgebühren (inkl. 
Bildungslizenzen etc.) entstehen. Die IV übernimmt nur die invaliditäts-
bedingten Mehrkosten (Änderung 7/22). 

Andere Ausbil-
dungen zur beruf-
lichen Eingliede-
rung 

90x.065.x 

Die Tarifziffer 90x.065.x wird im Rahmen einer Ausbildung nach Art. 16 
IVG, Art. 17 IVG oder eines Ausbildungskurses nach Art. 7d Abs. 2 Bst. 
b IVG für die Finanzierung von nicht formalen Ausbildungen verwendet. 
Nicht formale Ausbildungen vermitteln berufsrelevante Qualifikationen, 
sind gesetzlich nicht geregelt und schliessen mit einem Zertifikat ab, das 
schweizweit oder vom zuständigen Branchenverband anerkannt wird. 
(Änderung 7/22). 
Achtung: Im Rahmen von Art. 16 IVG werden nur die Mehrkosten über-
nommen, die aufgrund der Invalidität der versicherten Person entstehen. 

Gezielte Vorberei-
tung 

90x.066.x 
Die Tarifziffer 90x.066.x wird verwendet, wenn die Berufswahl definitiv 
getroffen ist und für den Beginn der nachfolgenden Ausbildung nach 
Art. 16 IVG oder Art. 17 IVG eine gezielte Vorbereitung notwendig ist.  
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Tarifziffer Nr.  Beschreibung 

Stützkurse / 
Nachhilfeunter-
richt 

90x.067.x 

Die Tarifziffer 90x.067.x wird verwendet, wenn eine Ausbildung nach  
Art. 16 IVG, Art. 17 IVG oder ein Ausbildungskurs nach Art. 7d Abs. 2 
Bst. b IVG in einer Regelstruktur, z.B. in einer öffentlichen Schule, statt-
findet und ein zusätzlicher Stützkurs oder eine zusätzliche Nachhilfe not-
wendig ist. 

Sprachkurse 90x.068.x 

Die Tarifziffer 90x.068.x kann im Rahmen von Art. 7d Abs.2 Bst. b IVG 

oder während Art. 16 IVG, 17 IVG oder 18 IVG verwendet werden, falls 
für das Eingliederungsziel eine Fremdsprache erforderlich ist, die mit ei-
nem Sprachkurs verbessert werden kann.  (Änderung 7/22). 

Andere Kurse zur 
Erhöhung der 
Eingliederungs-
chancen 

90x.069.x 

Die Tarifziffer 90x.069.x wird verwendet, wenn im Rahmen von Art. 7d 
Abs. 2 Bst. b IVG oder während einer Massnahme nach Art. 14a-18 IVG 
ein Kurs zur Erhöhung der Eingliederungschancen finanziert wird. 
(Änderung 2/22). 

Bewerbungs-
kurse 

90x.070.x 
Die Tarifziffer 90x.070.x wird verwendet, wenn im Rahmen von Art. 18 
IVG oder von Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG ein Bewerbungskurs zur Unter-

stützung bei der Stellensuche finanziert wird. 

Coaching 90x.071.x 

Die Tarifziffer 90x.071.x wird verwendet, wenn im Rahmen von Art. 18 
IVG oder von Art. 7d Abs. 2 Bst. c IVG ein Coaching zur Unterstützung 
der Stellensuche oder zum Arbeitsplatzerhalt extern vergeben wird. Das 
Coaching kann ein Bewerbungs-, Job-Coaching, eine (psycho-) ergono-
mische Beratung zur Anpassung des Arbeitsplatzes usw. umfassen. 

Entschädigung 
für die Vermitt-
lung einer Anstel-
lung 

90x.072.x 

Die Tarifziffer 90x.072.x kann im Rahmen von einer Integrationsmass-
nahme (Art. 14a IVG), einer Coaching-Leistung (Art. 14quater IVG) oder 
einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-18abis IVG) für eine Entschädi-
gung bei Vermittlung einer Anstellung im ersten Arbeitsmarkt verwendet. 

Entschädigung 
für den Wechsel 
in den ersten Ar-
beitsmarkt 

90x.073.x 

Die Tarifziffer 90x.073.x wird verwendet, wenn die versicherte Person im 
Rahmen einer beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG oder Art. 17 IVG 
den ersten Teil ihrer praktischen Ausbildung zuerst in der Institution ab-
solviert, die Institution jedoch z.B. nach dem ersten Jahr einen Ausbil-
dungsplatz im ersten Arbeitsmarkt findet und die restliche Ausbildung 
inkl. Ausbildungsvertrag vom Betrieb im ersten Arbeitsmarkt übernom-
men wird.  

Round Table in 
Personalverleih 

90x.074.x 

Die Tarifziffer 90x.074.x wird im Rahmen eines Personalverleihs nach 
Art. 18abis IVG verwendet, wenn ein Informationsaustausch über die für 
den Personalverleiher relevanten beruflichen und medizinischen Infor-
mationen zu Beginn der Massnahme Personalverleih erfolgt. Die Teil-
nahme am Round Table wird auch bezahlt, wenn der Personalverleiher 
den Auftrag der IV-Stelle ablehnt.  

Stellensuche in 
Personalverleih 

90x.075.x 

Die Tarifziffer 90x.075.x wird im Rahmen eines Personalverleihs nach 
Art. 18abis IVG verwendet, wenn der Personalverleiher einen passenden 
Arbeitseinsatz im Hinblick auf ein Arbeitseinsatz im Rahmen eines Per-
sonalverleihs sucht oder wenn der Personalverleiher eine ordentliche 
Anstellung statt eines Personalverleihs sucht oder vermittelt. Die Leis-
tung des Personalverleihers wird auch dann entschädigt, wenn kein pas-
sender Arbeitseinsatz gefunden wird.  

Arbeitseinsatz in 
Personalverleih 

90x.076.s 

Die Tarifziffer 90x.076.x wird im Rahmen eines Personalverleihs nach 
Art. 18abis IVG verwendet, wenn die versicherte Person vom Personal-
verleiher angestellt wird und verleihweise in einem Einsatzbetrieb arbei-
tet. Unter dieser Tarifziffer fallen die administrativen Kosten des Perso-
nalverleihs sowie die Betreuung der versicherten Person und die Koordi-
nation mit der IV-Stelle. 
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Tarifziffer Nr.  Beschreibung 

Wohnen mit in-
tensiver Betreu-
ung 

90x.080.x 

Die Tarifziffer 90x.080.x wird akzessorisch für die Finanzierung der aus-
wärtigen Unterkunft während einer Integrationsmassnahme (Art. 14a 
IVG) oder einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-17 IVG) verwendet. 
Zur Definition der Leistung vgl. KSBEM, Kap. KMT. 

Wohnen mit nor-
maler Betreuung 

90x.081.x 

Die Tarifziffer 90x.081.x wird akzessorisch für die Finanzierung der aus-
wärtigen Unterkunft während einer Integrationsmassnahme (Art. 14a 
IVG) oder einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-17 IVG) verwendet. 
Zur Definition der Leistung vgl. KSBEM, Kap. KMT. 

Wohnbegleitung 
Aussenwohn-
gruppe 

90x.082.x 

Die Tarifziffer 90x.082.x wird akzessorisch für die Finanzierung der aus-
wärtigen Unterkunft während einer Integrationsmassnahme (Art. 14a 
IVG) oder einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-17 IVG) verwendet. 
Zur Definition der Leistung vgl. KSBEM, Kap. KMT. 

Wohncoaching 90x.083.x 

Die Tarifziffer 90x.083.x wird akzessorisch für die Finanzierung der aus-
wärtigen Unterkunft während einer Integrationsmassnahme (Art. 14a 
IVG) oder einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-17 IVG) verwendet. 
Zur Definition der Leistung vgl. KSBEM, Kap. KMT. 

Hotellerie 90x.084.x 

Die Tarifziffer 90x.084.x wird akzessorisch für die Finanzierung der aus-
wärtigen Unterkunft während einer Integrationsmassnahme (Art. 14a 

IVG) oder einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-17 IVG) verwendet. 
Zur Definition der Leistung vgl. KSBEM, Kap. KMT. 

Mittagessen 90x.085.x 

Die Tarifziffer 90x.085.x wird im Rahmen einer Integrationsmassnahme 
(Art. 14a IVG) oder einer Massnahme beruflicher Art (Art. 15-17 IVG) für 
die Finanzierung einer auswärtigen Verpflegung in der Institution ver-
wendet. Achtung: Im Rahmen der erstmaligen beruflichen Ausbildungen 
werden nur die Mehrkosten übernommen, die aufgrund der Invalidität 
der versicherten Person entstehen.  

Entschädigung 
Arbeitgeber 

907.090.x 

Die Tarifziffer 907.090.x wird für die elektronische Fakturierung von Ent-
schädigungen der Arbeitgeber im Rahmen von folgenden Leistungen 
verwendet: 
- Beitrag Arbeitgeber während einer Integrationsmassnahme (Art. 14a 
IVG, Art. 7d Abs. 2 Bst. e und f IVG) 
- Entschädigung Arbeitgeber im Rahmen von Beratung und Begleitung 
nach Art. 14quater IV, falls die versicherte Person Anspruch auf eine be-
rufliche Ausbildung nach Art. 16 oder 17 IVG hat. 
- Einarbeitungszuschüsse (Art. 18b IVG) 
- Entschädigungen für Beitragserhöhungen (Art. 18abis Abs. 3 Bst. b und 
Art. 18c IVG) 

Arbeitsgeräte, -
material, -klei-
dung 

907.091.x 
Die Tarifziffer 907.091.x wird für die elektronische Fakturierung von Ent-
schädigungen der Arbeitsgeräte, -material, -kleidung im Rahmen einer 
Umschulung (Art. 17 IVG) verwendet.  

Übersetzung Ge-
bärdensprache, 
Braille-Übertra-
gung 

90x.092.x 

Die Tarifziffer 90x.092.x wird für die elektronische Fakturierung von 
Übersetzungen der Gebärdensprache und Braille-Übertragungen wäh-
rend einer beruflichen Eingliederungsmassnahme nach Art. 7d, 14quater, 
14a bis 18d IVG verwendet. (Änderung 7/22) 

Fahrdienstleis-
tungen 

907.093.x 
Die Tarifziffer 907.093.x wird für die elektronische Fakturierung von 
Fahrdienstleistungen während Eingliederungsmassnahmen nach  
Art. 14a, 15, 16, 17 und 18a-d IVG verwendet (z.B. Taxiunternehmen). 

Kapitalhilfe 907.094.x 
Die Tarifziffer 90x.094.x wird für die elektronische Fakturierung von 
Rechnungen im Rahmen der Kapitalhilfe nach Art. 18d IVG verwendet. 
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Anhang III: Kombinationen Leistungscodes und Tarifziffern 

Änderungen der Tabelle 2/22 und 7/22 (siehe Vorwort). 

Medizinisch-berufliche Abklärungen zur Eingliederungsfähigkeit 

Gesetz  LC Bezeichnung Leistungscode Tarifziffern 

Art. 43 ATSG 296 
Beruflich-medizinische Abklärungen 
zur Eingliederungsfähigkeit 

90x.010.x, 90x.011.x, 90x.012.x, 
90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 
90x.092.x, 90x.093.x 

Massnahmen der Frühintervention nach Art. 7d IVG 

Art. 7d IVG 561 Anpassungen des Arbeitsplatzes 90x.020.x, 90x.092.x 

Art. 7d IVG 562 Ausbildungskurse 
90x.053.x, 90x.064.x, 90x.065.x, 
90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 
90x.092.x 

Art. 7d IVG 565 Sozial-berufliche Rehabilitation 
90x.040.x, 90x.041.x, 90x.042.x, 
90x.072.x, 907.090.x, 90x.092.x 

Art. 7d IVG 566 Beschäftigungsmassnahme 
90x.043.x, 90x.072.x, 907.090.x, 
90x.092.x 

Art. 7d IVG 567 Stellensuche 
90x.070.x, 90x.071.x, 90x.072.x, 
90x.092.x 

Art. 7d IVG 568 Arbeitsplatzerhalt 90x.071.x, 90x.092.x 

Art. 7d IVG 569 Berufsberatungsgespräche, -analyse 90x.050.x, 90x.092.x 

Art. 7d IVG 570 Berufsberatungsmassnahmen 
90x.051.x, 90x.052.x, 90x.072.x, 
90x.092.x 

Art. 7d IVG 571 Coaching-Leistung 90x.030.x, 90x.092.x 

Beratung und Begleitung nach Art. 14quater IVG 

Art. 14quater 
IVG 

577 
Suche Einsatzplatz Art. 14quater IVG 
während Eingliederung 

90x.030.x, 90x.092.x 

Art. 14quater 
IVG 

578 
Beratung und Begleitung Art. 14quater 

IVG während Eingliederungsprozess 
Keine Tarifziffer 

Art. 14quater 
IVG 

579 
Coaching-Leistung Art. 14quater IVG 
während Eingliederungsprozess 

90x.030.x, 907.090.x, 90x.092.x 

Art. 14quater 
IVG 

580 
Beratung und Begleitung Art. 14quater 
Abs. 3 und 4 IVG 

90x.030.x, 90x.092.x 

Integrationsmassnahmen nach Art. 14a IVG 

Art. 14a 584 Arbeit zur Zeitüberbrückung 90x.043.x, 90x.069.x 

Art. 14a 587 Beitrag Arbeitgeber 90x.090.x 

Art. 14a 590 
Integrationsmassnahmen für Jugendli-
che 

90x.040.x, 90x.069.x, 90x.072.x 

Art. 14a 591 Aufbautraining 90x.041.x, 90x.069.x, 90x.072.x 

Art. 14a 592 Arbeitstraining 90x.042.x, 90x.069.x, 90x.072.x 

Art. 14a   Bei allen IM-Leistungen 
90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 
90x.092.x, 907.093.x 

Berufsberatung nach Art. 15 IVG 

Art. 15 IVG 531 
Berufsberatungsgespräche, und -ana-
lyse 

90x.050.x 

Art. 15 IVG 532 
Vorbereitende Massnahmen in der 
Berufsberatung 

90x.051.x, 90x.069.x, 90x.072.x 
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Gesetz  LC Bezeichnung Leistungscode Tarifziffern 

Art. 15 IVG 533 
Vertiefte Abklärung möglicher Berufs-
richtungen 

90x.052.x, 90x.069.x, 90x.072.x 

Art. 15 IVG 
532-
533 

Bei Berufsberatungsmassnahmen 
(532, 533) 

90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 
90x.092.x, 907.093.x 

Art. 68bis IVG 536 
Spezialisiertes kantonales Brückenan-
gebot 

90x.053.x 

Erstmalige berufliche Ausbildung nach Art. 16 IVG 

Art. 16 IVG 401 Ausbildungen auf Tertiärstufe 
90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 
90x.069.x 

Art. 16 IVG 402 Allgemeinbildende Schulen 
90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 
90x.069.x 

Art. 16 IVG 410 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
EFZ 

90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 
90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 
90x.073.x  

Art. 16 IVG 420 Eidgenössisches Berufsattest EBA 

90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 
90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 
90x.073.x  

Art. 16 IVG 425 
Vorbereitung auf Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in geschützter Werkstätte (z.B. 
PrA INSOS, IV-Anlehre) 

90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 
90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x 

Art. 16 IVG 426 
Andere Ausbildungen zur beruflichen 
Eingliederung 

90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x 

Art. 16 IVG 427 Gezielte Vorbereitung 90x.066.x, 90x.072.x 

Art. 16 IVG 447 Berufliche Weiterausbildung 
90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x 

Art. 16 IVG   Bei allen EbA-Leistungen 
90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 
90x.092.x, 907.093.x 

Umschulung nach Art. 17 IVG 

Art. 17 IVG 451 Ausbildungen auf Tertiärstufe 
90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 
90x.069.x 

Art. 17 IVG 452 Allgemeinbildende Schulen 
90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 
90x.069.x 

Art. 17 IVG 460 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
EFZ 

90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 
90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 
90x.073.x 

Art. 17 IVG 470 Eidgenössisches Berufsattest EBA 

90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 
90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 
90x.073.x  

Art. 17 IVG 475 
Vorbereitung auf Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in geschützter Werkstätte (z.B. 
PrA INSOS, IV-Anlehre) 

90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 
90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x 

Art. 17 IVG 476 
Andere Ausbildungen zur beruflichen 
Eingliederung 

90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x 

Art. 17 IVG 477 Gezielte Vorbereitung 90x.066.x, 09x.072.x 

  



177 von 178 

EDI BSV | Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der 
Invalidenversicherung (KSBEM) 
Gültig ab 01.01.2022 | Stand: 01.07.2022 | 318.507.28 d 

Gesetz  LC Bezeichnung Leistungscode Tarifziffern 

Art. 17 IVG 500 
Wiedereinschulung in bisherigen Be-
ruf 

90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 
90x.068.x, 90x.069.x 

Art. 17 IVG   Bei allen US-Leistungen 
90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 
907.091.x, 90x.092.x, 907.093.x 

Arbeitsvermittlung nach Art. 18a-18d IVG 

Art. 18 IVG 538 Stellensuche 
90x.068.x, 90x.069.x, 90x.070.x, 
90x.071.x, 90x.072.x, 90x.092.x 

Art. 18 IVG 539 Arbeitsplatzerhalt 
90x.068.x, 90x.069.x, 90x.071.x, 
90x.092.x 

Art. 18a IVG 540 Arbeitsversuch 
90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 
90x.092.x, 90x.093.x  

Art. 18abis 
IVG 

543 Personalverleih 
90x.072.x, 90x.074.x, 90x.075.x, 
90x.076.x, 90x.092.x 

Art. 18abis 
IVG 

544 
Entschädigung für Beitragserhöhun-
gen in Personalverleih 

907.090.x, 90x.092.x 

Art. 18b IVG 545 Einarbeitungszuschuss 907.090.x, 90x.092.x 

Art. 18c IVG 551 
Entschädigung für Beitragserhöhun-
gen 

907.090.x, 90x.092.x 

Art. 18d IVG 552 Kapitalhilfe 907.094.x, 90x.092.x 
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